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Gesetzentwurf 

der Staatsregierung 

zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und der Bayeri-
schen Durchführungsverordnung Finanzausgleichsgesetz   
(Finanzausgleichsänderungsgesetz 2018) 

A)  Problem 

Im Rahmen der Aufstellung des Nachtragshaushalts 2018 sind die 
finanzielle Ausstattung des kommunalen Finanzausgleichs zu über-
prüfen und das Finanzausgleichgesetz entsprechend anzupassen. 
Änderungsbedarf besteht in folgenden Punkten: 

─ Die Kurzbezeichnung „Finanzausgleichsgesetz“ und die Abkür-
zung „FAG“ werden auch für das Gesetz über den Finanzaus-
gleich zwischen Bund und Ländern sowie für die Finanzaus-
gleichsgesetze verschiedener Länder verwendet. 

─ Da die Artikel des Finanzausgleichsgesetzes keine Überschriften 
haben, geben Datenbank-Betreiber selbstständig nicht amtliche 
Überschriften an, die den Inhalt der Norm in einigen Fällen nicht 
richtig wiedergeben. 

─ Der Bund entlastet die Kommunen ab dem Jahr 2018 um bun-
desweit 5 Mrd. €. Davon wird ein Teilbetrag in Höhe von 1 Mrd. € 
über eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils der Länder (Entlas-
tungsbetrag Länder-Umsatzsteuer) abgewickelt. Als Umsatzsteu-
ereinnahme des Landes geht der auf Bayern entfallende Teil au-
tomatisch in die Masse des allgemeinen Steuerverbunds ein. Die 
Kommunen würden dann in Höhe des Verbundsatzes und nicht in 
voller Höhe beteiligt. Die Mittel sollen den Kommunen jedoch in 
voller Höhe zugutekommen. 

─ Aus der Schlüsselmasse können nach Art. 1 Abs. 3 FAG vorweg 
Mittel für Zahlungen analog der Gastschulbeiträge an Gemeinden 
und Gemeindeverbände insbesondere für schulpflichtige Kinder 
abgelehnter Asylbewerber entnommen werden. Die Mittel für die-
se Erstattungen werden ab dem Haushaltsjahr 2018 im Einzel-
plan 05 veranschlagt. 

─ Für Straßenbau- und -unterhaltspauschalen und Zwecke des öf-
fentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV-Zuweisungen) sollen mehr 
Mittel zur Verfügung stehen.  

─ Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist bundesrechtlich ge-
regelt. Bis 2017 wurde er nach Übergangsschlüsseln oder Misch-
schlüsseln mit Übergangsschlüsselteilen auf die Gemeinden auf-
geteilt. Zum Ausgleich besonderer finanzieller Nachteile in Verbin-
dung mit den Übergangsschlüsseln war ein Härteausgleich mög-
lich. Bayern hat davon in Art. 16 FAG Gebrauch gemacht. Ab dem 
Jahr 2018 wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nach 
dem endgültigen Schlüssel aufgeteilt. Die Möglichkeit, einen Här-
teausgleich zu gewähren, ist nicht mehr erforderlich und nach 
Bundesrecht nicht mehr möglich. 
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─ Mit Einführung des sogenannten Listenverfahrens ist sicherge-
stellt, dass die Personen in Erstaufnahmeeinrichtungen melde-
rechtlich erfasst werden. Daher ist die Sonderregelung in § 1 
Abs. 2 FAGDV, nach der melderechtlich nicht erfasste Personen 
in Einrichtungen der Erstaufnahme der Einwohnerzahl am 31. De-
zember zugerechnet werden, entbehrlich geworden. 

B)  Lösung 

I. Finanzielle Ausgangslage von Staat und Kommunen 

Der Entwurf des kommunalen Finanzausgleichs 2018 wurde mit den 
kommunalen Spitzenverbänden erörtert (Art. 23 Abs. 1 FAG). Grund-
lagen waren die Finanzentwicklung von Staat und Kommunen, die 
Entwicklung des für freiwillige Aufgaben verbleibenden Gesamtbe-
trags und der Ausblick auf bedarfsprägende Umstände im Jahr 2018. 
Die Gesamtschau unterstreicht die nach wie vor gute Finanzlage der 
Kommunen. Der zur Erfüllung freiwilliger Aufgaben zur Verfügung 
stehende Anteil an den Gesamteinnahmen ist im letzten Betrach-
tungsjahr sogar auf den höchsten Stand seit der Finanzkrise gestie-
gen. Insgesamt erlaubt diese gute Ausgangslage den Kommunen 
eine kraftvolle eigenbestimmte Selbstverwaltung. Auch der Ausblick 
auf das Jahr 2018 lässt keine Verschlechterung der Kommunalfinan-
zen im Verhältnis zum Staatshaushalt erwarten. Es besteht kein Ver-
teilungsdefizit zu Lasten der Kommunen. Gleichwohl sind im kommu-
nalen Finanzausgleich 2018 weitere Verbesserungen zugunsten der 
Kommunen vorgesehen. 

II. Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes und der Bayeri-
schen Durchführungsverordnung Finanzausgleichsgesetz 

─ Um Verwechslungen mit anderen Finanzausgleichsgesetzen aus-
zuschließen wird der Titel des Finanzausgleichsgesetzes um die 
Landesbezeichnung ergänzt. 

─ Die Artikel des Finanzausgleichsgesetzes erhalten Überschriften. 

─ Der auf Bayern entfallende Anteil an dem Entlastungsbetrag Län-
der-Umsatzsteuer in Höhe von 155 Mio. € soll den Kommunen 
vollständig zufließen. Er wird den Gemeinden und Landkreisen 
über eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen zugutekommen. 
Zur Vermeidung einer Doppelberücksichtigung ist der allgemeine 
Steuerverbund entsprechend zu bereinigen.  

─ Die Möglichkeit, aus der Schlüsselmasse vorweg Mittel für Zah-
lungen analog der Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemein-
deverbände insbesondere für schulpflichtige Kinder abgelehnter 
Asylbewerber zu entnehmen, ist nicht mehr erforderlich und wird 
aufgehoben. 

─ Durch eine Absenkung des Verstärkungsbetrags für die Zuwei-
sungen nach Art. 15 FAG innerhalb des Kraftfahrzeugsteuerer-
satzverbunds stehen Mittel für eine Erhöhung der Pauschalen für 
Straßenbau und -unterhalt sowie der Zuweisungen für Zwecke 
des öffentlichen Personennahverkehrs nach Art. 27 des Gesetzes 
über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (Bay-
ÖPNVG) zur Verfügung. 

─ Art. 16 FAG wird aufgehoben. 

─ § 1 Abs. 2 FAGDV wird aufgehoben.  

Weitere Änderungen dienen der Bereinigung des Gesetzestextes und 
der redaktionellen Anpassung an geänderte Normen.  
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C)  Alternativen 

Keine 

 

D)  Kosten 

1. Staat und Kommunen 

Die Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich steigen im 
Jahr 2018 gegenüber 2017 um 598,8 Mio. € (6,7 %) auf 9.513,1 
Mio. €. 

Die reinen Landesleistungen wachsen 2018 gegenüber 2017 um 
530,1 Mio. € (6,3 %) auf 8.946,6 Mio. €. 

2. Bürger und Wirtschaft 

Bürger und Wirtschaft sind durch dieses Gesetz nicht unmittelbar 
betroffen. 

Informationspflichten für Unternehmen werden nicht begründet. 
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Gesetzentwurf 

zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und 
der Bayerischen Durchführungsverordnung Finanz-
ausgleichsgesetz   
(Finanzausgleichsänderungsgesetz 2018) 

 

§ 1 

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 

Das Finanzausgleichsgesetz (FAG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. April 2013 (GVBl 
S. 210, BayRS 605-1-F), das zuletzt durch § 3 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2017 (GVBl. S. 366) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Bayerisches Gesetz über den  
Finanzausgleich zwischen Staat,  

Gemeinden und Gemeindeverbänden   
(Bayerisches Finanzausgleichsgesetz – BayFAG)“. 

2. Art. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Allgemeiner Steuerverbund“. 

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „(Finanzaus-
gleichsjahr)“ gestrichen. 

bb) Satz 3 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nr. 2 wird das Wort „und“ am Ende 
gestrichen. 

bbb) In Nr. 3 wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt. 

ccc) Es wird folgende Nr. 4 angefügt: 

„4. den Gemeinden und Gemeinde-
verbänden im Verbundzeitraum 
zur Erhöhung der Anteilmasse 
nach Abs. 2 Satz 1 überlassen 
werden; der Erhöhungsbetrag 
wird gleichmäßig auf ein Haus-
haltsjahr verteilt.“ 

c) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Vor Satz 1 wird folgender Satz 1 einge-
fügt: 

„
1
Die Anteilmasse erhöht sich um 

155 000 000 €.“ 

bb) Der bisherige Satz 1 wird Satz 2 und vor 
dem Wort „Anteilmasse“ wird das Wort „er-
höhten“ eingefügt. 

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und das 
Wort „Staatshaushaltsplan“ wird durch das 
Wort „Staatshaushalt“ ersetzt. 

d) In Abs. 3 Satz 2 werden die Wörter „sowie die 
Mittel für Erstattungen entsprechend der Rege-
lung in Art. 10 Abs. 1 Satz 3 des Bayerischen 
Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) an 
Gemeinden und Gemeindeverbände für schul-
pflichtige Personen nach Art. 35 Abs. 1 Satz 2 
Nrn. 2 bis 4 des Bayerischen Gesetzes über 
das Erziehungs- und Unterrichtswesen nach 
Maßgabe des Staatshaushaltsplans“ durch die 
Wörter „nach Maßgabe des Staatshaushalts“ 
ersetzt. 

3. In Art. 1b wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Einkommensteuerersatz“. 

4. In Art. 2 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Gemeindeschlüsselzuweisungen“. 

5. In Art. 3 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Ausgangsmesszahl,  
Sonderschlüsselzuweisungen“. 

6. Art. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Steuerkraftmesszahl“. 

b) In Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 werden nach der Anga-
be „Art. 16“ die Wörter „in der bis 31. Dezem-
ber 2017 geltenden Fassung“ eingefügt. 

7. In Art. 5 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Landkreisschlüsselzuweisungen“. 

8. In Art. 6 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Korrekturregelungen“. 

9. Art. 7 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Finanzzuweisungen,  
Verordnungsermächtigung“. 

b) In Abs. 3 wird die Angabe „BaySchFG“ durch 
die Wörter „des Bayerischen Schulfinanzie-
rungsgesetzes (BaySchFG)“ ersetzt. 

10. Art. 8 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Grunderwerbsteuerverbund“. 

b) In den Sätzen 2 und 3 werden jeweils nach 
dem Wort „Kommunalanteil“ die Wörter „an 
der Grunderwerbsteuer“ eingefügt. 



Seite 6 Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode Drucksache 17/18699 

11. In Art. 9 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Besondere Finanzzuweisungen“. 

12. Art. 10 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Kommunaler Hochbau“. 

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In dem Satzteil vor Nr. 1 werden die Wör-
ter „zuzüglich der gemäß Art. 1 Abs. 2 be-
reitgestellten Verstärkungsmittel“ gestri-
chen. 

bb) Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. Schulen einschließlich schulischer  
Sportanlagen,“. 

13. In Art. 10a wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Schülerbeförderungskosten“. 

14. Art. 10b wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Krankenhausumlage“. 

b) In Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „(Kommunalan-
teil)“ durch die Wörter „(kommunaler Finanzie-
rungsanteil)“ ersetzt. 

c) In Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Kommunalan-
teil“ durch die Wörter „kommunale Finanzie-
rungsanteil“ ersetzt. 

15. Art. 10c wird folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Bau von Abfallentsorgungsanlagen“. 

b) In Satz 1 werden die Satznummerierung und 
die Angabe „und 25“ gestrichen. 

c) Satz 2 wird aufgehoben. 

16. In Art. 11 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Bedarfszuweisungen“. 

17. Art. 12 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Investitionspauschalen“. 

b) In Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 wird die Angabe 
„Art. 1 Abs. 2 Satz 1“ durch die Angabe „Art. 1 
Abs. 2 Satz 2“ ersetzt. 

18. Art. 13 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund“. 

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„
1
Der Staat stellt den Gemeinden und Ge-

meindeverbänden 52,5 Prozent der auf 
Bayern entfallenden Zuweisungen des 
Bundes, die ihm im Verbundzeitraum zum 
Ausgleich der Übertragung der Ertragsho-
heit an der Kraftfahrzeugsteuer auf den 
Bund zugeflossen sind, zur Verfügung 

(Kommunalanteil am Kraftfahrzeugsteuer-
ersatzverbund).“ 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Kom-
munalanteil“ die Wörter „am Kraftfahr-
zeugsteuerersatzverbund“ eingefügt. 

cc) In Satz 5 wird die Angabe „Art. 13e bis 
13h“ durch die Wörter „den Art. 13e bis 
13g“ ersetzt. 

c) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) 
1
Der Kommunalanteil am Kraftfahr-

zeugsteuerersatzverbund wird nach den 
Art. 13a bis 13g verteilt. 

2
Vorweg sind dem 

Kommunalanteil am Kraftfahrzeugsteuerer-
satzverbund 200 000 000 € als Verstärkungs-
betrag für die Zuweisungen nach Art. 15 zu 
entnehmen. 

3
Für die Höhe der Leistungen nach 

Satz 1 ist die Bewilligung im Staatshaushalt 
maßgebend, soweit dieses Gesetz nichts an-
deres bestimmt.“ 

19. In Art. 13a wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Straßenbau und -unterhalt  
bei größeren Gemeinden“. 

20. In Art. 13b wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Straßenbau und -unterhalt bei  
Landkreisen und kleineren Gemeinden“. 

21. Art. 13c wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Kommunalstraßen, Infrastruktur  
des öffentlichen Personennahverkehrs“. 

b) In Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Kommunalanteil“ die Wörter „am Kraftfahr-
zeugsteuerersatzverbund“ eingefügt. 

22. Art. 13d wird wie folgt gefasst: 

„Art. 13d 
ÖPNV-Zuweisungen 

Vom Kommunalanteil am Kraftfahrzeugsteu-
erersatzverbund werden jährlich 74 300 000 € für 
Zuweisungen nach Art. 27 des Gesetzes über den 
öffentlichen Personennahverkehr in Bayern ver-
wendet.“ 

23. Art. 13e wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Sanierung von Abwasser- 
entsorgungsanlagen in Härtefällen“. 

b) In Satz 1 werden nach dem Wort „Kommu-
nalanteil“ die Wörter „am Kraftfahrzeugsteuer-
ersatzverbund“ eingefügt. 

24. Art. 13f wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Kommunales Sonderbaulastprogramm 
Staatsstraßen, Radschnellwege“. 
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b) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In dem Satzteil vor Nr. 1 werden nach dem 
Wort „Kommunalanteil“ die Wörter „am 
Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund“ einge-
fügt. 

bb) In Nr. 4 werden die Wörter „selbstständi-
gen Radwegen“ durch die Wörter „Rad-
schnellwegen als selbstständige Radwe-
ge“ ersetzt und das Wort „(Radschnellwe-
ge)“ gestrichen. 

25. Art. 13g wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Erhöhung der Kommunalstraßenmittel  
nach dem Bayerischen Gemeinde-

verkehrsfinanzierungsgesetz“. 

b) Im Wortlaut werden nach dem Wort „Kommu-
nalanteil“ die Wörter „am Kraftfahrzeugsteuer-
ersatzverbund“ eingefügt. 

26. Art. 13h wird aufgehoben. 

27. In Art. 14 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Kostenanteile  
nach § 13 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes“. 

28. Art. 15 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Zuweisungen an die Bezirke“. 

b) In Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „Staatshaus-
haltsplan“ durch das Wort „Staatshaushalt“ er-
setzt. 

29. Art. 16 wird aufgehoben. 

30. Art. 18 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Kreisumlage“. 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 Halbsatz 1 werden das Wort 
„(Umlagesätze)“ durch das Wort „(Kreis-
umlagesätze)“ und das Wort „Umlagesatz“ 
durch das Wort „Kreisumlagesatz“ ersetzt. 

bb) In Satz 4 wird jeweils das Wort „Umlage-
satz“ durch das Wort „Kreisumlagesatz“ 
ersetzt. 

31. Art. 19 wird wie folgt geändert:  

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Festsetzung der Kreisumlage“. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Umlagesätze“ 
durch das Wort „Kreisumlagesätze“ er-
setzt. 

bb) In Satz 2 wird in Halbsatz 1 das Wort „Um-
lagesätze“ durch das Wort „Kreisumlage-
sätze“ und wird in Halbsatz 2 das Wort 

„Umlagesätzen“ durch das Wort „Kreisum-
lagesätzen“ ersetzt. 

cc) In den Sätzen 3 und 4 wird jeweils das 
Wort „Umlagesätze“ durch das Wort „Kreis-
umlagesätze“ ersetzt. 

32. In Art. 20 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Erhöhte Kreisumlagesätze“. 

33. Art. 21 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Bezirksumlage“. 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 werden das Wort „(Umlagesät-
ze)“ durch das Wort „(Bezirksumlagesät-
ze)“ und das Wort „Umlagesatz“ durch das 
Wort „Bezirksumlagesatz“ ersetzt. 

bb) In Satz 5 wird jeweils das Wort „Umlage-
satz“ durch das Wort „Bezirksumlagesatz“ 
ersetzt. 

34. Art. 22 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Festsetzung der Bezirksumlage“. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Umlagesätze“ 
durch das Wort „Bezirksumlagesätze“ er-
setzt. 

bb) In Satz 2 wird in Halbsatz 1 das Wort „Um-
lagesätze“ durch das Wort „Bezirksumla-
gesätze“ und wird in Halbsatz 2 das Wort 
„Umlagesätzen“ durch das Wort „Bezirks-
umlagesätzen“ ersetzt. 

cc) In den Sätzen 3 und 4 wird jeweils das 
Wort „Umlagesätze“ durch das Wort „Be-
zirksumlagesätze“ ersetzt. 

35. In Art. 23 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Erörterung des Entwurfs des  
Finanzausgleichs, Entscheidungsgrundlagen“. 

36. Art. 23a wird Art. 24 und wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Verordnungsermächtigungen“. 

b) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 1 werden nach der Angabe „Art. 10b 
Abs. 2“ die Wörter „jeweils maßgebend 
sind“ eingefügt. 

bb) In Nr. 6 wird das Wort „Kommunalanteil“ 
durch die Wörter „kommunale Finanzie-
rungsanteil“ ersetzt. 

cc) In Nr. 11 wird das Wort „Kommunalanteils“ 
durch die Wörter „kommunalen Finanzie-
rungsanteils“ ersetzt. 
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c) Abs. 3 wird aufgehoben. 

d) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3. 

37. Der bisherige Art. 24 wird Art. 25 und es wird fol-
gende Überschrift eingefügt: 

„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“. 

 

§ 2 

Änderung der Bayerischen Durchführungs-
verordnung Finanzausgleichsgesetz 

Die Bayerische Durchführungsverordnung Finanz-
ausgleichsgesetz (FAGDV) vom 19. Juli 2002 (GVBl. 
S. 418, BayRS 605-10-F), die zuletzt durch § 2 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 473) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1, 2 und 4 wird jeweils die An-
gabe „FAG“ durch die Angabe „BayFAG“ er-
setzt. 

b) Abs. 2 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 2. 

d) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3 und in Satz 1 
wird die Angabe „FAG“ durch die Angabe 
„BayFAG“ ersetzt. 

e) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 4 und die An-
gabe „FAG“ wird durch die Angabe „BayFAG“ 
und die Angabe „v. H.“ wird durch das Wort 
„Prozent“ ersetzt. 

f) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 5 und wird wie 
folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Abs. 1 bis 3 
und 5“ durch die Angabe „Abs. 1, 2 und 4“ 
ersetzt. 

bb) In den Sätzen 2 bis 4 wird jeweils die An-
gabe „FAG“ durch die Angabe „BayFAG“ 
ersetzt. 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nr. 2 wird die Angabe „FAG“ durch 
die Angabe „BayFAG“ ersetzt. 

bbb) In Nr. 3 werden nach der Angabe 
„Art. 16 FAG“ die Wörter „in der bis 
31. Dezember 2017 geltenden Fas-
sung“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „FAG beträgt 
10 %“ durch die Wörter „BayFAG beträgt 
10 Prozent“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 wird jeweils die 
Angabe „FAG“ durch die Angabe „BayFAG“ 
ersetzt. 

3. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 10 
Grunderwerbsteuerverbund“. 

b) In Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „Bewer-
tungsgesetz in der jeweils gültigen Fassung“ 
durch die Wörter „des Bewertungsgesetzes“ 
ersetzt. 

c) In Abs. 3 wird die Angabe „Absatz 2“ durch die 
Angabe „Abs. 2“ ersetzt. 

4. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 11 
Krankenhausumlage“. 

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „FAG“ durch die 
Angabe „BayFAG“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 wird das Wort „Kommunalanteils“ 
durch die Wörter „kommunalen Finanzie-
rungsanteils“ ersetzt. 

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Kommunalanteil“ 
durch die Wörter „kommunale Finanzie-
rungsanteil“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Kommunalanteil“ 
durch die Wörter „kommunalen Finanzie-
rungsanteil“ ersetzt. 

5. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „FAG“ durch die 
Angabe „BayFAG“ ersetzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) In dem Satzteil vor Nr. 1 wird die An-
gabe „FAG“ durch die Angabe „Bay-
FAG“ ersetzt. 

bbb) In Nr. 2 werden die Wörter „(be-
schränkt-öffentliche Wege)“ durch die 
Wörter „nach Art. 53 Nr. 2 des Baye-
rischen Straßen- und Wegegesetzes 
(BayStrWG)“ ersetzt. 

cc) In Satz 3 wird jeweils die Angabe „FAG“ 
durch die Angabe „BayFAG“ und werden 
die Wörter „des Bayerischen Straßen- und 
Wegegesetzes“ durch die Angabe „Bay-
StrWG“ ersetzt. 

b) In Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „Absatz 1“ 
durch die Angabe „Abs. 1“ ersetzt. 

6. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 wird die Angabe „FAG“ durch die 
Angabe „BayFAG“ ersetzt. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Nr. 1 wird die Angabe „FAG“ durch die 
Angabe „BayFAG“ ersetzt. 

bb) In Nr. 4 wird das Wort „Hundertsätze“ 
durch das Wort „Prozentsätze“ ersetzt. 

cc) In Nr. 5 wird die Angabe „FAG“ durch die 
Angabe „BayFAG“ ersetzt. 

dd) In Nr. 7 wird die Angabe „FAG“ durch die 
Angabe „BayFAG“ und werden die Wörter 
„Hundertsätze (Umlagesätze)“ durch das 
Wort „Umlagesätze“ ersetzt. 

c) In Abs. 3 wird die Angabe „Absatz 2“ durch die 
Angabe „Abs. 2“ und wird die Angabe „FAG“ 
durch die Angabe „BayFAG“ ersetzt. 

7. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird jeweils die Angabe „FAG“ 
durch die Angabe „BayFAG“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „die für die 
Zurechnung nach § 1 Abs. 2 maßgebende 
Zahl der in den Unterkünften zur Erstauf-
nahme untergebrachten Personen, die im 

Melderegister nicht erfasst sind, jährlich 
bis zum 1. August sowie“ gestrichen und 
die Angabe „FAG“ durch die Angabe „Bay-
FAG“ ersetzt. 

b) In den Abs. 2 und 3 wird jeweils die Angabe 
„FAG“ durch die Angabe „BayFAG“ ersetzt. 

8. In § 5 in der Überschrift und in den Abs. 1, 2 und 3 
Satz 1, §§ 7, 8 Satz 1 und 3, § 9 Satz 1, § 12 
Abs. 2, § 15 in der Überschrift und in den Sätzen 1 
und 2, § 16 in der Überschrift und in Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4, § 18 in der Überschrift, 
§ 19 Abs. 1, § 20 Abs. 1 Satz 1 und § 21 wird je-
weils die Angabe „FAG“ durch die Angabe „Bay-
FAG“ ersetzt. 

 

§ 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2018 in Kraft. 
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Begründung: 

A. Allgemein 

I. Finanzielle Ausgangslage von Staat und Kommunen  

1. Ist-Entwicklung der Steuereinnahmen  
(Art. 23 Abs. 2 Nr. 1 FAG, § 19 Abs. 2 Nr. 1 FAGDV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereits 2011 hatten Staat und Kommunen in Bayern den konjunkturbedingten Einbruch der Steuer-
einnahmen 2009 überwunden und wieder das Niveau der Zeit vor der Wirtschaftskrise 2008 erreicht. 
Seitdem steigen die Steuereinnahmen bei Staat und Kommunen weiter kontinuierlich an.  

 

Während 2015 der Zuwachs bei den Steuereinnahmen bei Staat und Kommunen mit +6,1 % bzw. 
+6,0 % noch nahezu identisch ausgefallen ist, hat die Zuwachsrate 2016 beim Staat mit +8,9 % deut-
lich angezogen, während die Zuwachsrate der Kommunen mit +5,9 % ähnlich wie im Vorjahr ausfiel. 
Auch im Zehnjahresvergleich verzeichnen die Steuereinnahmen des Staates mit +47,4 % einen höhe-
ren Anstieg als die Steuereinnahmen der Kommunen, die um +44,1 % gestiegen sind. Die Steige-
rungsrate des Staates nach Länderfinanzausgleich (LFA) liegt im Zehnjahresvergleich mit lediglich 
+39,2 % allerdings unter dem Steueranstieg bei den Kommunen. 

 

Tabelle 1: Zuwachs der Steuereinnahmen von Staat und Kommunen in Bayern 

 Kommunen Staat 

  vor LFA nach LFA 

Steuereinnahmenzuwachs von 2007 bis 2016 +5.450 Mio. € +14.763 Mio. € +11.283 Mio. € 

prozentualer Zuwachs von 2007 bis 2016 +44,1 % +47,4 % +39,2 % 

Quelle: Eigene Berechnung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat (StMFLH)   
nach Daten des Statistischen Bundesamts, Fachserie 14, Reihe 2  
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2. Einnahmen- und Ausgabenentwicklung  

2.1 Einnahmen (Art. 23 Abs. 2 Nr. 1 FAG, § 19 Abs. 2 Nr. 2 FAGDV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Zehnjahreszeitraum von 2007 bis 2016 erzielte der Staat mit +48,1 % auch insgesamt einen 
stärkeren Anstieg der Einnahmen als die Kommunen mit +44,3 %.  

 

Die Kommunen holen hier jedoch weiter auf. So lagen die Einnahmen der Kommunen 2016 mit 
+6,0 % erneut über dem Einnahmezuwachs des Staates von +5,4 % (2015: Kommunen +7,3 %, 
Staat +4,3 %). 

 

Tabelle 2: Einnahmenzuwachs von Staat und Kommunen in Bayern 

 Kommunen Staat 

Einnahmenzuwachs von 2007 bis 2016 +12.373 Mio. € +18.505 Mio. € 

prozentualer Zuwachs von 2007 bis 2016 +44,3 % +48,1 % 

Quelle: Eigene Berechnung des StMFLH nach Daten des Statistischen Bundesamts, Fachserie 14, Reihe 2  
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2.2 Ausgaben (Art. 23 Abs. 2 Nr. 1 FAG, § 19 Abs. 2 Nr. 3 FAGDV)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausgabenentwicklung stellt sich bei den Kommunen gegenüber dem Vorjahr etwas günstiger 
dar als beim Staat. Die Ausgaben sind im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr bei den Kommunen 
um +4,0 %, beim Staat um +6,2 % angestiegen. 

 

Auch im Zehnjahreszeitraum von 2007 bis 2016 sind die Ausgaben der Kommunen etwas weni-
ger stark angestiegen als die des Staates (Kommunen +49,4 %, Staat +53,6 %). 

 

Tabelle 3: Ausgabenzuwachs von Staat und Kommunen in Bayern 

 Kommunen Staat 

Ausgabenzuwachs von 2007 bis 2016 +12.629 Mio. € +19.254 Mio. € 

prozentualer Zuwachs von 2007 bis 2016 +49,4 % +53,6 % 

Quelle: Eigene Berechnung des StMFLH nach Daten des Statistischen Bundesamts, Fachserie 14, Reihe 2  

 

 

2.3 Vergleich des Einnahmen- und Ausgabenwachstums  

Im Zehnjahreszeitraum von 2007 bis 2016 lag sowohl beim Staat als auch bei den Kommunen der Aus-
gabenanstieg jeweils über dem Anstieg der Einnahmen und zwar sowohl in absoluten Zahlen als auch in 
Prozentpunkten. Beim Staat betrug der Einnahmeanstieg 18,5 Mrd. € (+48,1 %), während die Ausgaben 
um 19,3 Mrd. € (+53,6 %) angestiegen sind. Bei den Kommunen lag der Ausgabenanstieg bei 
12,6 Mrd. € (+49,4 %) und damit ebenfalls über dem Einnahmezuwachs von 12,4 Mrd. € (+44,3 %), auch 
wenn hier die Differenz geringer war.  
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3. Entwicklung der Finanzierungssalden 
(Art. 23 Abs. 2 Nr. 1 FAG, § 19 Abs. 2 Nr. 4 FAGDV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staat und Kommunen konnten 2016 einen positiven Finanzierungssaldo erzielen. Bei den Kommu-
nen ist der Finanzierungssaldo von 1.290 Mio. € in 2015 um über 60 % auf 2.097 Mio. € in 2016 an-
gestiegen, während der Finanzierungssaldo beim Staat von 2.091 Mio. € (2015) auf 1.818 Mio. € 
(2016) um 13 % zurückgegangen ist. 

 

In der Zehnjahresbetrachtung von 2007 bis 2016 ergibt sich für die Kommunen ein Überschuss von 
+11.951 Mio. €. Für den Staat ergibt sich erst zum zweiten Mal seit der Finanzkrise 2009 für die 
Zehnjahresbetrachtung ein positiver Gesamtsaldo (+2.938 Mio. €; davon sind -10.000 Mio. € bedingt 
durch den Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB). 

 

Tabelle 4: Summe der Finanzierungssalden von Staat und Kommunen in Bayern 

 Kommunen Staat 

Finanzierungssalden von 2007 bis 2016 +11.951 Mio. € +2.938 Mio. € 

Quelle: Eigene Berechnung des StMFLH nach Daten des Statistischen Bundesamts, Fachserie 14, Reihe 2  
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4. Entwicklung der Verschuldung  

4.1 Entwicklung der Schulden der Kernhaushalte  
(Art. 23 Abs. 2 Nr. 1 FAG, § 19 Abs. 2 Nr. 5 FAGDV)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Bis 2009: Stand der Kreditmarktverschuldung im weiteren Sinne zum 31.12. in den Kernhaushalten; ab 2010: wegen Um-

stellung der Statistik Stand der Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich der Kernhaushalte ohne Kassenkredite zum 31.12. 
2
 Die Grafik gibt für die Kommunen die kassenmäßige Verschuldung wieder, da es für die Kommunalebene nur diese Zah-

len gibt.  

 Maßgeblich für die Beurteilung der Staatsverschuldung ist jedoch die haushaltsmäßige Verschuldung, die im Gegensatz 

zur kassenmäßigen Verschuldung aufgeschobene Anschlussfinanzierungen für ausgelaufene Altkredite gemäß Art. 8 

Abs. 3 des Haushaltsgesetzes (HG) beinhaltet, bestimmte Kreditmarktschulden, die in der geänderten Abgrenzung der 

Schuldenstatistik ab 2010 dem öffentlichen Bereich zugerechnet werden, ab 2014 nicht belegte Kreditrahmen, die bis da-

hin in der kassenmäßigen Verschuldung enthalten waren, sowie ab 2015 die so genannten „Aussetzungsfloater“ 

(= variable Darlehen, deren Inanspruchnahme ausgesetzt werden kann), die bis dahin ebenfalls in der kassenmäßigen 

Verschuldung enthalten waren. 

Die haushaltsmäßige Verschuldung des Freistaates hat sich seit 2008 wie folgt entwickelt  
(Angaben in Mio. €): 

 

Jahr Kassenmäßig 
(Fachserie 14, 
 Reihe 5) 

nicht belegte  
Kreditrahmen /  

Aussetzungsfloater 

gem. Art. 8 HG aufgeschobene 
ab 2010 dem 
öffentl. Bereich 
zugerechnete 
Kreditmarkt-
schulden 

Haushalts-
mäßige Kre-
ditmarktver-
schuldung 

haushalts-
mäßige Ver-
schuldungs-
quote 

Anschluss- 
finanzierung 

Kredite und  
(ab 2015) An-
schlussfinanzie-
rungen für den 
Stabi-Fonds 

2008 22.117 
bis 2013  
(Aussetzungsfloater 
bis 2014) in der kas-
senmäßigen Ver-
schuldung enthalten 

1.956 8.493  32.565 79,0 % 

2009 27.567 3.459 1.539  32.565 68,7 % 

2010 29.146 3.307 0 113 32.565 77,8 % 

2011 28.693 3.489 0 384 32.565 75,9 % 

2012 27.718 3.491 0 357 31.565 72,0 % 

2013 26.139 4.152 0 275 30.565 65,3 % 

2014 24.096 805 4.925 0 200 30.025 59,8 % 

2015 21.234 1.320 5.648 1.248 75 29.525 56,8% 

2016 19.384 1.270 6.419 1.828 75 28.975 52,5% 

Quelle: Statistisches Bundesamt; Fachserie 14, Reihen 5 und 2 
Quote: Eigene Berechnungen des StMFLH auf Basis dieser Daten 
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Zum Stichtag 31. Dezember 2016 sind die kassenmäßigen Schulden der Kommunen gegenüber dem Vorjahr 
um 1,6 % gesunken. Die kassenmäßige Verschuldung des Staates ist gegenüber dem Vorjahr um 8,7 % gesun-
ken. Während es für die Kommunalebene nur die kassenmäßige Verschuldung gibt, ist für eine Beurteilung der 
Verschuldung des Staates jedoch auf die haushaltsmäßige Kreditmarktverschuldung abzustellen. Diese beinhal-
tet neben der rein kassenmäßigen Verschuldung unter anderem auch die aufgeschobenen Anschlussfinanzie-
rungen für ausgelaufene Altkredite gemäß Art. 8 Abs. 3 des Haushaltsgesetzes (im Einzelnen siehe hierzu die 
Erläuterungen in Fußnote 2 zu Grafik 5). Diese haushaltsmäßige Kreditmarktverschuldung des Staates ist zum 
31.12.2016 gegenüber dem Vorjahr um 1,9 % gesunken. Dieser Schuldenstand in Höhe von 28,975 Mrd. € ent-
hält zum 31.12.2016 noch 9,45 Mrd. €, die durch den Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB entstan-
den sind. 

 

Im Zehnjahreszeitraum von 2007 bis 2016 verzeichneten die Schulden bei den Kommunen einen Rückgang um 
13,3 %. Beim Staat ist die kassenmäßige Verschuldung um 14,9 % gesunken, wobei ein Teil des Rückgangs auf 
Statistikänderungen in diesem Zeitraum zurückzuführen ist (siehe hierzu die Erläuterungen in Fußnote 2 zu Gra-
fik 5); bei haushaltsmäßiger Betrachtung haben die Staatsschulden hingegen um 27,3 % zugenommen.  

 

Tabelle 5: Zunahme der Schulden von Staat und Kommunen in Bayern 

 
 

Kommunen 

 

Staat 

 Kassenmäßige 
Schulden 

Haushaltsmäßige 
Schulden 

Zunahme der Schulden von 2007 bis 2016 -1.852 Mio. € -3.382 Mio. € +6.209 Mio. € 

prozentualer Zuwachs von 2007 bis 2016 -13,3 % -14,9 % +27,3 % 

Quelle: Eigene Berechnung des StMFLH nach Daten des Statistischen Bundesamts, Fachserie 14, Reihe 5   
 (bis 2009 Tabelle 4.1, ab 2010 Tabelle 5.1) 

 

4.2 Schulden der Kernhaushalte in Relation zu den Gesamtausgaben   
(Art. 23 Abs. 2 Nr. 1 FAG, § 19 Abs. 2 Nr. 6 FAGDV)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 vgl. Grafik 5, Fußnote 1. 
2 vgl. Grafik 5, Fußnote 2. 
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Die Verschuldungsquote konnte 2016 sowohl bei den Kommunen als auch beim Staat weiter zurückgeführt wer-
den. Die Verschuldungsquote bei den Kommunen sank von 33,4 % auf 31,6 %, die kassenmäßige Verschul-
dungsquote des Staates von 40,9 % auf 35,1 %, bei haushaltsmäßiger Betrachtung von 56,8 % auf 52,5 %. 

 

Im Zehnjahresvergleich von 2007 bis 2016 ist das Verhältnis der Schulden zu den Gesamtausgaben bei den 
Kommunen von 54,5 % auf 31,6 % gesunken. Beim Staat ist die kassenmäßige Verschuldungsquote von 63,4 % 
auf 35,1 % gesunken. Betrachtet man die haushaltsmäßigen Schulden des Staates (siehe Nr. 4.1), so ergibt sich 
ein Rückgang der Verschuldungsquote von 63,4 % auf 52,5 %. 

 

Tabelle 6: Verhältnis der Schulden zu den Gesamtausgaben von Staat und Kommunen in Bayern  

  

Kommunen  

Staat 

 Kassenmäßige 
Schulden 

Haushaltsmäßige 
Schulden 

Quote 2007 54,5 % 63,4 % 63,4 % 

Quote 2016 31,6 % 35,1 % 52,5 % 

Prozentuale Veränderung -42,0 % -44,6 % -17,2 % 

Quelle: Eigene Berechnungen des StMFLH nach Daten des Statistischen Bundesamts, 
Fachserie 14, Reihen 5 und 2 

 

5. Entwicklung der Investitionsquoten  
(Art. 23 Abs. 2 Nr. 1 FAG, § 19 Abs. 2 Nr. 7 FAGDV)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Investitionsquoten von Staat und Kommunen sind 2016 gegenüber dem Vorjahr gesunken, beim 
Staat von 10,5 % auf 10,1 %, bei den Kommunen etwas deutlicher von 22,2 % auf 20,5 %.  

Im Zehnjahresvergleich von 2007 bis 2016 ist die Investitionsquote des Staates deutlicher gesunken 
als die Investitionsquote der Kommunen (Staat -12,9%, Kommunen -6,8 %). 
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Tabelle 7: Vergleich der Investitionsquoten von Staat und Kommunen in Bayern 

 Kommunen Staat 

Investitionsquote 2007 22,0 % 11,6 % 

Investitionsquote 2016 20,5 % 10,1 % 

Prozentuale Veränderung  -6,8 % -12,9 % 

Quelle: Eigene Berechnung des StMFLH nach Daten des Statistischen Bundesamts,  
Fachserie 14, Reihe 2; Verhältnis Investitionsausgaben (Kapitalrechnung ohne  
Schuldentilgung und ohne sonstige Vermögensübertragungen) zu bereinigten Ausgaben. 

 

 

6. Entwicklung der Ausgaben des Staates und staatliche Leistungen an die Kommunen  
(Art. 23 Abs. 2 Nr. 1 FAG, § 19 Abs. 2 Nr. 8 FAGDV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein beachtlicher Teil der Gesamtausgaben des Staates entfällt auf Abführungen und Zuweisungen 
an andere Gebietskörperschaften. Dazu gehören neben den Zahlungen im Länderfinanzausgleich 
auch die Leistungen des Staates an die Kommunen innerhalb und außerhalb des kommunalen Fi-
nanzausgleichs. Im Zehnjahresvergleich von 2008 bis 2017 sind die Ausgabeansätze für die Ge-
samtleistungen an die Kommunen mit +70,4 % deutlich stärker angestiegen als die Gesamtausga-
ben des Staates, die sich um +20,7 % erhöht haben. Auch wenn man berücksichtigt, dass im Basis-
jahr 2008 in den Gesamtausgaben des Staates Ausgabemittel von 10 Mrd. € für den Stabilisierungs-
fonds Finanzmarkt und BayernLB enthalten sind und die Staatsausgaben ohne diese Mittel im Zehn-
jahresvergleich um +51,7 % gestiegen sind, liegt die Steigerung der Gesamtleistungen an die Kom-
munen mit +70,4 % immer noch deutlich darüber. Die Landesleistungen im kommunalen Finanzaus-
gleich sind im gleichen Zeitraum um +37,4 % gestiegen. 
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Tabelle 8: Ausgabenzuwachs des Staates insgesamt im Vergleich zur Entwicklung der  
Gesamtleistungen des Staates an die Kommunen (Haushaltssoll) 

 

 Staatsausgaben  Leistungen an 

die Kommunen 

Zuwachs von 2008 bis 2017 +9.941 Mio. € +6.231 Mio. € 

prozentualer Zuwachs von 2008 bis 2017 +20,7 % +70,4 % 

Quelle: Eigene Berechnung des StMFLH nach Haushaltsplänen des Freistaates Bayern 

 

 

7. Entwicklung der verfügbaren Mittel der Gemeinden für freiwillige Aufgaben  
(Art. 23 Abs. 2 Nr. 2 FAG, § 20 FAGDV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anteil an den Gesamteinnahmen, der den Gemeinden zur Erfüllung freiwilliger Aufgaben 
verbleibt, ist im Jahr 2015 erneut auf nunmehr 22,6 % angestiegen.  
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8. Ausblick  
(Art. 23 Abs. 2 Nr. 3 FAG, § 21 FAGDV) 

8.1 Entwicklung der Steuereinnahmen im laufen-
den Jahr 2017 und Schätzung  

Der konjunkturelle Aufschwung in Deutschland hält 
an.  

Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist 2016 in 
Deutschland um 1,9 % gegenüber dem Vorjahr ge-
stiegen. Dabei verzeichnete Bayern mit einem Wachs-
tum von 2,1 % ein überdurchschnittliches Jahreser-
gebnis. Im ersten Quartal 2017 ist das deutsche BIP 
preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,7 %, im 
zweiten Quartal um 0,6 % gegenüber dem jeweiligen 
Vorjahresquartal gewachsen. Für 2017 und 2018 
rechnet die Bundesregierung in ihrer am 26.04.2017 
veröffentlichten Frühjahrsprojektion mit einem realen 
Wirtschaftswachstum von 1,5 % bzw. 1,6 %. Die an 
der „Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose“ beteilig-
ten Forschungsinstitute erwarten eine leicht positivere 
konjunkturelle Entwicklung in Deutschland (2017: 
+1,5 %, 2018: +1,8 %).  

Risiken für die deutsche Wirtschaft ergeben sich wei-
terhin aus dem internationalen Umfeld. Zu nennen 
sind neben den anhaltenden geopolitischen Konflikten 
und Gefahren für die Finanzmarktstabilität vor allem 
die Unsicherheit über die künftige wirtschaftspolitische 
Ausrichtung der USA und mögliche negative Auswir-
kungen des bevorstehenden Austritts des Vereinigten 
Königreichs aus der Europäischen Union. 

Das der Steuerschätzung zu Grunde liegende nomi-
nale BIP hat die Bundesregierung in ihrer Früh-
jahrsprojektion im Vergleich zur letzten Herbstprojek-
tion für 2017 leicht auf 3,0 % gesenkt. Im Jahr 2018 
rechnet sie mit einem Anstieg des nominalen BIP in 
Höhe von 3,1 %. 

Nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom 
9. bis 11.05.2017 steigen die Steuereinnahmen der 
Gemeinden im Jahr 2017 bundesweit um +5,0 %, die 
Steuereinnahmen der Länder um +2,1 %. Im Jahr 
2018 sollen die kommunalen Steuereinnahmen um 
+4,2 % steigen, die Steuereinnahmen der Länder um 
+3,2 %. Die Steuerschätzung berücksichtigt die seit 
der letzten Schätzung in Kraft getretenen Steuer-
rechtsänderungen.  

 

Tabelle 9: Ergebnis der Steuerschätzung Mai 2017  

(Veränderungen in %  
gegenüber dem Vorjahr) 

2017 2018 

Steuern insgesamt 3,8 % 3,4 % 

Bund  6,6 % 0,3 % 

Länder  2,1 % 3,2 % 

Gemeinden 5,0 % 4,2 % 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen (BMF), Ergebnis-
se der Steuerschätzung vom 9. bis 11.05.2017   

8.2 Für die Ausgabenseite wichtige Entwicklungen  

Die Entwicklung am deutschen Arbeitsmarkt verläuft 
weiterhin sehr positiv. Dies wirkt sich nicht nur auf der 
Einnahmenseite, sondern auch auf der Ausgabenseite 
für Staat und Kommunen günstig aus. Ausgehend von 
jahresdurchschnittlich 2,69 Millionen Arbeitslosen im 
Jahr 2016 wird ihre Zahl nach Einschätzung der Bun-
desregierung im laufenden Jahr auf 2,55 Millionen 
weiter zurückgehen und 2018 auf diesem Niveau ver-
bleiben. Die Forschungsinstitute erwarten demgegen-
über mit 2,52 Millionen in 2017 und 2,42 Millionen in 
2018 einen anhaltenden Rückgang der jahresdurch-
schnittlichen Arbeitslosenzahl. 

In Bayern ist die Arbeitslosenquote im Mai 2017 auf 
3,0 % gesunken. Bei diesem Niveau wird nach gängi-
ger Definition von Vollbeschäftigung gesprochen. Im 
August 2017 lag die Arbeitslosenquote bei 3,2 %. 
Dabei weist Bayern den niedrigsten Wert aller Länder 
auf und liegt weit unter dem deutschen Durchschnitt 
(5,7 %). Die Arbeitskräftenachfrage befindet sich da-
bei immer noch auf einem hohen Niveau. Im August 
2017 gab es 125.530 gemeldete Arbeitsstellen, wovon 
rd. 97 % sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen 
waren. Dies entspricht im Vorjahresvergleich einer 
deutlichen Zunahme um rd. 15.300 Stellen bzw. 
13,9 %. 

Die Jugendarbeitslosigkeit in Bayern ist im August 
2017 gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich um 
knapp 2.700 Personen zurückgegangen (-7,9 %) und 
liegt mit einer Quote von 3,8 % signifikant unterhalb 
des Wertes für Deutschland insgesamt (6,0 %). Die 
Arbeitslosigkeit der älteren (über 50 Jahre) und der 
schwerbehinderten Menschen ist gegenüber dem 
Vorjahr gleichfalls weiter zurückgegangen (-3,3 % 
bzw. -1,2 %), ebenso die Langzeitarbeitslosigkeit 
(-8,0 %). 

In Deutschland erhalten aktuell 66,4 % der Arbeitslo-
sen Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für 
Arbeitsuchende). In Bayern fällt der Anteil mit rd. 48 % 
deutlich geringer aus. Im weiteren Zeitverlauf könnten 
sich diese Quoten vor dem Hintergrund der Flücht-
lingszuwanderung jedoch erhöhen. Im August 2017 
waren in Bayern insgesamt rd. 16.800 Personen im 
Kontext von Fluchtmigration bei Agenturen für Arbeit 
und Jobcentern arbeitslos gemeldet, davon 90 % im 
Rechtskreis des SGB II.  

Ab 2018 entlastet der Bund die Kommunen bundes-
weit in Höhe von 5 Mrd. €. Die Entlastung erfolgt über 
drei unterschiedliche Transferwege: In 2018 erhalten 
die Kommunen einen um 2,76 Mrd. € höheren Ge-
meindeanteil an der Umsatzsteuer; dies ist in der 
Steuerschätzung bereits berücksichtigt. Die bayeri-
schen Kommunen erhalten auf diesem Weg um rd. 
468 Mio. € höhere Steuereinnahmen. Des Weiteren 
erhalten die Kommunen eine um 1,24 Mrd. € erhöhte 
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und 
Heizung (SGB II). Hier entfallen auf die bayerischen 
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Kommunen rd. 87 Mio. €. Der dritte Anteil in Höhe von 
1 Mrd. € wird über einen erhöhten Länderanteil an der 
Umsatzsteuer verteilt. Seinen Anteil in Höhe von 
155 Mio. € leitet der Freistaat Bayern an die Kommu-
nen weiter. Daneben übernimmt der Bund die flücht-
lingsbedingten Kosten der Unterkunft und Heizung für 
die Jahre 2016 bis 2018 vollständig. Hierzu wurde die 
Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft 
und Heizung in 2016 bundesweit um 400 Mio. € er-
höht, in 2017 und 2018 werden die bundesweit tat-
sächlich anfallenden Kosten abgerechnet (für 2017 
vorläufig 900 Mio. €, für 2018 vorläufig 1,3 Mrd. €). 

Auch bei den sonstigen Sozialausgaben ist mit einem 
weiteren Anstieg zu rechnen. Dies gilt besonders für 
die Bereiche der Jugendhilfe, der Grundsicherung im 
Alter und der Eingliederungshilfe für behinderte Men-
schen. Dabei werden die Ausgaben für die Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) 
seit 2014 in voller Höhe vom Bund übernommen. Wie 
sich das Bundesteilhabegesetz vom 23.12.2016 
(BGBl. I S. 3234) auf die Ausgaben der Eingliede-
rungshilfe für behinderte Menschen auswirken wird, 
bleibt abzuwarten. Dieses Gesetz tritt in Stufen bis 
zum Jahr 2023 in Kraft. Die Bundesministerin für Ar-
beit und Soziales hat zugesagt, dass der Bund die 
durch das Bundesteilhabegesetz entstehenden Mehr-
kosten alleine zahlt. 

Große Aufgabenschwerpunkte bei Staat und Kommu-
nen sind nach wie vor die Bereiche Schule und Kin-
derbetreuung. Neben dem ab dem Kindergartenjahr 
2013/2014 eingeführten Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz für ein- und zweijährige Kinder und 
dem weiteren Ausbau der Ganztagesbetreuung im 
schulischen Bereich leisten die Kindertageseinrich-
tungen und die Kindertagespflege einen wichtigen 
Beitrag zur Integration der Flüchtlinge und Flücht-
lingskinder und zur Inklusion von Kindern mit Behin-
derungen. 

Mit dem Programm „Bayern barrierefrei“ hat Minister-
präsident Horst Seehofer das Ziel vorgegeben, Bay-
ern bis 2023 im gesamten öffentlichen Raum barriere-
frei zu machen. Dies erfordert verstärkte Anstrengun-
gen von Staat und Kommunen. Projekte finanzschwa-
cher Kommunen zum barrierefreien Ausbau konnten 
auch zur Förderung aus dem Sondervermögen 
„Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ angemeldet 
werden, welches der Bund mit einem Gesamtvolumen 
von 3,5 Mrd. € eingerichtet hat. Bayern erhält hieraus 
einen Anteil von rd. 289 Mio. €. Des Weiteren leistet 
der Bund künftig Finanzhilfen zur Verbesserung der 
Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen und 
stellt hierfür nochmals 3,5 Mrd. € bereit. Hieraus er-
halten die bayerischen Kommunen einen Anteil von 
rd. 293 Mio. €. 

Weiter sind von Staat und Kommunen die Tarif- und 
Besoldungserhöhungen zu finanzieren. Aufgrund des 
Tarifabschlusses 2016 erhöhten sich die Entgelte für 
die Beschäftigten der Kommunen zum 1. Februar 
2017 nochmals um 2,35 %. Der Tarifvertrag läuft noch 

bis Ende Februar 2018. Auswirkungen durch den 
dann neuen Tarifvertrag sind noch nicht absehbar. 

Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst der 
Länder sieht zum 1. Januar 2017 eine Erhöhung der 
Entgelte um 2,0 %, bis zu einem Tabellenentgelt von 
3.200 € um mindestens 75 €, und ab 1. Januar 2018 
eine weitere Erhöhung um 2,35 % vor. Daneben wird 
in den Entgeltgruppen 9 bis 15 eine neue Stufe 6 an-
gefügt, was für den Staat zu dauerhaften Mehrausga-
ben führt. Der Tarifvertrag läuft bis 31. Dezember 
2018. Das Tarifergebnis wurde auf die staatlichen und 
kommunalen Beamtinnen und Beamten übertragen 
mit der Maßgabe, dass sich die Bezüge der Beamtin-
nen und Beamten ab 1. Januar 2017 um 2,0 Prozent, 
mindestens aber um 75 Euro, erhöhen, und die Be-
amtinnen und Beamten eine Einmalzahlung von 500 
Euro erhalten. Eine weitere Stufe wird im Besol-
dungsbereich nicht eingeführt. 

Beim Staat steigen die Ausgaben 2017 und 2018 
gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 aufgrund einer 
Reihe von weiteren zwangsläufigen Belastungen wei-
ter an. Ursächlich hierfür sind insbesondere 

─ die aufgrund der gestiegenen Steuerverbünde und 
gesetzlicher Vorgaben ansteigenden Zuweisun-
gen an die Kommunen, 

─ die höheren Belastungen im Länderfinanzaus-
gleich, auch wegen der Steuerstärke der bayeri-
schen Gemeinden, 

─ der Masterplan BAYERN DIGITAL 2.0. 

 

9. Schlussfolgerung 

Die Ausgangslage von Staat und Kommunen erweist 
sich nach wie vor als sehr solide. So konnten auch die 
Herausforderungen im Zusammenhang mit der Flücht-
lingskrise im gemeinsamen Zusammenwirken von 
Staat und Kommunen bisher gut bewältigt werden. 
Dabei stellt sich die Finanzlage der Kommunen in der 
Gesamtschau (Zehnjahresvergleich) immer noch bes-
ser dar als die des Staates. Zwar hat sich im Zehnjah-
reszeitraum beim Staat die Einnahmeseite besser 
entwickelt (Staat +48,1 %, Kommunen +44,3 %), da-
für haben sich bei den Kommunen die Ausgaben 
günstiger entwickelt, weil sie im Vergleich zu den 
Staatsausgaben weniger stark gestiegen sind (Staat 
+53,6 %, Kommunen +49,4 %). Zudem verbessern 
sich die Ergebnisse der Kommunen gegenüber dem 
Staat stetig. So beträgt der Ausgabezuwachs der 
Kommunen gegenüber dem Vorjahr +4,0 %, während 
die Staatsausgaben um +6,2 % angestiegen sind. 
Zugleich lag der Einnahmezuwachs der Kommunen 
mit +6,0 % 2016 erneut über dem des Staates von 
+5,4 % (2015: Kommunen +7,3 %, Staat +4,3 %). Im 
Ergebnis konnten 2016 sowohl Staat als auch Kom-
munen einen positiven Finanzierungssaldo erzielen. 
Bei den Kommunen ist der Finanzierungssaldo auf-
grund der vorstehend dargestellten Entwicklung von 
Einnahmen und Ausgaben in 2016 gegenüber dem 
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Vorjahr sogar um über 60 % auf 2.097 Mio. € ange-
stiegen, während der Finanzierungssaldo beim Staat 
um 13 % auf 1.818 Mio. € zurückgegangen ist. In der 
Zehnjahresbetrachtung übertreffen die Kommunen mit 
einem positiven Gesamtsaldo von rd. 12 Mrd. € das 
staatliche Ergebnis von rd. 3 Mrd. € deutlich. In der 
Folge konnten die Kommunen auch ihre Verschul-
dung zum 31.12.2016 um 1,6 % zurückführen, in der 
Zehnjahresbetrachtung sogar um 13,3 %. Beim Staat 
ist die maßgebliche haushaltsmäßige Verschuldung 
zum 31.12.2016 zwar ebenfalls um 1,9 % gesunken, 
in der Zehnjahresbetrachtung ist sie aber um 27,3 % 
angestiegen. So beträgt die Verschuldungsquote (der 
Anteil der Schulden an den bereinigten Gesamtaus-
gaben) zum 31.12.2016 bei den Kommunen 31,6 %, 
beim Staat 52,5 %. Auch konnten die Kommunen in 
deutlich stärkerem Umfang investieren als der Staat. 
Die Investitionsquote ist in 2016 zwar sowohl bei den 
Kommunen als auch beim Staat zurückgegangen, 
dennoch ist die Investitionsquote bei den Kommunen 
mit 20,5 % immer noch mehr als doppelt so hoch wie 
die des Staates mit 10,1 %. Auch die sogenannte 
„freie Spitze“, der Anteil an den Gesamteinnahmen, 
den die Gemeinden für freiwillige Aufgaben ausgeben 
können, ist 2015 auf 22,6% deutlich angestiegen. 

Der Ausblick auf das zu planende Jahr 2018 ist er-
freulich, auch wenn hier aufgrund von möglichen Un-
wägbarkeiten insbesondere im internationalen Umfeld 
naturgemäß keine genauen Prognosen abgegeben 
werden können. Die Ergebnisse der Mai-Steuer-
schätzung 2017 lassen Mehreinnahmen für die Kom-
munen von bundesweit 4,2 % erwarten, für die Länder 
immerhin noch von 3,2 %. Der konjunkturelle Auf-
schwung in Deutschland hält weiter an. Für 2018 
rechnet die Bundesregierung in ihrer am 26.04.2017 
veröffentlichten Frühjahrsprojektion mit einem realen 
Wirtschaftswachstum von +1,6 %, die an der „Projekt-
gruppe Gemeinschaftsdiagnose“ beteiligten For-
schungsinstitute sogar mit +1,8 %. Im Mai 2017 ist die 
Arbeitslosenquote in Bayern auf 3,0 % gesunken. Bei 
diesem Niveau wird nach gängiger Definition von 
Vollbeschäftigung gesprochen. Dies wirkt sich auch 
positiv auf die Sozialausgaben aus, die damit eine 
Entlastung erfahren. Zusätzlich entlastet der Bund die 
Kommunen ab 2018 bundesweit um 5 Mrd. €. Davon 
entfallen auf die bayerischen Kommunen voraussicht-
lich über 700 Mio. €. Außerdem entlastet der Bund die 
Kommunen in den Jahren 2016 bis 2018 vollständig 
von den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft 
und Heizung. Weiterhin hohe Kosten entstehen Staat 
und Kommunen in den Bereichen „Personal“, „Schu-
le“, „Kinderbetreuung“, „Barrierefreiheit“ und der „Digi-
talisierung“. Beim Staat kommen noch die in den letz-
ten Jahren erheblich gestiegenen Belastungen im 
Länderfinanzausgleich hinzu. 

Die finanzielle Lage der bayerischen Kommunen ist 
nach wie vor als gut zu bewerten. Der Vergleich der 
Finanzentwicklung von Staat und Kommunen und der 
Ausblick auf Einnahme- und Ausgabeentwicklung 

zeigt für die Kommunen eine günstigere Ausgangsla-
ge. Dabei erreichte der den Gemeinden zur Erfüllung 
freiwilliger Aufgaben zur Verfügung stehende Anteil 
an den Gesamteinnahmen in 2015 mit 22,6 % den 
höchsten Stand seit der Finanzkrise. Es besteht also 
kein Verteilungsdefizit zu Lasten der Kommunen. 
Gleichwohl sind im kommunalen Finanzausgleich 
2018 weitere Verbesserungen zugunsten der Kom-
munen mit einem Schwerpunkt auf den Investitionen 
vorgesehen. 

 

II. Finanzielle Ausstattung des kommunalen Fi-
nanzausgleichs 2018  

Der Entwurf des Staatsministeriums der Finanzen, für 
Landesentwicklung und Heimat zum kommunalen 
Finanzausgleich 2018 wurde mit den kommunalen 
Spitzenverbänden besprochen (Art. 23 Abs. 1 FAG). 
Dabei wurden die Belange des Staates und die Forde-
rungen der Kommunen eingehend erörtert. Die kom-
munalen Spitzenverbände forderten weitere finanziel-
le Verbesserungen im kommunalen Finanzausgleich 
zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft und 
der Finanzierungsgrundlagen für laufende Aufgaben. 
Dabei verwiesen sie insbesondere auf anstehende 
Investitionen und auf steigende Ausgaben im sozialen 
Bereich. Hingewiesen wurde auch auf einen flücht-
lingsbedingten Investitionsmehrbedarf und die Integ-
rationskosten für Asylbewerber und Asylbewerberin-
nen. 

Unter Würdigung der Finanzentwicklung von Staat 
und Kommunen, der Entwicklung des für freiwillige 
Aufgaben verbleibenden Gesamtbetrags und des 
Ausblicks auf bedarfsprägende Umstände im Jahr 
2018 wurde ein tragfähiger Kompromiss erzielt, der 
beiden Seiten gerecht wird.  

Insgesamt wächst der kommunale Finanzausgleich 
2018 gegenüber 2017 um 598,8 Mio. € (6,7 %) auf 
9.513,1 Mio. €. Nach Abzug des Kommunalanteils an 
den Kosten der Krankenhausfinanzierung und der 
Bundesleistungen nach dem Entflechtungsgesetz 
steigen die reinen Landesleistungen 2018 im Ver-
gleich zu 2017 um 530,1 Mio. € (6,3 %) auf 8.946,6 
Mio. €. Darin enthalten ist der auf Bayern entfallende 
Anteil von 155 Mio. € aus dem Entlastungsbetrag 
Länder-Umsatzsteuer. Dieser Entlastungsbetrag wird 
vom Freistaat vollständig an die Kommunen weiterge-
leitet.  

Hinsichtlich der Gesamtausstattung des Entwurfs des 
kommunalen Finanzausgleichs 2018 und den in dem 
Entwurf des Finanzausgleichsänderungsgesetzes 
2018 enthaltenen inhaltlichen Änderungen wurde mit 
den kommunalen Spitzenverbänden Einvernehmen 
erzielt. 

 



Seite 22 Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode Drucksache 17/18699 

B. Zwingende Notwendigkeit einer normativen 
Regelung  

Das Finanzausgleichsgesetz regelt die im kommuna-
len Finanzausgleich angesiedelten Finanzbeziehun-
gen zwischen Staat und Kommunen in Bayern sowie 
im Verhältnis der bayerischen Kommunen unterei-
nander. Die Regelungen sind im Rahmen des Vorbe-
halts des Gesetzes zur Bestimmung der Höhe der 
Steuerverbünde erforderlich. Außerdem werden sie 
benötigt, um nach einheitlichen Maßstäben und Krite-
rien im kommunalen Finanzausgleich eingeplante 
Zuweisungen auf die einzelnen Kommunen in Bayern 
aufteilen und auszahlen sowie die notwendigen Um-
lagen erheben zu können.  

Die Änderung der Gesetzesbezeichnung dient der 
Vermeidung von Verwechslungen mit Bundes- und 
Landesgesetzen. Entbehrlich gewordene Vorschriften 
werden gestrichen oder aufgehoben. Weitere Ände-
rungen dienen der Optimierung des Gesetzestextes 
und der redaktionellen Anpassung an geänderte Nor-
men. 

 

C. Einzelbegründung 

Zu § 1 Nr. 1 (Überschrift FAG) 

Sowohl das in Bayern geltende Gesetz über den Fi-
nanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Ge-
meindeverbänden als auch das Gesetz des Bundes 
über den Finanzausgleich zwischen Bund und Län-
dern verwenden die Kurzbezeichnung „Finanzaus-
gleichsgesetz“ und die Abkürzung „FAG“. Diese Be-
griffe werden auch für die Finanzausgleichsgesetze 
einiger anderer Länder verwendet. Zur Vermeidung 
von Verwechslungen erhält das bayerische Gesetz 
eine Landesbezeichnung.  

 

Zu § 1 Nr. 2 Buchst. a, Nr. 3 bis 6 Buchst. a, Nr. 7 
bis 9 Buchst. a, Nr. 10 Buchst. a, Nr. 11 und 12 
Buchst. a, Nr. 13 und 14 Buchst. a, Nr. 15 
Buchst. a, Nr. 16 und 17 Buchst. a, Nr. 18 
Buchst. a, Nr. 19 bis 21 Buchst. a, Nr. 23 
Buchst. a, Nr. 24 Buchst. a, Nr. 25 Buchst. a, Nr. 27 
und 28 Buchst. a, Nr. 30 Buchst. a, Nr. 31 
Buchst. a, Nr. 32 und 33 Buchst. a, Nr. 34 
Buchst. a und Nr. 35  

Die Einfügung der amtlichen Artikelüberschrift erleich-
tert die Orientierung im Gesetz. 

Zu § 1 Nr. 2 Buchst. b Doppelbuchst. aa (Art. 1 
Abs. 1 FAG) 

Streichung einer nicht erforderlichen Definition zur 
redaktionellen Bereinigung des Gesetzestextes. 

Zu § 1 Nr. 2 Buchst. b Doppelbuchst. bb und 
Buchst. c Doppelbuchst. aa und bb (Art. 1 Abs. 1 
Satz 3 und Abs. 2 FAG) 

Der Bund entlastet die Kommunen ab dem Jahr 2018 
um bundesweit 5 Mrd. €. Davon wird ein Teilbetrag in 

Höhe von 1 Mrd. € über eine Erhöhung des Umsatz-
steueranteils der Länder (Entlastungsbetrag Länder-
Umsatzsteuer) abgewickelt. Auf Bayern entfallen da-
von unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf den 
Länderfinanzausgleich rd. 155 Mio. €. Als Umsatz-
steuereinnahme des Landes würde dieser Betrag in 
den allgemeinen Steuerverbund eingehen und die 
Verbundmasse erhöhen. Hieran wären die Kommu-
nen automatisch in Höhe des Verbundsatzes von 
12,75 % beteiligt. Das wären knapp 20 Mio. €. Den 
Kommunen sollen jedoch die gesamten 155 Mio. € 
zugutekommen. Dies geschieht über eine entspre-
chende Erhöhung der Anteilmasse, aus der sich ins-
besondere die Schlüsselzuweisungen finanzieren. Der 
Erhöhungsbetrag fließt in voller Höhe in die Schlüs-
selzuweisungen an Gemeinden und Landkreise.  

Um eine Doppelberücksichtigung über die Verbund-
auswirkung zu vermeiden, werden die den Kommu-
nen als Erhöhung der Anteilmasse überlassenen 
155 Mio. € aus der Verbundmasse herausgerechnet 
(Art. 1 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 FAG neu).  

Änderungen in Art. 1 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 und 3 sind 
redaktionelle Folgeänderungen aus der Anfügung 
einer neuen Nr. 4. 

Zu § 1 Nr. 2 Buchst. c Doppelbuchst. cc (Art. 1 
Abs. 2 FAG) 

Folgeänderung aus der Einfügung eines neuen Satz 1 
in Art. 1 Abs. 2 FAG. 

Im Finanzausgleichsgesetz wird sowohl von „Staats-
haushaltsplan“ als auch von „Staatshaushalt" gespro-
chen. Da beide Begriffe synonym verwendet werden, 
ist eine redaktionelle Bereinigung und Vereinheitli-
chung sinnvoll. Künftig soll nur noch der Begriff 
„Staatshaushalt“ verwendet werden. 

Zu § 1 Nr. 2 Buchst. d (Art. 1 Abs. 3 FAG) 

Seit dem Jahr 2008 können aus der Schlüsselmasse 
vorweg auch Mittel für Erstattungen entsprechend der 
Regelung in Art. 10 Abs. 1 Satz 3 des Bayerischen 
Schulfinanzierungsgesetzes an Gemeinden und Ge-
meindeverbände für schulpflichtige Personen nach 
Art. 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 bis 4 des Bayerischen Ge-
setzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
entnommen werden. Da diese Zahlungen ab dem 
Jahr 2018 im Epl. 05 veranschlagt werden, wird die 
Entnahmemöglichkeit gestrichen.  

Außerdem wird zur redaktionelle Bereinigung des 
Wortlauts auf den Begriff „Staatshaushalt“ umgestellt 
(siehe Begründung zu § 1 Nr. 2 Buchst. c Doppel-
buchst. cc). 

Zu § 1 Nr. 6 Buchst. b (Art. 4 Abs. 2 FAG) und § 2 
Nr. 2 Buchst. a Doppelbuchst. aa Dreifachbuchst. 
bbb (§ 4 Abs. 1 FAGDV) 

Die Steuerkraftzahlen eines Jahres werden aus den 
Steuereinnahmen des vorvorhergehenden Jahres 
ermittelt. Der für die Jahre 2016 und 2017 gewährte 
Umsatzsteuer-Härteausgleich ist bei der Berechnung 
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der Steuerkraftzahl aus dem Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer 2018 und 2019 zu berücksichtigen. Der 
Verweis auf Art. 16 FAG in der bis 31. Dezember gel-
tenden Fassung stellt dies auch nach Aufhebung des 
Art. 16 FAG ab dem 1. Januar 2018 sicher. 

Zu § 1 Nr. 9 Buchst. b (Art. 7 Abs. 3 FAG) 

Redaktionelle Folgeänderung aus der Änderung des 
Art. 1 Abs. 3 Satz 2 FAG. 

Zu § 1 Nr. 10 Buchst. b (Art. 8 FAG) 

Redaktionelle Änderung zur Angleichung an die Le-
galdefinition in Art. 8 Satz 1 FAG.  

Zu § 1 Nr. 12 Buchst. b Doppelbuchst. aa (Art. 10 
Abs. 1 FAG) 

Der Verstärkungsbetrag aus der Anteilmasse nach 
Art. 1 Abs. 2 FAG zugunsten der Zuweisungen nach 
Art. 10 FAG ist Teil der Bewilligung im Staatshaushalt. 
Deshalb kann die gesonderte Nennung des Verstär-
kungsbetrags in Art. 10 Abs. 1 FAG entfallen. Diese 
Straffung des Gesetzestextes ist ohne materielle Än-
derung.  

Zu § 1 Nr. 12 Buchst. b Doppelbuchst. bb (Art. 10 
Abs. 1 FAG) 

Streichung nicht erforderlicher Klammern zur redakti-
onellen Bereinigung des Gesetzestextes.  

Zu § 1 Nr. 14 Buchst. b und c (Art. 10b FAG) 

Umformulierung ohne materielle Änderung zur Präzi-
sierung des Wortlauts und Vermeidung von Ver-
wechslungen mit Kommunalanteilen nach anderen 
Vorschriften.  

Zu § 1 Nr. 15 Buchst. b und c (Art. 10c FAG) 

Die Verweise auf aufgehobene Vorschriften werden 
gestrichen. 

Zu § 1 Nr. 17 Buchst. b (Art. 12 Abs. 1 FAG) 

Folgeänderung aus der Einfügung eines neuen Satz 1 
in Art. 1 Abs. 2 FAG. 

Zu § 1 Nr. 18 Buchst. b und c (Art. 13 FAG) 

Art. 13 wird redaktionell überarbeitet. Materielle Ände-
rungen sind mit der Überarbeitung des Art. 13 FAG 
nicht verbunden. 

In Abs. 1 wird die Legaldefinition „Kommunalanteil“ 
präzisiert. In der Folge kann auf die Legaldefinition 
„Kompensationsbetrag“ verzichtet werden. Darüber 
hinaus wird die Vorschrift zur besseren Verständlich-
keit umstrukturiert und der bisher in Abs. 2 geregelte, 
für die Bemessung der Verbundmasse maßgebende 
Zeitraum in Abs. 1 Satz 1 übernommen. Dabei wird 
die bereits in Art. 1 Abs. 1 Satz 1 FAG festgelegte Le-
galdefinition „Verbundzeitraum“ verwendet.  

In Abs. 2 neu aufgenommen wird der bisher in 
Art. 13h FAG enthaltene Verstärkungsbetrag für die 
Zuweisungen an die Bezirke nach Art. 15 FAG. 
Dadurch kann Art. 13h FAG aufgehoben werden (sie-
he Begründung zu § 1 Nr. 26).  

Der bisher mit 246 Mio. € bezifferte Verstärkungsbe-
trag für die Zuweisungen an die Bezirke nach Art. 15 
FAG wird auf 200 Mio. € abgesenkt. Dadurch werden 
innerhalb der Kraftfahrzeugsteuerersatzverbunds Mit-
tel frei für eine Erhöhung der Pauschalen nach Art. 
13a und 13b FAG für den Straßenbau und -unterhalt 
sowie die ÖPNV-Zuweisungen nach Art. 13d FAG in 
Verbindung mit Art. 27 BayÖPNVG. Diese Verände-
rung hat keine Auswirkung auf die Höhe der Zuwei-
sungen nach Art. 15 FAG, da gleichzeitig der Verstär-
kungsbetrag aus dem allgemeinen Steuerverbund 
zugunsten der Zuweisungen nach Art. 15 FAG in Hö-
he von 36 Mio. € angehoben und 10 Mio. € an zusätz-
lichen Haushaltsmitteln bereitgestellt werden.  

Zu § 1 Nr. 21 Buchst. b, Nr. 23 Buchst. b, Nr. 24 
Buchst. b Doppelbuchst aa, Nr. 25 Buchst. b 

Redaktionelle Änderung zur Angleichung an die ge-
änderte Legaldefinition in Art. 13 Abs. 1 FAG. 

Zu § 1 Nr. 22 (Art. 13d FAG) 

Die Mittel für die ÖPNV-Zuweisungen nach Art. 27 
BayÖPNVG werden um 23 Mio. € auf 74,3 Mio. € 
angehoben. 

Darüber hinaus wird die Vorschrift redaktionell geän-
dert durch Einfügung einer Überschrift, Anpassung an 
die geänderte Legaldefinition in Art. 13 Abs. 1 FAG 
und zur Vereinheitlichung des Wortlauts im FAG. 

Zu § 1 Nr. Nr. 24 Buchst. b Doppelbuchst. bb  
(Art. 13f FAG) 

Umformulierung ohne materielle Änderung zur Auflö-
sung der Klammer. 

Zu § 1 Nr. 26 (Art. 13h FAG) 

Nach Übernahme des Regelungsgehalts in Art. 13 
Abs. 2 FAG kann die Vorschrift aufgehoben werden 
(siehe Begründung zu § 1 Nr. 18 Buchst. b und c). 

Zu § 1 Nr. 28 Buchst. b (Art. 15 Abs. 1 FAG) 

Zur redaktionelle Bereinigung des Wortlauts wird auf 
den Begriff „Staatshaushalt“ umgestellt (siehe Be-
gründung zu § 1 Nr. 2 Buchst. c Doppelbuchst. cc). 

Zu § 1 Nr. 29 (Art. 16 FAG) 

Nach § 5a Abs. 3 Satz 5 des Gemeindefinanzreform-
gesetzes in Verbindung mit Art. 16 FAG war ein Aus-
gleich besonderer finanzieller Nachteile in Verbindung 
mit den Übergangsschlüsseln bei der Verteilung des 
Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer möglich. Der 
Verteilungsschlüssel wurde in einer mehrjährigen 
Übergangszeit vom Übergangsschlüssel auf einen 
endgültigen fortschreibungsfähigen Schlüssel umge-
stellt. Die bereits durch das Achte Gesetz zur Ände-
rung des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 31.07. 
2008 (BGBl. I S. 1626) geregelte Umstellung ist 2017 
abgeschlossen. Der Gemeindeanteil an der Umsatz-
steuer wird ab dem Jahr 2018 vollständig nach dem 
endgültigen fortschreibungsfähigen Schlüssel verteilt. 
Gleichzeitig mit dem Übergangsschlüssel entfällt auch 
der Härteausgleich. Der Bundesgesetzgeber hat § 5a 
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des Gemeindefinanzreformgesetzes ab 2018 aufge-
hoben (Art. 3 des Gesetzes vom 21.11.2016, BGBl. I 
S. 2613). Damit entbehrt Art. 16 der Grundlage und ist 
ebenfalls aufzuheben.  

Zu § 1 Nr. 30 Buchst. b und Nr. 31 Buchst. b sowie 
Nr. 33 Buchst. b und Nr. 34 Buchst. b 

Umformulierung ohne materielle Änderung zur Präzi-
sierung des Wortlauts und Schärfung hinsichtlich 
Kreisumlage bzw. Bezirksumlage. 

Zu § 1 Nr. 36 (Art. 23a FAG) 

Art. 23a wird zur Auflösung des Buchstabenzusatzes 
zu Art. 24. Er erhält wie die übrigen Paragrafen des 
FAG eine Überschrift und wird redaktionell überarbei-
tet. In Abs. 1 wird Nr. 1 sprachlich verbessert und die 
Nrn. 6 und 11 an die geänderte Legaldefinition in 
Art. 10b FAG angepasst. Mit der Aufhebung des 
Art. 16 FAG entfällt auch die Notwendigkeit, die nähe-
ren Bestimmungen durch Verordnung zu regeln. Abs. 3 
kann aufgehoben und als Folgeänderung Abs. 4 zu 
Abs. 3 werden. 

Zu § 1 Nr. 37 

Der bisherige Art. 24 wird als Folge der Umnummerie-
rung der vorausgehenden Gliederungseinheit zu 
Art. 25. Er erhält wie die übrigen Paragrafen des FAG 
eine Überschrift. 

 

Zu § 2 Nr. 1 Buchst. a (§ 1 Abs. 1 FAGDV) 

Folgeänderungen aufgrund der Einführung der Abkür-
zung „BayFAG“. 

Zu § 2 Nr. 1 Buchst. b (§ 1 Abs. 2 FAGDV) 

Im Jahr 2014 wurde für Personen in Aufnahmeeinrich-
tungen die Meldepflicht vorübergehend ausgesetzt. 
Dieser Personenkreis war damit nicht mehr in der für 
den kommunalen Finanzausgleich maßgebenden 
fortgeschriebenen Einwohnerzahl enthalten. Zur Ver-
meidung von Nachteilen für Kommunen mit Aufnah-
meeinrichtungen wurde mit dem Finanzausgleichsän-
derungsgesetz 2015 eine Sonderregelung geschaffen. 
Nach § 1 Abs. 2 FAGDV wird die Zahl der melderecht-
lich nicht erfassten Personen in Aufnahmeeinrichtun-
gen am jeweils maßgebenden Stichtag bei der Be-
rechnung einwohnerbezogener Zuweisungen, Umla-
gen und sonstigen Berechnungen im kommunalen 
Finanzausgleich der Einwohnerzahl hinzugerechnet 
(erstmals am 31.12.2014 für den kommunalen Fi-
nanzausgleich 2016). 

Zwischenzeitlich wurden die melderechtlichen Vo-
raussetzungen geändert. Seit 01.07.2016 werden Per-
sonen in Aufnahmeeinrichtungen über ein sogenann-
tes Listenverfahren melderechtlich erfasst. Die am 
Stichtag 01.07.2016 bereits in Aufnahmeeinrichtungen 
untergebrachten Personen wurden nacherfasst. Damit 
sind die Personen in Aufnahmeeinrichtungen wieder 
in der fortgeschriebenen Einwohnerzahl enthalten. 
Eine gesonderte Zurechnung dieser Personen ist 

nicht mehr erforderlich. Die Sonderregelung des § 1 
Abs. 2 FAGDV kann aufgehoben werden.  

Zu § 2 Nr. 1 Buchst. c bis f  
(§ 1 Abs. 3 bis 6 FAGDV) 

Folgeänderungen aufgrund Aufhebung des § 1 Abs. 2 
FAGDV und der Einführung der Abkürzung „BayFAG“ 
sowie Vereinheitlichung des Wortlauts mit dem FAG. 

Zu § 2 Nr. 2 Buchst. a Doppelbuchst. aa Dreifach-
buchst. aaa, Doppelbuchst. bb und Buchst. b  
(§ 4 FAGDV) 

Folgeänderungen aufgrund der Einführung der Abkür-
zung „BayFAG“ sowie Vereinheitlichung des Wort-
lauts. 

Zu § 2 Nr. 3 (§ 10 FAGDV) 

Die Vorschrift wird redaktionell geändert. Die Über-
schrift wird an die Überschrift des Art. 8 FAG ange-
passt und zwei Formulierungen entsprechend der 
Redaktionsrichtlinien gefasst. 

Zu § 2 Nr. 4 (§ 11 FAGDV) 

Folgeänderungen aus der Einführung der Abkürzung 
„BayFAG“ und der redaktionellen Änderungen des 
Art. 10b FAG. 

Zu § 2 Nr. 5 (§ 13 FAGDV) 

Die Vorschrift wird redaktionell geändert. Zur Klarstel-
lung wird der Klammerzusatz in § 13 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 FAGDV durch den Verweis auf Art. 53 Nr. 2 des 
Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes, der be-
schränkt-öffentliche Wege definiert, ersetzt. Außer-
dem werden Folgeänderungen aufgrund der Einfü-
gung des Zitats sowie der Einführung der Abkürzung 
„BayFAG“ umgesetzt und eine Angabe an zwischen-
zeitlich geänderte Redaktionsrichtlinien angepasst. 

Zu § 2 Nr. 6 (§ 17 FAGDV) 

Die Vorschrift wird ohne materielle Änderungen 
sprachlich verbessert. Außerdem werden Folgeände-
rungen aufgrund der Einführung der Abkürzung 
„BayFAG“ umgesetzt. 

Zu § 2 Nr. 7 (§ 22 FAGDV) 

Mit der Aufhebung des § 1 Abs. 2 FAGDV entfällt 
auch die Zuständigkeit der Regierung für die Meldung 
der entsprechenden Zahlen (siehe Begründung zu § 2 
Nr. 1 Buchst. b). Außerdem werden Folgeänderungen 
aufgrund der Einführung der Abkürzung „BayFAG“ 
vorgenommen. 

Zu § 2 Nr. 8 

Folgeänderungen aufgrund der Einführung der Abkür-
zung „BayFAG“. 

 

Zu § 3 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Änderungs-
gesetzes zum Beginn des Haushaltsjahres 2018. 
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Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Zur gemeinsamen Beratung rufe ich die Ta-

gesordnungspunkte 18 a und 18 b auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und der Bayerischen 

Durchführungsverordnung Finanzausgleichsgesetz

(Finanzausgleichsänderungsgesetz 2018) (Drs. 17/18699) 

- Erste Lesung -

und

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2017/2018

(Nachtragshaushaltsgesetz 2018 - NHG 2018) (Drs. 17/18700) 

- Erste Lesung -

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache und erteile zunächst Herrn Staatsminister Dr. 

Markus Söder das Wort. Bitte schön, Herr Staatsminister, Sie haben das Wort.

Staatsminister Dr. Markus Söder (Finanzministerium): Herr Präsident, meine sehr 

verehrten Damen und Herren! Finanzausgleichsgesetz, Nachtragshaushalt, Ergän-

zung um netto 520 Millionen mehr – ist das so viel? Was bedeutet das? Geht es nur 

um ein Zahlenwerk? Haushaltspolitik wird immer unter dem Begriff Mathematik abge-

handelt. Aber Haushaltspolitik ist mehr. Haushaltspolitik ist Staatsphilosophie. Bei der 

Haushaltspolitik münden Ideen in Ergebnisse praktischer Politik. In der Haushaltspoli-

tik gilt der Grundsatz: "Ohne Moos nix los!" In anderen Bundesländern kann man 

sehen, welche Lücken und Probleme eine unsolide Finanzpolitik im Land schafft. 

Unser Haushalt ist das Gegenmodell. Wir in Bayern, meine sehr verehrten Damen und 

Herren, haben wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und finanzielle Solidität aufzuweisen, 

und darum geht es den Menschen in Bayern besser als den Menschen in anderen 

Bundesländern.

(Beifall bei der CSU)
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Solide Finanzen sind nicht langweilig. Im Gegenteil, sie sind die Grundlage eines ge-

ordneten Staatswesens. Bayern ist heute so stark wie nie zuvor. Wir sind in diesem 

Jahrzehnt gewachsen wie niemand sonst. Wir zählen zu den leistungsfähigsten Volks-

wirtschaften in ganz Europa und auf der ganzen Welt. Eine Million Arbeitsplätze sind 

in den letzten zehn Jahren in Bayern neu geschaffen worden.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Wie langweilig!)

Wir haben mit 2,6 % derzeit die niedrigste Arbeitslosenquote über die Regionen hin-

weg. Die Arbeitslosigkeit ist anders verteilt als früher. Eine Zahl muss man sich immer 

merken, wenn man sieht, in wie vielen Ländern Europas junge Menschen keine Zu-

kunft haben: Wir haben die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in ganz Europa. Dies 

zeigt: Bayern ist das Hoffnungsland für junge Menschen und die nächste Generation.

(Beifall bei der CSU)

Manchmal liest man, Bayern habe zufälligerweise einen guten Lauf. Es ist gar nicht so 

leicht, das so darzustellen. Das, was wir heute präsentieren, ist kein Zufallsergebnis 

oder nur ein Zettel, auf dem aufgeschrieben steht, was jeder will. Es sind bewusste 

politische Entscheidungen. Die Stabilität und die Leistungsfähigkeit Bayerns sind nicht 

das Ergebnis eines Zufalls, sondern Ergebnis einer langfristigen und strategisch guten 

Politik in Bayern, und die setzen wir mit dem heutigen Tage fort, meine sehr verehrten 

Damen und Herren.

(Beifall bei der CSU)

Politik bedeutet nie Stillstand. Wir wissen, dass es in Bayern nicht nur Glitzer und Gla-

mour, sondern auch Herausforderungen gibt. Wir wissen, dass es Probleme gibt, dass 

es Menschen gibt, die extrem leistungsfähig sind, dass es aber auch viele andere gibt, 

die mitgenommen werden wollen. Darum ist es wichtig, dass wir mit dem vorliegenden 

Nachtragshaushalt in Ergänzung unseres starken Haushalts auch weiter in die Zukunft 

und in die Menschen investieren. Dabei stellt sich immer die Frage, welchen Kompass 
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wir haben. Jede Haushaltspolitik braucht am Ende einen Kompass. Dieser Kompass 

bedeutet ein modernes und nachhaltiges Staats- und Gesellschaftsverständnis. Bay-

ern ist ein weltoffenes, aber auch wertgebundenes Land. Wie stellen wir uns den Staat 

vor, und wie wirkt sich das in der Finanzpolitik aus?

Wir wollen einen soliden Staat mit geordneten Finanzen. Wir wollen einen starken 

Staat, der Rechtssicherheit und Ordnung dort gewährleisten kann, wo es die Bürger 

erwarten. Wir wollen einen innovativen Staat, der Kreativität fördert und wirtschaftli-

chen Mut nicht behindert. Wir brauchen einen sorgenden Staat, der Menschen hilft, 

die sich selber nicht helfen können, und der denen Rückhalt gibt, die nicht nur mit 

Technik und kalter Verwaltungseinheit, sondern auch mit Würde durchs Leben gehen 

wollen. Last but not least brauchen wir einen bodenständigen Staat, der die Heimat er-

hält und die Regionen fördert. Unser Ziel und unser Leitmaßstab ist immer: Bayern soll 

Bayern bleiben, wie es ist, aber es soll sich weiterentwickeln, es soll offen für Entwick-

lungen in der Welt sein und den Menschen vermitteln, dass es schön ist und bleibt, in 

Bayern zu leben.

(Beifall bei der CSU)

Solider Staat: Mit unseren Finanzen sind wir Marktführer und die Nummer eins. Wir 

sind sogar Pioniere in Deutschland. Zum 13. Mal – es bleibt dabei – machen wir keine 

Schulden. Heute ist das gar nicht mehr so attraktiv, weil viele Länder unserem Weg 

gefolgt sind, obwohl sie uns damals alle angegriffen haben. Sie erinnern sich, früher 

hieß es bei Debatten in diesem Hohen Haus: Schulden muss man machen, dann 

kommt man voran. Haben Sie ein Land, eine Gemeinschaft, eine Volkswirtschaft er-

lebt, die durch dauerhaftes Schuldenmachen am Ende stärker geworden ist? – Schul-

den machen bedeutet nur den Abzug von Leistungsfähigkeit und eine Schwächung; 

Zukunftsvorsorge wird dabei nicht getroffen. Bayern macht das Gegenteil davon. Wir 

schauen in die Zukunft.

(Beifall bei der CSU)
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Wir machen keine neuen Schulden und tilgen alte Schulden. In guten Zeiten tilgen wir 

sogar noch einmal mehr. Wir haben in diesem Nachtragshaushalt die Schuldentilgung 

um eine Milliarde erhöht. Damit kommen wir für das Jahr 2018 auf 1,5 Milliarden und 

haben somit bislang 5,6 Milliarden getilgt. Das ist übrigens auch das Ergebnis einer 

nachhaltigen Politik, bei der die Sanierung der Landesbank im Mittelpunkt stand. Nur 

weil wir in diesem Jahr den Abschluss der Herausforderungen durch die Landesbank 

schaffen konnten, können wir jetzt auch wieder alte Schulden tilgen. Da schließt sich 

übrigens wieder der Kreislauf. Probleme gab es, aber über Probleme nur ein Leben 

lang zu jammern, ist keine Lösung. Wir haben die Probleme angepackt, wir haben ge-

managt, saniert und verändert. Und Stück für Stück bekommen wir die Dividende als 

Lohn für das, was wir gemacht haben. Damit ist die Schuldentilgung deutlich erhöht 

worden.

(Beifall bei der CSU)

Wir haben einen positiven Finanzierungssaldo. Wir haben ein geordnetes Wachstum, 

und wir haben mit 12,1 % eine Investitionsquote, die deutlich höher ist als in vergleich-

bar starken Ländern wie zum Beispiel Baden-Württemberg. Wir haben die Personal-

quote stabilisiert, was in Zeiten von Mehrausgaben in Höhe von 38,4 % für Bildung, 

Sicherheit, Ordnung und Polizei ein wichtiges Element ist. Die Zinsquote ist mit 1,1 % 

sensationell niedrig. Unser Ziel ist es, sie irgendwann bei null zu haben. Das ist unse-

re Aufgabe.

Wir haben einen Rekord-Länderfinanzausgleich von 6,3 Milliarden. Man muss es 

jedem bayerischen Bürger sagen: 6,3 Milliarden werden nach wie vor von der Leis-

tungsfähigkeit Bayerns anderen zugute geschrieben, das zwar nicht mehr lange, aber 

jedenfalls noch im Moment.

Obwohl wir Wachstum und Mehrausgaben haben und die Kosten für den Länderfi-

nanzausgleich steigen, behalten wir bis Ende des Jahres 2018 immer noch eine Rück-

lage von über vier Milliarden Euro. Das lässt die Bürger Bayerns besonders ruhig 
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schlafen. Nennen Sie mir einen, der das kann: Investieren, sparen, tilgen und gleich-

zeitig noch etwas auf der hohen Kante haben – das kann nur Bayern. Wir sind wirklich 

einzigartig in Deutschland.

(Beifall bei der CSU)

Wir sitzen jedoch nicht nur auf dem Festgeldkonto und sagen: Das war‘s. Wir investie-

ren auch, und zwar genau in die Herausforderungen, die wir als Staat und Gesell-

schaft sehen.

Dazu zählt erstens der starke Staat. Natürlich sind Schutz, Sicherheit und Ordnung die 

Grundlagen der Freiheit. Übrigens erwarten die Bürger in unserem Land, dass wir uns 

darauf konzentrieren, zunächst die Sicherheit zu gewährleisten, bevor wir über andere 

Fragen reden. Wir haben mit 5,2 Milliarden Euro, die wir insgesamt in Sicherheit und 

Ordnung investieren, einen Höchststand erreicht. Wir müssen über die Polizei nach-

denken. Das hat unser Innenminister immer wieder getan. In anderen Bundesländern 

werden jetzt Polizeistellen neu ausgeschrieben. Meine Damen und Herren, in anderen 

Bundesländern befinden sich die Stellen im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten auf 

dem Tiefstand. Bei uns ist das Gegenteil der Fall. Wir sind dabei, die Stellen für die 

Ausbildung zu schaffen. Bayern verfügt derzeit über einen Höchststand der Stellen, 

die wir je bei der Polizei hatten. Ich kann nur eines sagen: Seit 2009 haben wir über 

4.000 neue Stellen bei der Polizei geschaffen. Das ist der wichtigste Beitrag für die Si-

cherheit der Bürger in unserem Land. Das macht kein anderes Bundesland.

(Beifall bei der CSU)

Joachim Herrmann, wir schaffen nicht nur mehr Stellen, wir rüsten die Polizei auch 

aus. Manchmal liest man in den Medien, wie es in anderen Bundesländern bei der Po-

lizei zugeht. Ich kann nicht beurteilen, ob das alles stimmt. Ich nenne beispielsweise 

Berlin. Dort ist die Polizei nicht einmal in der Lage, ihre eigenen Einheiten zu schüt-

zen. Der Polizei werden Beweisstücke geklaut. Meine Damen und Herren, das zeigt 

das Bild eines Rechtsstaats, in den die Bürger zu Recht ihr Vertrauen verlieren. In 
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Bayern ist das anders. Wir haben nicht nur Stellen geschaffen, sondern rüsten die Po-

lizei auch aus – im Nachtrag noch einmal ganz deutlich. Wir werden das Polizeibudget 

stärken und uns auf die Herausforderungen der IT einstellen. Das ist ganz wichtig. Es 

reicht nicht, nur Stellen zu schaffen, wir müssen unsere Polizei auch ausrüsten, damit 

sie den Verbrechern und Kriminellen eine Antwort geben kann. Dann reicht es nicht, 

Steinschleudern zu bringen, wenn andere mit großen IT-Maßnahmen kommen. Wir 

wollen, dass die bayerische Polizei in der Lage ist, jedem Verbrecher auf der Welt auf 

höchstem Niveau zu begegnen.

(Beifall bei der CSU)

Viele unserer Bürger sorgen sich um die Unterkünfte für Menschen, die neu bei uns im 

Land sind und Asyl begehren. In den letzten Jahren hat es immer wieder Sicherheits-

bedenken gegeben. Deshalb investieren wir jetzt über 100 Millionen Euro, um die Si-

cherheit aller zu stärken, der Menschen, die zu uns kommen, aber auch der Men-

schen, die im Umfeld leben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein ganz 

starkes Signal an die Menschen, die sich sorgen und anderen helfen, und an die Men-

schen, die eine neue Heimat suchen. Wir sollten ihnen vermitteln, dass ihre Sicherheit 

für uns die höchste Priorität hat. Wir geben Geld aus, um ihre Unterkünfte zu schützen 

und um die Sicherheit im Umfeld zu erhöhen. Kein anderes Land macht das.

(Beifall bei der CSU)

Ein letztes Wort zur Sicherheit, auch das ist wichtig: Wir bezahlen unsere Beamten 

auch gut. Das gilt nicht nur für die Polizisten, aber dort ist es exemplarisch. Wir bezah-

len auch alle anderen Beamten gut. Darüber haben wir oft geredet. Der öffentliche 

Dienst in Bayern wird ordentlich unterstützt. Wir gehen noch einmal einen Schritt wei-

ter, weil wir nämlich feststellen, dass es mit den normalen Gehältern im öffentlichen 

Dienst vor allem in den Ballungsräumen nicht mehr so leicht ist, ein normales Leben 

zu erhalten. Wir gehen weiter und bauen Staatsbedienstetenwohnungen, 1.000 in 

München und 1.000 in Nürnberg. Die ersten Wohnungen werden schon bezogen. Zum 
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Vergleich: Der Quadratmeterpreis beträgt dort nicht wie üblich 15 oder 16 Euro pro 

Quadratmeter, sondern beispielsweise 9 Euro pro Quadratmeter. Für unsere jungen 

Beamtinnen und Beamten, die eine Familie gründen wollen, ist Wohnen dort möglich. 

Wir gehen aber noch einen Schritt weiter und erhöhen die Ballungsraumzulage um 

50 %. Wir sind der festen Überzeugung, dass ein starker Staat unabhängige Beamte 

braucht, die ordentlich alimentiert werden. Deshalb erhöhen wir in Ballungsräumen die 

Ballungsraumzulage, um ein Signal zu setzen.

(Beifall bei der CSU)

Zweitens: der innovative Staat. Viele Bürger haben manchmal den Eindruck, dass der 

"innovative Staat" im Vergleich zum Rechtsstaat, der für Schutz und Ordnung sorgt, 

die Innovation behindert. Innovativer Staat bedeutet, Kreativität zuzulassen, Innovati-

on zu fördern und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu ermöglichen. Täuschen wir uns 

nicht, weil es uns im Moment wirtschaftlich so gut geht. Derzeit befindet sich die Wirt-

schaft auf einem Niveau, das man sich nur erträumen kann. Das heißt nicht, dass wir 

uns nicht anstrengen müssen, um das Niveau zu halten; denn die Welt ändert sich 

jeden Tag. Jeden Tag ändern sich Wettbewerb und Leistung. Wer stillsteht, hat diesen 

Wettbewerb schon lange verloren. Deshalb ist es uns an dieser Stelle wichtig, vor 

allem in die wichtigste Herausforderung, die Digitalisierung, zu investieren.

Bayern hat in der Vergangenheit große Transformationsprozesse erfolgreich gestaltet: 

vom Agrarland zum Industrieland, vom Industrieland zum Hightech-Land und jetzt an 

der Schwelle zur Digitalisierung. Die Digitalisierung stellt eine Herausforderung für uns 

alle dar, der wir uns manchmal nicht stellen. Bei der alten Dampfmaschine hat sich der 

Fortschritt daran bemessen, dass die Maschine größer und lauter wurde. Die Digitali-

sierung ist jedoch lautlos und klein. Manchmal merkt man nicht, wenn man den Wett-

bewerb bereits verloren hat. Dies dürfen wir für unser Land nicht zulassen. Deswegen 

investieren wir mit unserem Masterplan BAYERN DIGITAL II, der von Marcel Huber 

zusammengestellt und choreografiert wurde, genau in die Bereiche, von denen wir 

glauben, dass dort der Wettbewerb der Zukunft entschieden wird. Wir investieren bei-
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spielsweise in die Infrastruktur für Breitband. Derzeit verlegen wir 35.000 km Glasfa-

ser. Meine Damen und Herren, das ist mehr, als das gesamte Staatsstraßen- und 

Kreisstraßennetz in Bayern Kilometer hat. Zeigen Sie mir ein Bundesland, das so stark 

in die Digitalisierung des ländlichen Raums investiert wie Bayern. Wir sind vorne an 

der Spitze.

(Beifall bei der CSU)

Zu Recht sagt man: Nichts ist perfekt, was noch besser werden könnte. Das ist völlig 

klar. Deshalb investieren wir weiter. Ziel ist es, Gigabit in Bayern für jeden nutzbar zu 

machen. Deshalb haben wir uns für die nächsten Jahre auf Milliardeninvestitionen 

festgelegt. Wir ziehen auch noch nach. Während wir beim WLAN und beim Breitband 

stark sind, haben wir uns gemeinsam entschieden, uns eines weiteren Themas, näm-

lich des Mobilfunks, anzunehmen. Das ist eine, wie ich finde, echte Zukunftsaufgabe. 

Das wird nicht von jedem so gesehen. Immer gibt es einen, der mault und sagt: Das 

will er nicht, weil er Antennen nicht mag. Die Verbindung hätte er jedoch schon gerne. 

Meine Damen und Herren, wir haben uns zum erklärten Ziel gesetzt, Mobilfunk in Bay-

ern nicht nur in den Städten, sondern überall im Land in gleicher Weise endlich zu 

dem Niveau zu verhelfen, wie es dem Standort Bayern gebührt. Dafür investieren wir; 

denn Mobilfunk eröffnet überall und jedem die Chance, eine Verbindung zu haben.

(Beifall bei der CSU)

Wir investieren sehr stark in Forschung und Mittelstand. Wir müssen dem Mittelstand 

bei der Digitalisierung helfen. Der Digitalbonus wird verlängert und gestärkt. Das ist 

ein Anliegen vieler Mittelständler. Wir sind mit bewussten Investitionen in die For-

schung von Robotik und künstlicher Intelligenz ganz stark vornedran und wollen den 

internationalen Wettbewerb aufnehmen. Mir scheint die Digitalisierung im Verkehr eine 

der Schlüsselchancen zu sein, um in wachsenden Ballungsräumen Lebensqualität 

und wirtschaftlichen Fortschritt wieder enger zusammenzubringen. Das scheint mir für 

die Landespolitik eine große Herausforderung zu sein: Es wird nicht nur reichen, das 
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Wachstum zu steigern. Wir müssen vielmehr Wachstum, und zwar das reale wirt-

schaftliche Wachstum und die reale Leistungsfähigkeit, mit Lebensqualität im Hinblick 

auf Wohnungen und Luftreinhaltung synchronisieren. Dazu könnte die Digitalisierung 

im Verkehr einen entscheidenden Beitrag leisten.

Wir wollen die digitale Bildung voranbringen. Das ist die vielleicht größte Herausforde-

rung. Wir schaffen nicht nur digitale Klassenzimmer und 500 neue Stellen, um die Di-

gitalisierung in der Schule voranzubringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

Digitalisierung bedeutet nicht nur hip und Hype. Die Digitalisierung wird die Arbeitswelt 

verändern und neue Jobs schaffen. Alte Jobs können nicht in gleicher Weise erhalten 

werden. Mit einer Änderung im Bildungssystem müssen wir es schaffen, nicht nur die-

jenigen mitzunehmen, die an der Spitze des Fortschritts marschieren, weil sie gebore-

ne Informatiker sind, sondern vor allem ganz normalen Menschen eine Perspektive zu 

bieten. Die Menschen müssen dabei mitgenommen werden. Das ist eine ganz zentra-

le Herausforderung.

(Beifall bei der CSU)

Ein solider Staat, ein starker Staat, ein innovativer und ein sorgender Staat ist unsere 

Vorstellung. Die aus meiner Sicht im Moment drängendste soziale Frage der Zukunft 

ist die nach den eigenen vier Wänden. Noch niemals gab es so wenige Chancen für 

die Bildung von Eigentum, und noch nie war es für Normalverdiener in Ballungsräu-

men so schwer, eine Wohnung zu finden. Das ist nicht nur in München so. Das Pro-

blem besteht mittlerweile in vielen Großstädten, und es schwappt auch hinaus in die 

umgebenden Landkreise. Auch dort steigen die Preise. Menschen, die ihr Leben lang 

zur Miete gewohnt haben, sind im Alter plötzlich mit extremen Mietsteigerungen kon-

frontiert. Das stellt ein Land vor große Herausforderungen.

Seien wir doch einmal ganz ehrlich: Die gesamte Politik in Deutschland hat die letzten 

Jahre das Thema zwar gesehen – dies ist eine Zustandsbeschreibung, kein Vorwurf –, 

wir haben auch über die Mietpreisbremse gesprochen, aber der politische Erfolg ist 
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eher begrenzt. Wir haben davon gesprochen, die Bauzyklen zu verkürzen, um schnel-

ler bauen zu können. Doch nach wie vor dauert es etliche Jahre, um ein Baukonzept 

in einer Großstadt voranzubringen. Wir haben uns auch überlegt, Förderungen aufzu-

legen, passiert ist bislang aber relativ wenig. Egal, in welcher Konstellation die Regie-

rung in Berlin agieren wird, Herr Kollege Rinderspacher, wenn wir hier nichts machen, 

dann bekommen wir auf Dauer ein Problem mit den Menschen in unserem Land. Das 

gilt, gleichgültig, ob die Regierung liebevoll, lose, alleine oder miteinander geführt wird. 

Wir müssen abwarten, was daraus wird, zumal es von Ihrer Seite, von Ihrer Partei re-

lativ viele Vorschläge gibt.

Deshalb müssen wir auch in Bayern überlegen, was wir ergänzend zur Politik in Berlin 

tun können. Wir bauen jetzt so viele Wohnungen wie nie zuvor. Beim Wohnungsbau 

haben wir noch einmal nachgelegt, Joachim Herrmann. Unser Ziel ist es, den Woh-

nungsbau nicht nur für Beamte, sondern den sozialen Wohnungsbau ganz allgemein 

zu stärken, mit dem Ziel, bis 2020 28.000 staatlich geförderte Wohnungen zu haben. 

Meine Damen und Herren, wir müssen uns aber über den Tag hinaus Gedanken ma-

chen, wie wir es schaffen, Eigentum förderbarer zu machen. Ich persönlich glaube, die 

Chance, eigene vier Wände zu erwerben, ist als Lebensziel eines Menschen und für 

die Absicherung im Alter ganz wichtig. Hier haben wir zu wenig getan. Eigentum ist im 

Hinblick auf die Lebensqualität am Ende nämlich immer besser als Miete. Der Staat 

muss sich überlegen, wie er Eigentum fördern kann, nicht nur, wie er Mietpreise be-

grenzen kann. Das halte ich für wichtig.

(Beifall bei der CSU)

Gesundheit und medizinische Fürsorge sind heute beim Nachtragshaushalt ebenfalls 

wichtige Aspekte, wenn es um das Soziale geht. Seien wir doch einmal ehrlich: Erst in 

den Wahlarenen bei der Bundestagswahl ist dem Großteil der deutschen Politik das 

Thema aufgefallen. Experten haben davon gewusst. Aber Demoskopen, Journalisten, 

Strategen und solche, die daran arbeiten, haben nicht gemerkt, dass es sich hier um 

ein Thema handelt, das die Menschen mehr bewegt, als wir gedacht haben. Dann, in 
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einer Wahlarena, egal wo, hat einer plötzlich erzählt, was er bekommt, was er braucht, 

wie seine Situation ist. Dann ist die gesamte Medienblase hochgeschreckt – wie das 

in Deutschland so ist –, und plötzlich war es das große Thema. Man darf sich aber 

nicht täuschen: Das stand auch in der Relation zu Summen, die wir anderswo investie-

ren. Die Menschen, denen man sagt, für zehn Euro mehr Rente hättest du vor Jahren 

viel mehr Geld investieren müssen, stellen die Frage: Warum ist es bei mir nicht mög-

lich, ein bisschen mehr zu helfen? Bei mir wird es recht knapp, während es für andere 

leicht möglich ist, Milliarden zu investieren.

(Beifall bei der CSU)

Hier geht es nicht um ein Gegeneinander-Ausspielen. Es muss aber klar sein: Die Ak-

zeptanz eines Staates und seiner Politik basiert nicht nur darauf, was man schnell ver-

spricht, sondern auch darauf, dass die Menschen Verlässlichkeit und Treue des Staa-

tes ihnen gegenüber spüren, zumal, wenn sie ihr Leben lang loyal gegenüber dem 

Staat waren. In unserem Land muss deshalb klar sein: Wer krank wird, der muss in 

jeder Phase seines Lebens die Chance haben, ordentlich behandelt zu werden. Kran-

kenhäuser dürfen nicht nur in Ballungsräumen entstehen. Wir geben deshalb 140 Mil-

lionen Euro mehr im Rahmen des FAG, des Finanzausgleichsgesetzes, aus, um Kran-

kenhausinvestitionen auch im ländlichen Raum zu finanzieren. Geburten dürfen nicht 

nur in den großen Zentren möglich sein, sondern man muss auch zu Hause, in seiner 

Region, eine Familie gründen können. Glauben Sie mir: Der Ausbau von Hospiz- und 

Palliativmedizin ist in einer humanen, sozialen und christlichen Gesellschaft ein hohes 

Gebot. Ich habe es in meiner eigenen Familie erlebt: Es reicht nicht, wenn bis zum 

letzten Meter des Lebens Technik, Computer und Schlauch generiert werden können. 

Es ist auch wichtig, die Würde auf den letzten Metern des Lebens zu erhalten. Da gilt 

es zu investieren.

(Lebhafter Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)
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Letztlich nenne ich den bodenständigen Staat. Was heißt das? – Wir alle hier sind 

kosmopolitisch. Wir sprechen mehrere Sprachen. Wenn wir die Dialekte hinzunehmen 

– die Färbung eines jeden ist erkennbar –, dann sind wir hier im Hohen Hause wirklich 

multilingual veranlagt. Bodenständig heißt aber, meine Damen und Herren, dass wir 

wissen, woher wir kommen und wo wir bleiben wollen, dass wir Heimat erhalten; denn 

Weltoffenheit und Wertgebundenheit gehören zusammen. Dabei ist es wichtig, die 

Leistungsfähigkeit zu erhalten. Gleichzeitig muss aber die Lebensqualität Schritt hal-

ten. Dabei fällt auf, dass wir zwei Entwicklungsgeschwindigkeiten in den Ballungsräu-

men und den ländlichen Räumen haben. Darüber haben wir schon öfter gesprochen. 

In den Ballungsräumen kommt es darauf an, die Lebensqualität zu erhalten. Aber 

eines sage ich Ihnen schon: Wir, der Freistaat Bayern, müssen uns auch ganz beson-

ders um die ländlichen Regionen kümmern. Auch hier hat die Bundestagswahl eines 

gezeigt: Werden die ländlichen Regionen vernachlässigt, wird die Infrastruktur nicht 

mehr angenommen, wird den Menschen in den ländlichen Regionen keine Heimat ge-

boten, dann führt das zu Abwanderung, zu Verelendungs- und Verödungsprozessen. 

Am Ende aber führt es auch dazu, dass andere politische Parteien, die keiner hier im 

Hause will, daraus politisches Kapital schlagen. Deshalb heißt Heimatpolitik, boden-

ständige Politik zu machen, damit junge Leute in ihrer Region bleiben können. Das 

heißt auch, den Regionen Selbstwertbewusstsein zu geben.

Meine Damen und Herren, Natur und Umweltschutz sind uns wichtig, aber der ländli-

che Raum ist kein Museum. Der ländliche Raum muss auch Zukunftsraum für unser 

Land bleiben.

(Beifall bei der CSU)

Deshalb investieren wir in die Kommunen. Wir haben ein Rekord-FAG mit 9,5 Milliar-

den Euro, ein Plus von 600 Millionen Euro dazu. Das sind fast 7 % mehr. Wo gibt es 

das? – Nicht einmal bei den besten Tarifverhandlungen trauen sich die Tarifpartner, zu 

Beginn 7 % mehr zu fordern. Die Schlüsselzuweisungen sind sogar um über 9 % ge-
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stiegen. Schlüsselzuweisungen geben den Gemeinden eigene Kraft, Eigenständigkeit 

und eigene Möglichkeiten.

Entschuldung gilt nicht nur für den Staat. Wir haben immer gesagt, wir wollen nicht auf 

Kosten der Kommunen entschulden, sondern mit den Kommunen. Fast 80 % der Sta-

bilisierungshilfe-Empfänger haben einen Entschuldungsprozess vorangebracht. Wir in-

vestieren im Rahmen des FAG in den Straßenbau und zusätzlich in die Staatsstraßen. 

Sicherlich kann man immer noch mehr machen, im Übrigen aber nur dann, wenn wir 

die finden, die bauen können. Im Moment haben wir nämlich nicht das Problem, dass 

Mittel fehlten, sondern uns fehlen diejenigen, die den Bau ausführen. Allein bei den 

Staatsstraßen haben wir jetzt aber mit den Geldern, die wir drauflegen, bei den Pla-

nungen einen neuen Rekordstand erreicht. Es kann immer noch mehr werden, aber 

es bleibt auch festzuhalten: In anderen Ländern kann man die Löcher nur zählen, bei 

uns kann man sie tatsächlich zumachen, meine sehr verehrten Damen und Herren. 

Auch das muss an dieser Stelle einmal gesagt werden.

(Lebhafter Beifall bei der CSU – Zuruf von der SPD: Oh, oh!)

So ist das in anderen Bundesländern.

(Zuruf des Abgeordneten Bernhard Roos (SPD))

Auch der ÖPNV wird gestärkt. Das ist übrigens eine der großen Herausforderungen. 

Die Planungsidee muss nämlich künftig weitergehen und darf nicht an den Stadtgren-

zen enden. Auch der interkommunale ÖPNV wird in Zukunft eine spannende Aufgabe 

werden. Hier ist nicht nur an zwei oder drei Kilometer zu denken, sondern an einen 

größeren Umfang. Deshalb sollten wir bei den Verkehrsplänen für einen längeren Zeit-

raum als fünf Jahre denken. Wenn man sich nämlich Bauphasen und Bausteigerun-

gen ansieht, dann müssen wir einen längeren Plan für unser Land entwickeln. Hier in-

vestieren wir viel, zumal wenn man auch die Luftreinhaltung dazunimmt, nämlich fast 

130 Millionen Euro insgesamt, wenn wir die Verpflichtungsermächtigungen dazuneh-

men, um diese Dinge einschließlich der Elektromobilität voranzubringen.
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Last not least komme ich noch zu Flächenverbrauch, Bodenrecycling und Bodenma-

nagement, einem Thema, das uns hier wieder beschäftigen wird. Meine Damen und 

Herren, eines will ich vorwegschicken: Bayern wächst. Beim LEP haben wir es mehr-

fach diskutiert: Ein Land, das wächst, kann nicht plötzlich weniger Fläche verbrau-

chen; denn sonst wird es furchtbar eng. Deshalb müssen wir versuchen, eine Balance 

zu schaffen. Wir versuchen deshalb, darüber nachzudenken, wie wir den Flächenver-

brauch reduzieren können. Wir können den Bürgermeistern, den Gemeinderäten und 

den Bürgern vor Ort aber nicht die Chance nehmen, ihre eigene Entwicklung zu pla-

nen. Das geht mir persönlich zu weit.Die kommunale Selbstverwaltung ist wichtig. Man 

kann nicht für transparente Demokratie in Bürgerentscheiden sein und gleichzeitig am 

Ende aus München vorgeben wollen, wie viele Quadratmeter eine Gemeinde letztlich 

verplanen kann. Das passt für mich nicht zusammen.

(Beifall bei der CSU)

Deswegen bin ich sehr dafür, Flächen zu schonen. Das ist eine gute Idee. Aber das 

Verbieten allein ist zu einfach. Darum sind sogar Naturschutzverbände skeptisch, ob 

dieses Modell alleine stark genug ist. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es 

um Folgendes: Setzen wir in unserer Haushaltspolitik einen Akzent zur Verbesserung? 

– Ja, das tun wir. Wir bauen Stück für Stück auf Städtebauförderung und Dorferneue-

rung. Unser Ziel ist es, innerstädtisch und innerdörflich etwas zu verändern. Es geht 

um Quartiersmanagement und darum, Flächen so zu recyceln, dass sie attraktiv sind 

und die innerstädtische und innerdörfliche Lebensqualität erhalten. Gerade bei der 

Dorferneuerung liegt eine große und gemeinschaftliche Aufgabe vor uns. Ein Dorf soll 

nämlich nicht nur schöner werden, sondern wir müssen darauf achten, dass die Dörfer 

erhalten bleiben. Die Kirche muss im Dorf bleiben. Die Heimatwirtschaft muss bleiben. 

All dies gehört zusammen. Bayern lebt nicht nur von den Glitzertürmen der Ballungs-

räume, sondern auch von der Lebensqualität und dem Lebensgefühl unserer Dörfer. 

Die Dörfer müssen erhalten bleiben. Da investieren wir.

(Beifall bei der CSU)
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Heute geht es nur um den Nachtragshaushalt, um nichts anderes. Aber Bayern ist gut 

gerüstet. Wir setzen diesen Prozess fort. Wir befinden uns auf einem unglaublich 

hohen Niveau, aber es kann noch besser werden. Als Finanzminister kennt man die 

Nervenstränge und Blutadern des Staates. Als Heimatminister hat man alle Regionen 

im Blick, auch wenn manch einer in nationalen Medien dies ins Lächerliche oder Pro-

vinzielle zieht.

Ich bin der festen Überzeugung: Die eigentliche Kraft Bayerns kam immer daher, dass 

sich dieses Land nicht nur über einige wenige Punkte definiert. Die Kraft Bayerns kam 

immer daher, dass das gesamte Land in seiner gesamten Wirksamkeit dargestellt 

wird. Bayerische Lebensart und Lebenskultur werden sehr stark vom ländlichen Raum 

definiert. Darum ist es wichtig, dass wir in Strukturen, Institutionen und Innovationen 

investieren. Meine Damen und Herren, vor allem aber müssen wir uns immer an 

einem Kompass orientieren, daran, wie es den Menschen in Bayern geht. Das ist das 

Entscheidende. Das wird mit dem heutigen Nachtragshaushalt sehr, sehr gut umge-

setzt.

(Beifall bei der CSU)

Unsere Ziele enthalten auch viele neue Ideen. Diese Ideen werden wir Stück für Stück 

gemeinsam weiterentwickeln, ergänzend zu dem, was in Berlin bereits existiert oder 

noch entstehen wird. Wir wünschen, dass das Geld, das wir ausgeben, nicht nur in 

Steine fließt, sondern auch für die Menschen spürbar ist. Diejenigen, die etwas leisten 

und stark sind, sollen etwas davon spüren, aber auch diejenigen, die nicht so schnell 

mitkommen. Wir wollen auch diesen Menschen helfen, in den Zug zur Reise in die Zu-

kunft einzusteigen. Leistungssicherheit und Hilfe gehören zusammen. Bayern ist wie 

ein großer Baum mit unglaublich starken Wurzeln. Aber im Vergleich zu manch ande-

ren Schattengewächsen in Deutschland wachsen wir nach oben. Unsere Aufgabe ist 

es, dies weiterzuentwickeln.
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Ich bedanke mich schon im Voraus beim Haushaltsausschuss für die guten Diskussio-

nen. Es werden sicherlich wieder anspruchsvolle Debatten werden. Ich sage aber 

auch: Alle sind von dem Prinzip getragen, dieses Land zu stärken und den Menschen 

zu dienen. Dieser Nachtragshaushalt ist eine gute Basis dafür.

(Lang anhaltender Beifall bei der CSU)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. – 

Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, darf ich im Hohen Haus eine Dele-

gation hochrangiger Beamter des Finanzministeriums unserer südafrikanischen Part-

nerprovinz Westkap begrüßen. Sie sind einer Einladung des Herrn Finanzministers 

gefolgt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, gute Erkenntnisse und spä-

ter eine gute Heimreise. Alles Gute!

(Allgemeiner Beifall)

Außerdem darf ich Sie davon in Kenntnis setzen, dass im Ältestenrat für diese Debat-

te eine Gesamtredezeit von 96 Minuten vereinbart worden ist. – Nun hat der erste 

Redner von der Opposition das Wort. Das ist der Herr Kollege Güller von der SPD. 

Bitte, Sie haben das Wort.

Harald Güller (SPD): Herr Präsident, Herr Minister, Kolleginnen und Kollegen! Na ja, 

es ist schon interessant, was mittlerweile alles als Philosophie und großer philosophi-

scher Gedankenstreich angesehen wird. Aber lassen Sie mich zum Haushalt kommen. 

Man sollte meinen, dass man in Zeiten wie diesen doch eigentlich Finanzminister sein 

möchte. Die Steuereinnahmen sprudeln. Die Konjunktur brummt. Die Zinsen sind nied-

rig. Wichtige Investitionen in die Zukunft können endlich angegangen werden, bei 

gleichzeitiger Tilgung der Schulden. So stellt sich die Theorie dar. Ich betone bereits 

jetzt, dass es für die SPD bei den Debatten zum Nachtragshaushalt drei Punkte gibt, 

die es in einer Leitlinie zusammenzubringen gilt.

Erstens: Investitionen in eine gute Zukunft für Bayern auch in 20 und 25 Jahren.
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(Beifall bei der SPD)

Zweitens: Abbau der Schulden. Drittens: Die von Ihnen, Herr Finanzminister, geplün-

derte Rücklage wieder auffüllen. Herr Finanzminister, das verschweigen Sie gerne: 

Die Rücklage des Freistaates hat im Jahr 2015 noch 6,1 Milliarden Euro betragen. 

Nach Plan beträgt diese im Jahr 2018 noch 2,3 Milliarden Euro. Die Rücklage ist also 

um mehr als die Hälfte geschrumpft. Die Rücklage ist um 3,8 Milliarden Euro geplün-

dert worden. Wenn Sie die Rücklage nun ein bisschen auffüllen, dann lassen Sie sich 

von Ihrer CSU-Fraktion feiern. Die CSU-Fraktion schaut halt nicht so genau hin und 

glaubt auch noch, dass das etwas Positives sei.

(Beifall bei der SPD)

Nein, Sie machen lediglich die Plünderung der letzten Jahre rückgängig. Das ist ja 

auch richtig so. Jedoch war es falsch, die Rücklagen überhaupt zu plündern, Herr Fi-

nanzminister.

(Beifall bei der SPD)

Das sind die Leitlinien der SPD für diesen Haushalt. Wenn ich mir anschaue, was Sie 

heute vorgestellt haben und was uns auf dem Papier vorliegt, dann muss ich für unse-

re Fraktion feststellen: Sie haben vieles, was für die Zukunftsfähigkeit Bayerns not-

wendig ist, nicht angepackt. Ich werde Ihnen noch eine Reihe von Beispielen liefern. 

Und das, was Sie angepackt haben, haben Sie halbherzig angepackt.

(Widerspruch bei der CSU – Weitere Zurufe von der CSU)

– Stichworte? Sie wollen Stichworte hören? – Kein Problem. Sie bekommen die Stich-

worte schon noch. Hören Sie zu. Schauen Sie die Fakten nach, und dann denken Sie 

nach.

(Thomas Kreuzer (CSU): Oberlehrer!)
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– Kollege, schweigen Sie dann betreten, weil die SPD recht hat. Betretenes Schwei-

gen ist angesagt, und nicht Dazwischenrufen. Ich nenne das Stichwort Wohnungsbau. 

Wie gut müssen denn die Zeiten noch sein, damit Sie endlich genügend für den Woh-

nungsbau tun?

(Peter Winter (CSU): Sie haben es doch verhindert!)

Ich nenne das Stichwort Bildung. Wie gut müssen denn die Zeiten sein, damit Sie ge-

nügend für die Digitalisierung, die Personalausstattung und den Erhalt unserer Schul-

gebäude tun?

(Beifall bei der SPD)

Ich nenne das Stichwort Infrastruktur. Wie gut müssen denn die Zeiten sein, damit un-

sere Bürgerinnen und Bürger nicht weiter über holprige Straßen und marode Brücken 

fahren müssen? Der Oberste Rechnungshof hat einen Investitionsstau von weit über 

720 Millionen Euro festgestellt. Sie reden heute davon, dass Sie die Planungsmittel 

um 12 Millionen Euro erhöht haben, wenn ich das richtig zusammengerechnet habe. 

Das ist ja richtig niedlich. 12 Millionen gegenüber einem Investitionsstau von 720 Mil-

lionen Euro allein bei den Staatsstraßen. Hierin sind nicht einmal die Zahlen für den 

Brückenbau enthalten, die der Kollege Rinderspacher angefragt hat. Kolleginnen und 

Kollegen, das ist doch wirklich zu kurz gesprungen.

(Beifall bei der SPD)

Lassen Sie mich einige Beispiele nennen: Aus dem Bereich Bildung wäre die Digitali-

sierung der Schulen zu nennen. Auch fehlen dort Konzepte zur Umsetzung des Um-

gangs mit den neuen Medien. Der Kollege Güll hat sich erst kürzlich in allen sieben 

Regierungsbezirken danach erkundigt, was aus Sicht der Lehrkräfte und der Schüler-

schaft notwendig wäre.Finden wir dazu etwas im Haushalt? – Nein. Verbesserung der 

Ganztagsbetreuung an den Schulen – finden wir hierzu ausreichende Mittel im Haus-

halt? – Nein.
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(Gudrun Brendel-Fischer (CSU): Ja, finden wir!)

Gebäudeunterhalt und das Fitmachen der Gebäude für modernen Unterricht – finden 

wir dafür ausreichende Mittel im Haushalt, Kolleginnen und Kollegen? – Nein. Wir fin-

den im Bereich des Personals einen halbherzigen Ansatz. Aber man muss ja bei 

Ihnen schon mit so etwas zufrieden sein. Also sind wir einmal zufrieden, dass Sie nun 

nach Jahren unserer Anträge und unseres Mahnens wieder ein paar Stellen schaffen. 

Aber beseitigen Sie dadurch das Dilemma zum Beispiel der Lehrerinnen und Lehrer, 

die immer nur einen Jahresvertrag bekommen, die nach dem Schuljahr in die Unsi-

cherheit der Arbeitslosigkeit entlassen werden, die nicht wissen, wo sie hinsollen, und 

die ihre Wohnungen gegebenenfalls kündigen müssen, und der Schulen, die nicht wis-

sen, welche Lehrer ihnen im nächsten Schuljahr zugeteilt sind? – Nein, das beseitigen 

Sie nicht, Herr Finanzminister, und das ist ein Versäumnis.

(Beifall bei der SPD)

Nehmen wir den Sozialbereich, der Ihnen verbal immer so hochrangig und wichtig ist. 

Nehmen wir Familienfreundlichkeit. Nehmen wir die Qualität der Kindertagesstätten, 

die zeitliche Ausgestaltung. Haben wir hierzu genügend Mittel in diesem Nachtrags-

haushalt, obwohl die Möglichkeiten da wären? – Nein, haben wir nicht. Wir haben im 

Sozialhaushalt an ein paar Stellen ein paar Ansätze, die Sie endlich von uns übernom-

men haben. Wie haben Sie beim Doppelhaushalt 2017/2018 noch gegen den Antrag 

der SPD gewettert, 2,5 Millionen Euro pro Jahr für Prävention und Verhinderung von 

Gewalt gegen Frauen und Kinder, für Frauenhäuser und für Beratung in den Haushalt 

einzustellen! Die Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuss mussten – ich 

sage mal, vielleicht tatsächlich gegen ihren eigenen, inneren Willen – das vollziehen 

und unseren Antrag ablehnen. Und was finden wir jetzt? – Einen halbherzigen Ansatz 

von einer Million Euro zusätzlich. Da muss ich sagen: Man muss ja bei Ihnen mit ein 

bisschen etwas zufrieden sein; aber ein richtiger Aufschlag im Bereich Sozialpolitik 

sieht anders aus, Kolleginnen und Kollegen.

Protokollauszug
120. Plenum, 13.12.2017 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 19



(Beifall bei der SPD)

Oder schauen wir uns das Thema Zentrum Bayern Familie und Soziales an. Verbal ist 

das ganz wichtig. Es ist zuständig für Kinderbetreuungsgeld, Landeserziehungsgeld, 

Feststellung von Schwerbehinderung, Ausstellung von Ausweisen und Integration von 

schwerbehinderten Menschen in das Arbeitsleben. Dafür haben Sie das ZBFS ge-

schaffen, und jetzt stellen Sie fest, dass die personelle Ausstattung vorne und hinten 

nicht reicht. Vorne und hinten! Und was machen Sie? – Gestern die Anträge der Op-

position, auch der SPD, hier im Hause ablehnen – brauchen wir alles nicht –, heute 

sich groß feiern lassen, dass Sie sage und schreibe 27,5 Stellen zusätzlich reintun, 

wobei an dieser Stelle mindestens das Doppelte notwendig wäre. Das nenne ich, die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Freistaats Bayern alleine im Regen stehen zu las-

sen, Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Schauen wir uns das große Thema Wohnen an. Da muss es Ihnen oder zumindest 

dem Redenschreiber die Optik komplett verzogen haben. Sie haben letztes Jahr, als 

der Bund 78 Millionen Euro zusätzlich gegeben hat, in unserem Haushalt 72 Millio-

nen Euro gekürzt. Sie geben heuer, wenn man noch das Thema der Landesbodenkre-

ditanstalt dazunimmt, 63 Millionen Euro dazu, also weniger, als Sie letztes Jahr ge-

kürzt haben. Das heißt, Sie kompensieren gerade einmal leicht den Schaden, den Sie 

im öffentlich geförderten Wohnungsbau und im Staatsbediensteten-Wohnungsbau an-

gerichtet haben. Von einem Schritt nach vorne, von 20.000 Wohnungen, die wir im 

Freistaat Bayern im kostengünstigen Sektor pro Jahr zusätzlich brauchen, ist bei 

Ihnen im Haushalt nicht einmal im Ansatz etwas drin. Und dafür klatscht die CSU-

Fraktion noch. Liebe Leute, liebe Leute!

(Beifall bei der SPD)

Wir brauchen hier einen kraftvollen Aufschlag. Wir brauchen Verpflichtungsermächti-

gungen, weil nicht alles im nächsten Jahr 2018 gebaut werden kann. Wir brauchen na-
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türlich – auch das gestehe ich zu – bis 2020 1.000 Staatsbedienstetenwohnungen 

mehr in Nürnberg und in München. Richtig. Dies haben Sie vor Jahren noch abgelehnt 

und die SPD-Anträge nicht übernommen. Jetzt sagen Sie: Mit den 2.000 Wohnungen 

können wir zufrieden sein. – Nein, wir sind mit den 2.000 Wohnungen nicht zufrieden, 

und wir sind vor allem nicht damit zufrieden, dass sie nur in Nürnberg und nur in Mün-

chen entstehen. Sie müssen auch in anderen Ballungsräumen, sie müssen auch in 

anderen Bereichen sein.

(Beifall bei der SPD)

Der Freistaat Bayern hat nämlich überall auch Bedienstete, die im untersten Einkom-

menssegment sind und bei uns zum Beispiel in den Universitätskliniken als Pflegerin-

nen und Pfleger oder Reinemachekräfte arbeiten. Wenn Sie sehen, wie Polizistinnen 

und Polizisten von ihrem Einkommen in Ballungsräumen mit einer Familie leben kön-

nen, nämlich nicht, dann wird klar, dass wir in diesem Bereich eine Entlastung brau-

chen, dies ist dann auch eine Entlastung des allgemeinen Wohnungsmarktes. Hier 

wäre es notwendig, dass Sie kraftvoll investieren, Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der SPD)

Das Thema Wohnen hätte Ihnen übrigens auch noch die Möglichkeit gegeben, zumin-

dest zum Ende Ihrer Amtszeit als Finanzminister mit dem Wohnungsmarkt quitt zu 

werden. 33.000 Wohnungen der GBW wurden ohne jede Not an private Investoren 

verscherbelt. Schämen Sie sich! Hätten Sie doch genügend Geld gegeben, um jetzt 

wieder quitt zu werden!

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten der FREIEN WÄHLER und der GRÜNEN 

– Peter Winter (CSU): Sie verbiegen die Wahrheit!)

Sie hätten es in der Hand gehabt, diese Wohnungen staatlich zu übernehmen. Das 

habe ich Ihnen zigmal gesagt.

(Zurufe von der CSU)
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Die Europäische Kommission hat es Ihnen ins Stammbuch geschrieben, dass Sie hier 

falschliegen. Sie hätten die Möglichkeit gehabt, hier quitt zu werden. Das haben Sie 

nicht gemacht.

(Beifall bei der SPD – Zurufe von der SPD: Bravo! – Peter Winter (CSU): Und wer 

hat es verhindert?)

Mit den 85.000 Mieterinnen und Mietern, die jetzt schlechtere Verträge und weniger 

Schutz haben, hätten Sie natürlich nicht quitt werden können. Aber das machen Sie 

mit denen bei der nächsten Wahl aus, Kolleginnen und Kollegen, nicht wir. Wir haben 

uns in diesem Haus immer als Mieterschutzanwalt, als Kraft zum Schutz der kleinen 

Leute verstanden und die entsprechenden Anträge gestellt.

(Beifall bei der SPD – Zurufe von der CSU)

Erlauben Sie mir noch eine Zwischenbemerkung. Vielleicht kann man da im Nach-

tragshaushalt noch ein ganz kleines bisschen etwas machen, wenn wir schon beim 

Quittwerden mit Menschen sind. Sie haben sich 2015 – ich habe es Ihnen auch schon 

in der letzten Rede gesagt; wunderbar, diese Bilder sind gerade zu dem geplanten 

Wechsel an der Spitze des Freistaats noch mal veröffentlicht worden – in einer Gondel 

am Nymphenburger Schloss in Szene setzen lassen.

(Beifall bei der SPD – Peter Winter (CSU): Nur kein Neid, Herr Kollege!)

Wunderbar und schön! Das konnte man übrigens erfreulicherweise – ich glaube, der 

Fahrpreis ist 15 Euro – in den letzten Jahren machen. Sie haben dazu viele Bediens-

tete, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bayerischen Schlösser-, Gärten- und 

Seenverwaltung zur Unterstützung angehalten. Es wäre doch mehr als angebracht, 

dieser Verwaltung dann zumindest die notwendige Personalstärke für den Unterhalt 

der Parkanlagen, für den Schutz unserer Gärten und für die Erhaltung zu geben. Das 

sage ich nur als persönliche Anmerkung, wie man vielleicht mit Mitarbeitern umgeht 
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und wie man vielleicht fair sein kann, auch wenn es nur eine ganz kleine Angelegen-

heit ist.

(Beifall bei der SPD)

Ich glaube, die Mitarbeiter, die Sie da unterstützt haben, hätten das an dieser Stelle 

verdient. Aber Undank ist der Welt Lohn. Das Einzige, was Sie gemacht haben, war, 

den Chef der Schlösserverwaltung um eine Eingruppierungsstufe nach oben zu set-

zen. Die Mitarbeiter haben an dieser Stelle nichts bekommen.

(Peter Winter (CSU): Breiter nachfragen! – Weitere Zurufe von der CSU)

– Ja, ja, wenn man richtige Argumente hat, wird es immer unruhig bei der CSU, die 

fühlt sich dann getroffen.

(Beifall bei der SPD – Markus Rinderspacher (SPD): Wollen wir eine Runde wäh-

len?)

Ich freue mich immer, wenn es bei euch während meiner Rede unruhig wird.Dann hat 

man genau den wunden Punkt getroffen, an dem ihr nachher versucht, euch heraus-

zuwinden, und sagt: Ganz so schlecht ist es ja nicht. – Überlegt euch das! Schaut 

euch die Zahlen einmal an! Geht in euch und – in Anführungszeichen – "schämt" euch 

dann für das, was ihr mit diesem Haushalt für diese Menschen vorlegt.

(Beifall bei der SPD – Peter Winter (CSU): Das Gegenteil ist der Fall! – Weitere 

Zurufe von der CSU)

Wenn wir schon bei dem Thema sind, was man "kleine Geschenke" in einem Wahljahr 

nennt: Dass ihr als CSU tatsächlich einen Antrag stellt, den Betreuungsvereinen 

750.000 Euro mehr zu geben, obwohl ihr im letzten Jahr den Antrag der SPD abge-

lehnt habt, weil er nach eurer Auffassung nicht notwendig ist und er nicht in die Ge-

samtarchitektur des 60 Milliarden Euro schweren Haushalts hineinpasst, und dass ihr 

dann jetzt einen Antrag stellt, in dem es heißt: "Der Landtag begrüßt die geplante Be-
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rücksichtigung zusätzlicher Haushaltsmittel für die … Betreuungsvereine im Regie-

rungsentwurf", und diesen im Haushaltsausschuss auch noch verteidigt, ist ein Stück 

weit lächerlich.

(Zuruf von der SPD: Peinlich!)

Folgt einfach unserem Antrag! Die brauchen 2,1 Millionen Euro pro Jahr; dann stellen 

wir das halt ein in einem Jahr, in dem es wirtschaftlich relativ gut geht, Kolleginnen 

und Kollegen.

(Beifall bei der SPD)

Das Gleiche gilt übrigens im Sportbereich. Wir sind jetzt eher im kleinen Bereich.

(Wolfgang Fackler (CSU): Erbsenzähler!)

– "Erbsenzähler"! Kollege Fackler, wunderbar! Dem BLSV und dem BSSB werde ich 

zuschicken, dass Sie "Erbsenzähler" sagen, wenn es um ihre Zuschüsse geht. Per-

fekt!

(Beifall bei der SPD und den FREIEN WÄHLERN)

Wir treffen uns beim nächsten Kreistag des BLSV, und ich gehe davon aus, dass un-

sere Spitzenkandidatin Natascha Kohnen beim BLSV-Verbandstag in München sagen 

wird, wie Sie über die Zuschüsse an den BLSV und an unsere zigtausend Vereine in 

Bayern denken. "Erbsenzähler", haben Sie gesagt. Das steht so im Protokoll. Wunder-

bar!

(Zuruf von der CSU: Er hat Sie gemeint!)

– Ja, er hat mich gemeint. Natürlich hat er mich gemeint, weil ich das Thema hier an-

gesprochen habe. Genau das ist doch das Problem. Wenn man hier ein Thema an-

spricht, das euch nicht passt, lieber Kollege Kreuzer, dann werdet ihr gleich aggressiv.

(Beifall bei der SPD – Thomas Kreuzer (CSU): Sie werden aggressiv!)
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Aber recht haben wir an der Stelle. Wir haben das beantragt, Sie haben es abgelehnt, 

und heuer legen Sie im Wahlkampfhaushalt ein bisschen nach.

Herr Minister Söder oder CSU-Fraktion, wenn Sie noch etwas suchen, was Sie noch 

mit Ihrer Fraktionsreserve tun könnten: Umsetzung Leistungssportkonzept Sportschule 

Oberhaching und Sanierung wäre eine gute Idee. Nicht bloß überall in Oberhaching 

mit den Ausschüssen und persönlich vorbeischauen, sondern das Geld auch einstel-

len! Wir geben euch mit einem Antrag die Chance dazu. Vielleicht machen Sie es in 

der Nachschubliste, vielleicht macht es die CSU über die Fraktionsreserve. Eines von 

beidem würde ich euch empfehlen. Dann kann Herr Fackler wieder mit dem Thema 

"Erbsenzähler" kommen, unterstützt durch den Fraktionsvorsitzenden der CSU, Herrn 

Kreuzer.

Kolleginnen und Kollegen, es gibt aber auch Bereiche, bei denen Sie sich zumindest 

auf den Weg gemacht haben. Sie haben sich beim Thema BAYERN DIGITAL II auf 

den Weg gemacht. Wenn es jetzt noch gelingt, die entsprechenden Stellen zu beset-

zen, dann kommen wir tatsächlich ein Stück weiter. Wir wären, wenn Sie das schon 

letztes oder vorletztes Jahr gemacht hätten, zwar schon weiter; aber auch an dieser 

Stelle gilt: Man ist bei dieser CSU in Bayern schon mit einem bisschen zufrieden.

Ich komme zum Thema Barrierefreiheit. Unsere Anträge im letzten Jahr mit einem 

Umfang von insgesamt 80 Millionen Euro wurden tutti completti abgelehnt, weil: nicht 

notwendig, geht nicht, passt nicht hinein. – Heuer gibt es erfreulicherweise Nach-

schub: 63 Millionen Euro. Ja, Sie sind an dieser Stelle auf dem richtigen Weg. Warum 

geht es denn nicht, wenn es die SPD beantragt? – Sie brauchen immer noch ein Jahr 

Denkpause. Das heißt bei euch: Hirn ausschalten und in die nächste Haushaltsbera-

tung übernehmen. – Leider werden Sie damit das Ziel "Bayern barrierefrei 2023" nicht 

erreichen. Das ist für die Menschen in Bayern und die Betroffenen schlimm. Wir sind 

jetzt aber zumindest schneller auf dem Weg.
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Kolleginnen und Kollegen, Thema Schuldenabbau: Auch dazu steht die SPD. Zur 

Rücklage habe ich schon etwas gesagt. Zum Schuldenabbau müssen wir uns einmal 

die Zahlen anschauen. 2015: 29,5 Milliarden Euro Schulden, 2017 – Plan –: 28,5 Milli-

arden, Zielsetzung Ihrerseits 2030: null Schulden. Wie das funktionieren soll, Kollegin-

nen und Kollegen, ist ein Geheimnis. Wir müssen nach dem Weg der Sanierung der 

Bayerischen Landesbank, den wir ausdrücklich gemeinsam gegangen sind, jetzt auch 

die Bürgerinnen und Bürger Bayerns an den Früchten teilhaben lassen. Die Schulden-

uhr der Bayerischen Landesbank steht Ende dieses Jahres allein an Zinsen bei 

2,7 Milliarden Euro – 2.700 Millionen Euro. Wir erwarten, dass vonseiten der Bank in 

den nächsten Jahren deutlich etwas eingestellt wird, und damit werden wir die Ver-

schuldung des Freistaates Bayern, die wegen eures Fehlers bei der Landesbank um 

10 Milliarden Euro explodiert ist, wieder zurückführen. Das ist unser Weg, Kolleginnen 

und Kollegen.

(Beifall bei der SPD und den FREIEN WÄHLERN)

Nur noch eine kleine Zahlennachhilfestunde, Kollege Söder. Zum kommunalen Fi-

nanzausgleich haben Sie uns entgegengerufen: Wo gibt es das? – Wenn Sie in die 

Beantwortung einer Frage des Kollegen Günther Knoblauch von der SPD-Fraktion hi-

neinschauen, finden Sie die Antwort. Kommunaler Finanzausgleich pro Person: 

Baden-Württemberg 794 Euro, Rheinland-Pfalz 707 Euro, Hessen 703 Euro, Bayern 

673 Euro.

(Zurufe von der SPD: Oha!)

Es fehlen also, je nach Land, zwischen 30 und 120 Euro. Das multiplizieren wir einmal 

fröhlich mit 12 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern Bayerns. Dann wissen Sie, 

wo es so etwas gibt. Schauen Sie also erst einmal die Fakten an, und glauben Sie 

nicht, dass man immer und überall der Beste ist.

(Beifall bei der SPD – Peter Winter (CSU): Rechenkünstler!)
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Jetzt kommt immer der Vorhalt: Es ist doch nicht genügend Geld vorhanden. – An der 

Stelle, Herr Finanzminister, hätten Sie wirklich einmal philosophisch tätig werden und 

fragen sollen: Wie stelle ich mir eine gerechte Gesellschaft vor? – Wir stellen sie uns 

so vor, dass hier nicht Erbschaftsmillionäre und -milliardäre besser behandelt werden 

als in anderen Bundesländern.

(Beifall bei der SPD – Peter Winter (CSU): Wir auch nicht!)

Wir stellen sie uns so vor, dass die Apples, Starbucks und Amazons dieser Welt fair 

besteuert werden, überall in Europa, und dass der Finanzminister mit Blick auf Irland 

nicht sagt: Das ist schon in Ordnung, wenn ihr zig Milliarden Euro zu wenig einzieht.

(Beifall bei der SPD)

So stellen wir uns eine gerechte Gesellschaft vor: Jeder trägt nach seinen Möglichkei-

ten bei.

(Beifall bei der SPD – Peter Winter (CSU): So wie in Berlin, zum Beispiel!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe für die SPD-Fraktion aufgezeigt: In diesem 

Haushalt, in dieser Konjunkturzeit ist deutlich mehr möglich, ohne den Staat zu über-

fordern, ohne die Bürgerinnen und Bürger zu überfordern. Wir werden in den Beratun-

gen einige Punkte exemplarisch mit Anträgen unterlegen. Wir werden Ihnen wieder 

Vorschläge machen, die Sie vielleicht 2018 nicht werden umsetzen können, weil Sie 

dann in Bayern nicht mehr allein an der Regierung sind. Sie können sie aber als Merk-

posten betrachten, was ihr gemacht hättet, wenn ihr die Wahl im Herbst nicht verloren 

hättet.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche eine erfolgreiche Beratung des Haus-

halts. – Herr Philosoph Söder, über mehr als über das Westentaschenformat sind Sie 

heute nicht hinausgekommen.
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(Anhaltender Beifall bei der SPD – Zuruf von der SPD: Bravo! – Zurufe von der 

CSU: Oh!)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Herr Kollege Güller, bleiben Sie bitte am 

Rednerpult. –  Herr Kollege Fackler hat sich zu Wort gemeldet.

Wolfgang Fackler (CSU): Ich möchte nur auf einen Punkt eingehen und ihn auf jeden 

Fall fürs Protokoll richtigstellen.

(Zurufe von der SPD: Oh!)

Herr Kollege Güller, Sie sind für Ihre Polemik, Ihre Stimmungsmache und Ihre 

Schwarz-Weiß-Malerei bekannt.

(Beifall bei der CSU)

Das war regelmäßig mehr als deutlich. Es geht letztendlich darum, dass der BLSV von 

uns mehrfach unterstützt wurde. Die Mittel wurden – auch zusammen mit dem Kolle-

gen Rüth – mehrfach erhöht, die Sportförderrichtlinien geändert. Rücken Sie die Dinge 

bitte ins wahre Licht, und schaffen Sie klare Tatsachen! Sie tun so, als hätten Sie 

immer die großen Linien im Blick. Dabei ist das gar nicht der Fall. Sie plündern die 

Rücklage und fordern einfach immer mehr Geld für soziale Zwecke: überall immer 

mehr Geld drauf, mehr Geld drauf. Das Einzige, was die Sozialdemokraten kennen, 

ist, Geld von anderen zu fordern und nicht das eigene Geld sinnvoll einzusetzen.

(Beifall bei der CSU – Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. – Herr Kollege 

Güller, Sie haben das Wort.

Harald Güller (SPD): Herr Kollege Fackler, dazu nur drei Anmerkungen. Erstens. Ja, 

wir können alle miteinander, auch Kollege Rüth und auch Kollege Nussel, auf das 

stolz sein, was der Landessportbeirat mit BLSV und BSSB und mit dem Innenministe-

rium in den letzten Jahren erreicht hat. Wir als SPDler sind auch stolz darauf, dass 
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durch unsere ständigen Forderungen und Anträge zumindest vor den Wahlen jeweils 

wieder neues Geld in die Fördertöpfe fließt.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Zweitens. Bezüglich einer Plünderung der Rücklagen muss ich irgendetwas falsch ver-

standen haben. Ich habe gedacht, ihr habt die Haushalte der letzten Jahre beschlos-

sen, und da wurde die Rücklage geplündert.

(Beifall bei der SPD)

Ich habe nicht gesehen, dass das SPD-Beschlüsse waren. Aber darüber können wir 

nachher noch sprechen.

Drittens. Sie haben gesagt, wir – Sie meinen sicherlich mich bzw. meine Fraktion, die 

SPD – hätten immer die großen Linien im Haushalt. Da gebe ich Ihnen recht. Wir 

haben sie, und deswegen sollten Sie uns folgen.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. – Als Nächster 

hat der Kollege Bachhuber von der CSU das Wort. Bitte schön, Herr Kollege.

Martin Bachhuber (CSU): Herr Präsident, Herr Staatsminister, verehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Herr Güller, nur eine Anmerkung zu Ihnen. Ich spreche für meine Frak-

tion nur zum Finanzausgleich. Aber wenn ich nicht hier im Plenarsaal des Bayerischen 

Landtags gesessen hätte, hätte ich fast meinen können, Sie beschreiben den Haus-

halt des Stadtstaates Bremen.

(Beifall bei der CSU – Unruhe)

Ich gebe zu, es gibt schwierigere Aufgaben, als am Jahresende in diesem Hohen 

Haus zum kommunalen Finanzausgleich zu sprechen. Zum Änderungsgesetz zum 

kommunalen Finanzausgleich möchte ich nur anmerken: Wer hier klagt und jammert, 
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macht das nur aus Oppositionsgründen. Er verkennt schlicht und ergreifend die Fak-

ten, lieber Herr Güller. Ich wiederhole gerne gebetsmühlenartig: Bayern schreibt auch 

mit dem Finanzausgleichsänderungsgesetz 2018 eine riesige Erfolgsgeschichte für 

unsere Bezirke, für unsere Landkreise, für unsere Städte und Gemeinden. Wir stellen 

wieder Rekorde auf. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bin wie viele andere in 

diesem Haus auch in der Kommunalpolitik aktiv, und das schon seit 1984, und weiß 

daher, was es bedeutet, wenn Kommunen einen verlässlichen Partner zur Seite 

haben. Ich kann aus Erfahrung sagen: Der Freistaat Bayern ist der verlässlichste Part-

ner, den sich die Kommunen vorstellen können.

(Beifall bei der CSU)

Uns geht es richtig gut, so gut wie noch nie; so der Landrat meines Landkreises Bad 

Tölz-Wolfratshausen von den FREIEN WÄHLERN bei der Einbringung des Haushalts 

2018. Mit dem kommunalen Finanzausgleich leistet der Freistaat einen maßgeblichen 

Beitrag zur sehr guten Finanzausstattung der bayerischen Kommunen und sorgt dafür, 

dass wir in Bayern gleichwertige Lebensverhältnisse und Zukunftschancen haben.

Wenn man sich mit den Zahlen ein wenig mehr beschäftigt, wird man sofort feststellen 

müssen, dass der Anteil der Gesamteinnahmen, der den Kommunen für freiwillige 

Aufgaben zur Verfügung steht, sogar den höchsten Stand seit der Finanzkrise hat. Der 

Zehn-Jahres-Vergleich – das ist ganz wichtig – fällt auch in diesem Jahr wieder deut-

lich zugunsten der Kommunen aus. Nur zwei Beispiele: Anstieg der Steuereinnahmen 

von 2007 bis 2016 bei den Kommunen 44,1 % und beim Freistaat nach dem Länderfi-

nanzausgleich 39,2 %; Einnahmenzuwachs bei den Kommunen 6 %, beim Freistaat 

5,4 %. Darüber hinaus konnten der Freistaat und die Kommunen im Jahr 2016 jeweils 

einen Finanzierungsüberschuss erzielen. Bei den Kommunen ist der Finanzierungs-

überschuss von rund 1,3 Milliarden Euro im Jahr 2015 um über 60 % auf 2,1 Milliar-

den Euro im Jahr 2016 gestiegen. Im selben Zeitraum ist der Finanzierungssaldo im 

Freistaat Bayern von 2,1 Milliarden Euro um 13 % auf 1,8 Milliarden Euro zurückge-

gangen; er war aber immer noch positiv.
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Auch der Zehn-Jahres-Vergleich der haushaltsmäßigen Verschuldung fällt deutlich zu-

gunsten der Kommunen aus. Hören Sie zu! Während die Kommunen von 2007 bis 

2016 eine Abnahme der Schulden um 13,2 % – das sind 1,85 Milliarden Euro – ver-

zeichneten, nahm im gleichen Zeitraum die Verschuldung der Kommunen in Nord-

rhein-Westfalen um 33,2 % zu. Darüber hinaus kann ich sagen, dass der Freistaat 

Bayern von seinen Schulden seit 2012 5,6 Milliarden Euro tilgen konnte.

Wir machen auf diesem Weg unbeirrt weiter. Denn mit den rund 9,51 Milliarden Euro 

im Regierungsentwurf erreichen wir ein neues Rekordniveau für unsere bayerischen 

Kommunen. Das darf man sich schon auf der Zunge zergehen lassen: 9,5 Milliarden 

Euro für unsere Kommunen. In der Summe sind das über 2,5 Milliarden Euro mehr als 

noch im Jahr 2011 und allein 35 Millionen Euro mehr als im Jahr 2017.

Werte Kolleginnen und Kollegen, die größte Leistung im kommunalen Finanzausgleich 

sind auch dieses Mal wieder die Schlüsselzuweisungen. Das Volumen beträgt 3,7 Mil-

liarden Euro. Damit ermöglichen wir den Kommunen eine freie Finanzspanne, die sie 

eigenverantwortlich verwenden dürfen und die damit die kommunale Selbstverwaltung 

stärkt.

Aber das ist längst noch nicht alles. Einen ganz kräftigen Aufschlag machen wir bei 

der Krankenhausfinanzierung. Die Mittel sollen um 140 Millionen Euro, also um 

27,8 %, auf 643 Millionen Euro erhöht werden. Dadurch können die Mittel für Investiti-

onen im Jahreskrankenhausbauprogramm um 90 Millionen Euro angehoben werden. 

Das wiederum ermöglicht eine schnellere Verwirklichung der anstehenden Baumaß-

nahmen in den bayerischen Krankenhäusern. Weitere 50 Millionen Euro sind im Kran-

kenhausbereich für eine Anhebung der Pauschalen für die Anschaffung kurzfristiger 

Anlagegüter und kleinere Investitionen vorgesehen. Damit kann besonders den stei-

genden Anforderungen an die Krankenhäuser im IT-Bereich besser Rechnung getra-

gen werden.
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Ganz besonders hervorheben möchte ich das von der Staatsregierung in der letzten 

Woche beschlossene Zukunftsprogramm Geburtshilfe, ein ganz starkes Programm für 

den ländlichen Raum. Das neue Förderprogramm für die Geburtshilfe in Bayern soll 

ein jährliches Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro haben und bereits im Jahr 2018 

beginnen.Auch mit diesem Programm zeigen wir eindrucksvoll, dass wir in Bayern 

nicht warten und hoffen, dass sich die Dinge vielleicht von selbst regeln oder dass der 

Bund das regelt. Nein, wir packen selbst an – zum Wohle unserer Bevölkerung. Wir 

nehmen die Geschicke kraftvoll in die Hand. Wir tun das, weil sich die Bürgerinnen 

und Bürger gerade in diesem sensiblen Bereich auf eine qualitativ hochwertige, flä-

chendeckende Versorgung verlassen können müssen.

Mit weiteren 500 Millionen Euro erhalten wir das hohe Niveau beim kommunalen 

Hochbau, was den Kommunen insbesondere beim Schulhausbau und bei Kinderta-

gesstätteneinrichtungen zugutekommt.

Daneben werden auch Leistungen im Verkehrsbereich gestärkt. Für den Straßenbau 

und den Straßenunterhalt stehen nächstes Jahr zusätzlich 23 Millionen Euro zur Ver-

fügung. Damit können die Pauschalen für den Straßenbau und den Straßenunterhalt 

um gut 8 % angehoben werden.

Außerdem sollen die Mittel für den ÖPNV, für die Betriebskostenförderung um 23 Mil-

lionen Euro auf 74 Millionen Euro steigen, ein Plus von 45 %.

Besonders für die kleineren Gemeinden sind die Investitionspauschalen wichtig. Es 

sind insgesamt 446 Millionen Euro, 40 Millionen Euro oder 9,5 % mehr als 2017. Von 

dieser Anhebung profitieren in erster Linie gerade die kleineren Gemeinden über die 

Erhöhung des Mindestbeitrags, der seit 2011 mehr als vervierfacht wurde und aktuell 

110.000 Euro beträgt. Auch hier gilt wie bei den Schlüsselzuweisungen: Die Gemein-

den und Landkreise können die Investitionspauschalen eigenverantwortlich für Investi-

tions-, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen einsetzen.
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Schließlich können die Mittel für Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen auf 

dem hohen Niveau von 150 Millionen Euro gehalten werden. Damit können konsolidie-

rungswillige Gemeinden und Landkreise mit Strukturschwäche oder einer besonders 

negativen Bevölkerungsentwicklung gezielt unterstützt werden, wenn sie sich in fi-

nanzieller Notlage befinden. Werte Kolleginnen und Kollegen, der kommunale Finanz-

ausgleich 2018 ist, man kann es nicht anders sagen, ein sehr großer Wurf.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Er beweist die faire Partnerschaft zwischen Freistaat und Kommunen. Er gibt den 

bayerischen Kommunen eine sehr gute finanzielle Grundlage, um ihren Zukunftsauf-

gaben gerecht zu werden. Nirgends, aber auch nirgends in der Republik geht es den 

Kommunen besser als im Freistaat Bayern. Von daher bitte ich um die Zustimmung zu 

diesem Finanzausgleichsänderungsgesetz für 2018.

(Beifall bei der CSU – Zuruf von der CSU: Prima!)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Nächster Redner ist Herr Kolle-

ge Pohl.

Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrter Herr Staatsminister Söder! Die Weihnachtszeit ist eine besinnliche Zeit, 

und da ist es durchaus gerechtfertigt, eine gewisse Eigenreflexion zu betreiben: Ist 

man Mathematiker, oder ist man Philosoph? Aber ich kann mir Sie, Herr Staatsminis-

ter, beim besten Willen nicht als Diogenes in der Tonne vorstellen.

(Staatsminister Dr. Markus Söder: Da liegen Sie schon, in der Tonne!)

– Da liege ich schon. Dann bleiben Sie aber besser draußen.

(Heiterkeit bei den FREIEN WÄHLERN und Abgeordneten der CSU)

Lieber Herr Staatsminister Söder, für die FREIEN WÄHLER ist Haushaltspolitik weder 

Philosophie noch Mathematik, sondern es geht um die richtige politische Schwer-
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punktsetzung. Die Finanzen bilden den Rahmen dessen, was wir politisch umsetzen 

wollen.

Aber am Anfang einer jeden Haushaltsrede muss, vor allem wenn man sich über gute 

Zahlen freut, eines stehen, und das habe ich bei Ihnen vermisst: der Dank an die 

Steuerzahler, an die Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass wir uns über diese 

Steuereinnahmen freuen können und so viel Gestaltungsspielraum haben, meine 

Damen und Herren. Unternehmer, Arbeitnehmer, alle Menschen in Bayern sind dafür 

verantwortlich, dass wir hier für unsere Bürger, für den Freistaat Bayern handeln kön-

nen und handlungsfähig sind.

Sie haben zu Recht angesprochen, dass die Entwicklung der Verschuldung des Frei-

staats Bayern im Vergleich zu anderen Bundesländern eine Erfolgsgeschichte ist. 

Aber es gibt auch im bayerischen Haushalt einige Punkte, die uns Sorgen machen.

Es ist richtig, dass wir in einer gemeinsamen Kraftanstrengung, dass alle hier im Haus 

vertretenen Fraktionen das Desaster Landesbank bewältigt haben. Der Ehrlichkeit hal-

ber muss man aber schon fragen: Wer hat uns das denn eingebrockt? – Das waren 

Vertreter Ihrer Fraktion.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN – Widerspruch des Abgeordneten Peter Win-

ter (CSU))

Natürlich haben wir auch versteckte Verschuldung, angefangen von der Verkehrsinfra-

struktur bis hin zum Personal. Wenn ich von Ihnen höre, dass seit 2009 über 

4.000 Stellen bei der Polizei neu geschaffen wurden, ist das zwar richtig, im Übrigen 

darf ich aber schon daran erinnern: Wir sind seit 2008 im Bayerischen Landtag und 

haben jedes Jahr mit starker Stimme mehr Personal bei der Polizei gefordert. Es ist 

schön, dass Sie unsere Anregungen aufgegriffen haben. Doch Herr Ministerpräsident 

Stoiber hat die Polizei kaputtgespart, hat Stellen abgebaut, und wir müssen das repa-

rieren,
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(Peter Winter (CSU): So ein Mist!)

was vor gut einem Jahrzehnt falsch gelaufen ist, liebe Kolleginnen und Kollegen.

Richtige Schwerpunktsetzung: Unsere Schwerpunktsetzung strebt an, gleichwertige 

Lebensverhältnisse in ganz Bayern zu schaffen. Auch da hat sich eine Menge getan, 

seit die FREIEN WÄHLER dem Bayerischen Landtag angehören.

(Lachen des Abgeordneten Thomas Kreuzer (CSU))

Als wir hierherkamen, gab es einen von Ihnen installierten Zukunftsrat. Der Zukunftsrat 

hat Metropolenpolitik empfohlen. Es ist schön, gut und richtig, dass wir hierbei eine 

Kehrtwende vollführt haben. Ich erkenne ausdrücklich an, Herr Staatsminister, dass 

Sie mit dem Thema Behördenverlagerungen hierzu beitragen.

Meine Damen und Herren, damit ist es aber natürlich nicht getan. Um gleichwertige 

Lebensverhältnisse in Bayern zu erreichen, brauchen wir eine Stärkung der Kommu-

nen. Vor Ort müssen die Gesetze umgesetzt werden, die hier im Bayerischen Landtag 

oder im Bundestag beschlossen werden. Dafür brauchen die Kommunen in ganz Bay-

ern, nicht nur in den starken Regionen, ausreichende Finanzmittel. Deswegen werden 

wir das, was wir seit 2008 hier im Landtag fordern, weiterhin fordern, nämlich die Ver-

schiebung der Arithmetik des Finanzausgleichs, insbesondere beim allgemeinen Steu-

erverbund. Wir brauchen 15 % des allgemeinen Steuerverbunds für die Kommunen – 

in guten wie in schlechten Zeiten, meine Damen und Herren.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Wir brauchen auch mehr Geld für den kommunalen Straßenbau und den ÖPNV. Des-

wegen müssen wir unseren Anteil, den Kommunalanteil am Kfz-Steuerverbund, deut-

lich erhöhen. Auch hierzu haben wir einen Gesetzentwurf eingebracht.

(Beifall bei Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)
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Herr Staatsminister, Sie haben die Digitalisierung angesprochen. Auch da sind wir in-

zwischen auf dem richtigen Weg. Ich darf aber an Ihren Vorvorgänger erinnern, den 

früheren Staatsminister Erwin Huber, der gesagt hat, Breitband sei keine Staatsaufga-

be. Das war, bevor wir im Landtag waren. Gott sei Dank hat mit unserer starken Stim-

me

(Zurufe von der CSU: Oh!)

inzwischen ein Umdenken stattgefunden. Zwischenzeitlich ist auch bei Ihnen ange-

kommen, dass wir in die Digitalisierung als eine wesentliche Zukunftsaufgabe natürlich 

investieren müssen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Sie haben die Wirtschaft und Robotik angesprochen, ausgerechnet Robotik, Herr 

Staatsminister. Sie haben ja so recht! Aber sagen Sie das doch einmal Ihrer Wirt-

schaftsministerin. Warum haben wir die Firma KUKA nach China verloren? – Das war 

nun wirklich kein Ruhmesblatt bayerischer Wirtschaftsgeschichte.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Meine Damen und Herren, auch der Wohnungsbau ist bei der Schaffung gleichwerti-

ger Lebensverhältnisse ein Thema. Für uns FREIE WÄHLER ist das die größte sozial-

politische Herausforderung der Gegenwart. Warum ist das so? – Weil 50 % der Bay-

ern zur Miete wohnen. Selbstverständlich hat auch der Wohnungsbau Einfluss auf die 

Preise, wenn es um den Erwerb von Wohnraum geht.Das heißt, es trifft im Grunde ge-

nommen alle. Deswegen müssen wir hier einen Schwerpunkt setzen, und auch da 

heißt der Schlüssel Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz Bayern. In 

München haben wir inzwischen 10.000 Euro pro Quadratmeter Gestehungskosten im 

Neubau. 10.000 Euro pro Quadratmeter! In anderen Landesteilen erwerben Sie Eigen-

tum für 2.000 Euro. Natürlich ist der Landkreis Hof nicht mit dem Landkreis München 

zu vergleichen, aber wir müssen diese Schere ein Stück weit schließen. Wir müssen 
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dazu kommen, dass alle Landesteile in Bayern die gleiche Chance bekommen, sich 

zu entwickeln. Das wird ein gewaltiger Mehrwert für Bayern sein.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Was kann man nun tun, liebe Kolleginnen und Kollegen, um das Bauen wieder bezahl-

bar zu machen, um ausreichenden Wohnraum zu schaffen? – Als Allererstes müssen 

wir uns deutlich gegen ein Volksbegehren zur Reduzierung des Flächenverbrauchs 

stellen. Denn das macht das Bauen noch einmal teurer.

Kollege Gehring, der im Augenblick leider nicht da ist, hat mit mir vor Kurzem in Füs-

sen einen Vortrag besucht, der zum Inhalt hatte, wie das Flächenmanagement, das ihr 

hier im Landtag eingebracht habt, funktionieren soll, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Dabei können die Kommunen, die mehr ausweisen, von denjenigen, die weniger aus-

weisen, Flächenzertifikate kaufen. Ich habe gefragt, wie hoch der Ausgleichsbetrag für 

einen Quadratmeter Bauland liegen soll. Und ich bekam zur Antwort: 91 Euro. 91 Euro 

pro Quadratmeter! Und wer bekommt es? – Es sind Gemeinden wie Ottobrunn, die 

nichts mehr ausweisen, weil sie gar keine Flächen mehr haben, während diejenigen, 

die Bedarf an Wachstum in einem strukturschwachen Raum haben, bezahlen müssen. 

Das kann nicht ernst gemeint sein.

Nun zu einem nächsten wesentlichen und wichtigen Punkt, bei dem Sie im Bund ge-

fordert sind. Sie haben in den letzten Jahren durch Gesetze, die Energieeinsparver-

ordnung und anderes das Bauen teuer gemacht. Sie haben es versäumt, steuerliche 

Anreize zum Beispiel bei der Abschreibung zu setzen, und Sie haben Förderprogram-

me, die wir beantragt haben, abgelehnt. Das kann doch nicht richtig sein. Wenn wir 

jetzt sagen, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum, dann müssen wir doch alle zusam-

menstehen und die Kräfte bündeln, um dahin zu kommen, den ständigen Zuzug, den 

wir in Bayern haben, zu bewältigen. Vor zehn Jahren hatten wir 12 Millionen Einwoh-

ner, jetzt sind es 13 Millionen. Natürlich brauchen diese Zuzügler Wohnraum. Wir müs-

sen entsprechend politisch reagieren.
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Auch die Krankenhausfinanzierung wurde angesprochen; auch das ist ein wesentli-

cher Baustein für gleichwertige Lebensverhältnisse. Wir brauchen flächendeckend gut 

ausgestattete und gut funktionierende Krankenhäuser. Wir fordern seit Jahren die Gel-

der dafür ein. Jahrelang wurden unsere Anträge abgelehnt. Jetzt endlich kommen 

140 Millionen Euro. Wir brauchen in Wirklichkeit mehr als diese 140 Millionen. Aber es 

ist immerhin ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Schön, dass Sie auch diese 

Anregung der FREIEN WÄHLER aufgreifen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Ich komme zu einem weiteren Thema, das gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz 

Bayern betrifft. Ich meine die Verkehrsinfrastruktur. Dazu habe ich leider nur wenig ge-

hört. Wir haben einen neuen Bundesverkehrswegeplan. Darin sind auch einige wenige 

wichtige Projekte für Bayern enthalten. Die müssen aber nun abgearbeitet werden; 

denn das macht sich nicht von allein. Deshalb haben wir im vergangenen Jahr 140 

neue Stellen für die Autobahndirektionen und die Staatlichen Bauämter gefordert. 107 

sind bewilligt worden; vielen Dank. Auch da haben Sie unsere Anregung weitestge-

hend aufgegriffen. Aber wir müssen diese Stellen schnell besetzen. Noch sind sie 

nicht besetzt. Es ist das Ärgerlichste überhaupt, wenn wir hier im Hohen Haus etwas 

beschließen und die Exekutive es nicht umsetzt.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Wir müssen auch bei der Schiene etwas tun, auch wenn es nicht in unseren Zustän-

digkeitsbereich fällt. Ihr Verkehrsminister Dobrindt hat leider am Kabinettstisch in Ber-

lin nicht die nötige Power gehabt, um ausreichend Geld für Straße und Schiene he-

rauszuholen. Deswegen gibt es in Bayern immer noch weite Landesteile, wo die 

Schiene nicht elektrifiziert ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was schimpfen wir ei-

gentlich über Dieselfahrzeuge, wenn unsere Züge noch mit Dieselantrieb fahren. Das 

ist nicht glaubwürdig.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, da müssen wir anders agieren; da müssen wir um-

steuern. Es kann nicht sein, dass wir der Wirtschaft Vorschriften machen und selber 

bei diesem Thema hinterherhinken.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt noch einen anderen Punkt neben der Schaf-

fung gleichwertiger Lebensverhältnisse, dem dieser Haushalt gerecht werden muss. 

Unsere Rekordsteuereinnahmen basieren auch darauf, dass faktisch jedes Jahr die 

Steuern erhöht werden. Ich meine nicht uns in Bayern, sondern Berlin. Die kalte Pro-

gression ist Jahr für Jahr eine schleichende Steuererhöhung. Die Ankündigung, die 

kalte Progression zu stoppen, hören wir hier mantraartig in regelmäßigem Turnus. 

Aber Sie tun es nicht, obwohl Sie in Berlin nun seit 2005 mitregieren und es wohl auch 

zukünftig tun werden.

Stoppen Sie endlich auf Bundesebene die kalte Progression, und lösen Sie Ihr Wahl-

versprechen ein, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen! Auch bei der Erbschaftsteuer 

sind wir doch gar nicht so weit auseinander. Setzen Sie das alles um, und kündigen 

Sie es nicht nur an! Die Bürgerinnen und Bürger haben es verdient.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Wir tun das unsere, um die Menschen finanziell zu entlasten. Wir haben vor wenigen 

Wochen einen Gesetzentwurf eingebracht. Im September haben wir angekündigt, die 

Straßenausbaubeiträge abschaffen zu wollen. Wir haben innerhalb von wenigen Wo-

chen einen Gesetzentwurf erarbeitet und ihn hier im Hohen Hause eingebracht. Wir 

reden nicht nur, nein, wir handeln. Jetzt liegt der Gesetzentwurf hier auf dem Tisch, 

und Sie haben die Wahl, dem Gesetzentwurf zuzustimmen oder aber auch nicht. 

Wenn Sie es nicht tun, werden wir die Frage dem Volk vorlegen; wir werden ein Volks-

begehren beantragen. Es kann nicht sein, dass in Zeiten sprudelnder Steuereinnah-

men der Bürger nicht entlastet wird, schon gar nicht von den ungerechten Straßenaus-

baubeiträgen, die einen Teil unserer Bürger unverhältnismäßig hart treffen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)
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Wir haben in der Vergangenheit auch dafür gesorgt, dass die Studiengebühren fallen, 

und wir machen nachhaltig Druck, dass auch die Eltern von Kindergarten- oder Kin-

dertagesstättengebühren entlastet werden. Hier müssen wir etwas für unsere Familien 

tun. Wir reden nicht nur; wir handeln! Sie werden es bei den Änderungsvorschlägen 

zum Nachtragshaushaltsgesetz sehen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Meine Damen und Herren, kommen wir ganz zum Schluss zu einem Punkt, den Sie, 

Herr Finanzminister, an den Anfang gestellt haben, nämlich die innere Sicherheit. Ich 

stimme mit Ihnen ausdrücklich überein, dass die innere Sicherheit ein ganz wesentli-

cher Anker unserer gesellschaftlichen Stabilität ist. Im Grunde genommen ist Sicher-

heit das Fundament zur freien Entfaltung der Persönlichkeit, zur Wahrnehmung der 

Grundrechte. Weil das so wichtig ist, sagen wir zunächst einmal einen ganz herzlichen 

Dank an all diejenigen, die unsere Sicherheit garantieren. Sie leisten einen tollen Job, 

aber sie brauchen auch unsere Unterstützung. Ich meine damit die Polizei, ich meine 

damit aber auch die Sicherheitsbehörden in den Landratsämtern, in den kreisfreien 

Städten und anderswo. An der einen oder anderen Stelle gibt es hier noch kräftigen 

Nachholbedarf.

Momentan läuft der Untersuchungsausschuss Bayern-Ei. In diesem Untersuchungs-

ausschuss haben wir von Landräten der CSU und der SPD gehört, dass im Bereich 

der Gesundheit eklatante personelle Defizite bestehen. Hier werden Überlastungsan-

zeigen geschrieben; das ist eine Mangelverwaltung. Das kann eigentlich für eine 

Staatsregierung und eine Mehrheitsfraktion nicht richtig sein, die sich die innere Si-

cherheit als Markenkern auf ihr Panier geschrieben haben. Wir müssen gemeinsam 

dafür sorgen, dass diese Defizite ausgeglichen werden und dass auch diese Verwal-

tungseinheiten wieder so arbeiten können, wie es ihrem Auftrag entspricht.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, vieles ist gut im Freistaat. Wir stehen im Vergleich zu 

anderen Ländern hervorragend da. Das ist aber nicht in allen Punkten der Fall. Herr 

Kollege Güller hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass manches etwas schöner 

gemalt wird, als es tatsächlich ist. Geschenkt. Wir stehen gut da. Aber das ist nicht 

gottgegeben. Wir müssen täglich, monatlich und jährlich, wir müssen dauerhaft darauf 

achten, dass wir unsere Spitzenstellung halten und ausbauen. Wir müssen verantwor-

tungsbewusst mit unseren Haushaltsmitteln umgehen. Und, ich sagte es zu Beginn, 

wir müssen die richtigen Schwerpunkte setzen.

Wir FREIEN WÄHLER setzen den klaren Schwerpunkt bei der Schaffung gleichwerti-

ger Lebensverhältnisse in ganz Bayern. Das sichert uns auf Jahrzehnte hinaus Stabili-

tät, Wohlstand und gesellschaftlichen Frieden. Dem sind wir verpflichtet.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Der nächste Redner ist Herr 

Kollege Hartmann.

Ludwig Hartmann (GRÜNE): (Vom Redner nicht autorisiert) Sehr geehrtes Präsidi-

um, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei diesen ganzen Intrigen und Schmutzeleien, 

die in der letzten Woche bei der CSU stattgefunden haben, man könnte sie auch als 

"House of Cards" für Arme bezeichnen, habe ich mich gefragt, was das eigentlich mit 

der Realität zu tun hat. Mir ist dann gleich ein anderer Film eingefallen, nämlich "Good 

Bye, Lenin!". In diesem Film fällt eine überzeugte Sozialistin kurz vor dem Mauerfall 

ins Koma, und als sie ein paar Monate später wieder aufwacht, leiten ihre Kinder alles 

in die Wege, um sie in dem Glauben zu lassen, sie lebe noch in der DDR. Das führt zu 

bizarren Inszenierungen und zu einem tragischen Ende. Realitätsverlust und Inszenie-

rung, das haben Sie in den vergangenen Wochen gewaltig geliefert, und heute auch 

wieder.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Bei Ihnen heißt der Film "Good Bye, Horst!". Eine neue Person an der Spitze, und 

alles wird besser. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen der CSU, so einfach 

funktioniert das nicht.

(Peter Winter (CSU): Thema!)

– Ich bin beim Thema. – So einfach funktioniert das nicht. Der Grund dafür, dass Sie 

drei Wahlen in Folge krachend verloren haben, ist Ihre Politik. Der Grund liegt in dem, 

was Sie machen, und nicht darin, wer es macht.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Und damit kommen wir beim Haushalt an. Immer mehr Menschen in Bayern merken, 

dass es so nicht weitergehen kann. Sie wissen, dass wir etwas verändern müssen. 

Aber Sie gaukeln ihnen vor, dass wir nichts tun müssten. Muten wir den Menschen 

doch endlich ehrliche Antworten zu, statt scheinheilige Inszenierungen zu präsentie-

ren, wie Sie das tun.

Besonders auffällig ist, wie die CSU mit dem Thema Heimat umgeht. Wir haben das 

heute wieder vom Herrn Staatsminister gehört. In Ihren Hochglanzbroschüren und bei 

Ihren Fototerminen singen Sie das Hohelied auf die schöne bayerische Heimat, unse-

re Kultur, unsere gelebte Kulturlandschaft, auf in Jahrhunderten gewachsene Orts- 

und Dorfstrukturen und unsere lebendige Kultur. Aber die Wirklichkeit sieht doch ganz 

anders aus: Ein Logistikzentrum nach dem nächsten wird in die Landschaft gerammt. 

Auf immer mehr Flächen wachsen Straßen und Discounter statt Bäume und Getreide. 

Die Ortskerne in Bayern veröden und bluten aus. Das ist Fakt im Jahre 2017.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Einzigartige Kulturen und Landschaften wie am Riedberger Horn werden für den kurz-

fristigen Profit von dieser Staatsregierung geopfert. So viel zum Thema Naturschutz in 

Bayern. Auch der Großraum München leidet gewaltig unter den negativen Folgen des 
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Wachstums und des gewaltigen Booms. Was wollen Sie tun? – Sie wollen eine dritte 

Startbahn bauen, um den Boom noch weiter anzuheizen.

(Peter Winter (CSU): Wollen Sie die Bayern ausweisen?)

Ihre Politik des Schneller, Höher und Weiter löst im Ballungsraum München kein einzi-

ges Problem. Sie schaffen vielmehr neue Probleme.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sie pflügen im wahrsten Sinne des Wortes mit einer Planierraupe durch Bayern.

(Peter Winter (CSU): So ein Schmarrn!)

Sie machen die Heimat kaputt. Auf dem Führerstand sitzt Markus Söder. Sie haben es 

bereits angesprochen, wir GRÜNEN haben uns mit einer Reihe von starken Partnern 

auf den Weg gemacht, dieser Heimatzerstörung endlich Einhalt zu gebieten. Einer 

Sache können Sie sicher sein: Wir werden das schaffen, mit Ihnen oder gegen Sie.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir werden das deshalb schaffen, weil die Mehrheit der Menschen in Bayern nicht 

noch mehr Beton und Asphalt in der Landschaft will. Wir wollen, dass Bayern sein Ge-

sicht behält. Dafür brauchen wir eine Politik, die denkt, bevor der Bagger kommt.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sehr geehrter Herr Staatsminister Söder, so euphorisch, wie Sie mit dem Bagger 

durch die Landschaft pflügen, so zurückhaltend sind Sie beim Ausbau des schnellen 

Internets. Kaum jemand surft so langsam wie wir, und kaum jemand gibt dafür so viel 

Geld aus. Die Telekom verkauft euch ihre alten Kupferleitungen als heiße neue Tech-

nik, und Sie fallen auch noch darauf rein.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Wir wollen das Vectoring in Bayern beenden und dafür in die Glasfaser investieren; 

denn der Glasfaser gehört die Zukunft. Das wäre eine Investition in die Zukunft, die 

mit dem großen Staatshaushalt durchaus machbar wäre. Das Söder-Tempolimit im 

bayerischen Datennetz muss weg.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Denken Sie doch einmal groß! Das hat die CSU vor zehn oder fünfzehn Jahren einmal 

getan. Sie hat groß gedacht und auch einmal eine Vision gehabt. Finden Sie endlich 

den Ausweg aus Ihrem Wählscheibentelefon-Irrgarten bei diesem Thema! Denken Sie 

über die Digitalisierung nach, wie man über sie nachdenken muss! Natürlich geht es 

hier nicht nur um Technik. Hier geht es vielmehr um Gerechtigkeit. Hier geht es um 

Gerechtigkeit all denjenigen gegenüber, die nicht in den Ballungsräumen leben. Verle-

gen Sie Glasfaserleitungen, statt Behörden zu verlagern! Dadurch würde der ländliche 

Raum in Bayern gestärkt.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das Internet ist das Tor zur Welt. Das wurde häufig gesagt und ist vollkommen richtig. 

In Bayern ist das Internet jedoch in vielen Regionen nur einen Türspalt breit offen. 

Warum sollen denn die Menschen in den ländlichen Regionen nicht die Chance 

haben, online Filme anzuschauen, an Onlinekonferenzen teilzunehmen oder, ein ganz 

wichtiger Punkt, die Chancen der Telemedizin endlich zu nutzen? – Das ist vor allem 

in den Regionen wichtig, in denen der Facharzt 30 km weit entfernt ist.

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, wir haben noch verdammt viel zu tun, 

damit die Menschen im ländlichen Raum gut und gerne leben. Das Ziel der GRÜNEN 

lautet: gleiche Chancen, egal, wo du in Bayern lebst.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Da steht für uns GRÜNE der Ausbau von Bus und Bahn, das ÖPNV-Angebot im länd-

lichen Raum ganz vorne. Wir GRÜNE haben dazu einen ganz klaren Vorschlag auf 
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den Tisch gelegt: eine Mobilitätsgarantie. Jede Stunde ein Bus- und Bahnangebot in 

jedem Ort in Bayern von 5.00 Uhr morgens bis Mitternacht von Montag bis Samstag – 

das wäre ein verlässliches Angebot, das gerade auch für Menschen ohne Auto attrak-

tiv ist. Das sind junge und auch ältere Menschen, die vielleicht nicht mehr Auto fahren 

können oder nicht mehr wollen. Ihnen soll ein Angebot gemacht werden. Der Unter-

schied zwischen Ihnen und uns ist: Wir denken Mobilität vom Menschen her und nicht 

vom Auto.

Was ist eigentlich Ihre Idee beim Thema Mobilität für den ländlichen Raum? – Dazu 

habe ich von Ihnen gar nichts gehört. Sie haben überhaupt keine Ideen. Sie lassen 

das einfach so vor sich hinlaufen und sorgen nicht dafür, dass es ein Mobilitätsange-

bot im ländlichen Raum gibt.

Ich komme zur Kinderbetreuung. Wenn beide Eltern arbeiten, bringt eine Kita wenig, 

die um 14.00 Uhr zusperrt. Glauben Sie ernsthaft, dass Sie mit dem Betreuungsgeld 

junge Familien aufs Land locken können? – Das glauben Sie doch selber nicht! Wir 

brauchen ein Angebot mit guter Qualität und Flexibilität, und das natürlich auch in den 

Städten.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Glauben Sie mir als dem Vater eines jetzt zweijährigen Sohnes: Keiner bringt sein 

Kind gerne bis abends in die Krippe. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Manchmal 

kommen aber Berufstermine dazwischen; manchmal gibt es einen Arzttermin; manch-

mal kommen viele Dinge zusammen, ein Schulfest oder was auch sonst immer, und 

dann geht es nicht anders. Die Eltern bzw. Großeltern leben vielleicht 300 km weit ent-

fernt. Für diese Menschen brauchen wir ein Angebot. Was machen denn Eltern oder 

gar Alleinerziehende dann? – Wir schlagen vor, die Öffnungszeiten für Kitas bis 

20.00 Uhr auszuweiten. Wir wollen nicht nur längere Öffnungszeiten, sondern auch 

mehr und bessere Qualität. Dazu brauchen wir mehr Personal. Da gilt die Reihenfolge 
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– auch an die SPD gerichtet –: erst die Qualität, dann die Beitragsfreiheit. Das ist 

unser grüner Weg.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Kommen wir zum Bildungsbereich. Jüngste Studien zeigen uns, dass die Leseleistung 

der Viertklässler im Durchschnitt stabil ist. Das Problem ist aber der Unterschied zwi-

schen den Leistungsstarken und den Leistungsschwächeren. Die Klassen werden 

immer uneinheitlicher, und die unterschiedlichen Voraussetzungen, die aus den Fami-

lien mitgebracht werden, schlagen in den Klassen voll durch. Da müssen wir gegen-

steuern. Machen wir uns doch nichts vor: Mit ein paar Unterstützungsmaßnahmen ist 

das nicht in den Griff zu bekommen. Deshalb schlagen wir GRÜNEN vor – das ist 

auch eine ganz konkrete Möglichkeit, um es besser zu machen –, eine zweite pädago-

gische Fachkraft in die Klassen hineinzunehmen, damit gezielt an den Schwächen ge-

arbeitet werden kann. Ja, das kostet Geld und wird teuer. Aber wie teuer wird es denn, 

wenn wir die Kinder erst in der Grundschule verlieren und sie dann schlechte Chancen 

auf dem Arbeitsmarkt haben? – Wir GRÜNEN stehen dafür, dass jedes Kind in Bayern 

die gleichen Chancen hat, egal ob der Papa Zahnarzt oder Flüchtling ist. Da müssen 

wir liefern.

(Beifall bei den GRÜNEN – Zuruf des Abgeordneten Prof. Dr. Gerhard Waschler 

(CSU))

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, nicht nur die Schwächeren, auch die 

Stärkeren bereiten wir beim Thema Digitalisierung nicht gut genug auf das Leben vor. 

Viel zu oft lassen wir die Möglichkeiten der Digitalisierung links liegen. Wir müssen na-

türlich zunächst einmal die Schulen digital ertüchtigen. Schnelle Datenleitungen und 

zeitgemäße Hardware wären ein erster Anfang. Lassen Sie uns doch endlich das un-

sinnige Handy-Verbot an den bayerischen Schulen abschaffen. Wir machen uns doch 

langsam lächerlich.
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(Beifall bei den GRÜNEN – Zuruf des Abgeordneten Prof. Dr. Gerhard Waschler 

(CSU))

Das reicht aber natürlich nicht. Die digitale Gesellschaft muss ganz oben auf die Lehr-

pläne. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Wie unterscheide ich Fakten von Fake 

News? Wie entscheidet ein Algorithmus? Warum ist er nie objektiv? Wie wehre ich 

mich gegen Cyber-Mobbing? Wie organisiere ich mein eigenes digitales Ich? Wie 

gehe ich verantwortungsbewusst mit Daten um, mit den eigenen und mit anderen? – 

Diese Aufgaben müssen auf die Lehrpläne. Diese Kompetenz müssen wir den jungen 

Menschen mitgeben, um sie gut auf das Leben vorzubereiten.

Individuelles Lernen und Stärkung der Persönlichkeit – ich glaube, darüber sind wir 

uns hier im Hohen Haus alle einig – sind das Ziel in der Bildungspolitik. Leider lassen 

wir die Möglichkeiten, die uns die digitale Welt bietet, ungenutzt liegen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Fakten sind heute immer und überall verfüg-

bar. Warum verzichten wir eigentlich nicht endlich darauf, den Unterricht und die Hirne 

unserer Schülerinnen und Schüler damit vollzustopfen? – Digitale Plattformen, Apps 

und Lern-Apps bieten die Möglichkeit, gezielt an den Schwächen der Schüler zu arbei-

ten und sie zu unterstützen. Man muss sich auch wirklich die Frage stellen: Warum ar-

beiten wir heute immer noch mit Schulbüchern, die für alle gleich sind? – Das zu ver-

ändern, bedeutet einen Kulturbruch; das ist uns klar. Dieser Kulturbruch – wir 

GRÜNEN sind deutlich weiter als Sie – findet in der Gesellschaft aber doch längst 

schon statt. Wir können die Schulen doch nicht davor verschließen. Wir brauchen na-

türlich – das ist eine schwierige und eine große Herausforderung – viele motivierte 

Lehrerinnen und Lehrer, die den Kindern den souveränen Umgang mit den neuen 

Techniken zeigen können und die sich dabei auch sicher fühlen. Einige von uns hier 

herinnen fühlen sich auf diesem Gebiet bestimmt auch noch nicht richtig sicher. Das 

heißt, wir müssen die Weiter- und Fortbildung der Lehrkräfte endlich anpacken. Es 

wird doch nichts besser, wenn wir es auf die lange Bank schieben, meine sehr geehr-

ten Damen und Herren.
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(Beifall bei den GRÜNEN)

Jeder Weg fängt bekanntlich mit dem ersten Schritt an. Sicher wird es den einen oder 

anderen Fehler geben – das sage ich ganz offen. Den digitalen Wandel in den Schu-

len voranzubringen, ist eine Mammutaufgabe. Einen größeren Fehler, als jetzt nicht 

damit anzufangen, können wir aber gar nicht machen. Lasst uns deshalb in diesem 

Bereich deutlich mehr Geld in die Hand nehmen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Digitalisierung gehört aber nicht nur in die Schulen; sie gehört auch auf die Felder, 

in die Landwirtschaft; denn eines unserer größten Umweltprobleme ist das Artenster-

ben. Die Insekten sind zu 80 % zurückgegangen, sagt uns die Wissenschaft, weil viel 

zu viel Gift auf die Äcker gespritzt wird. Damit verschwinden die Insekten und die 

Vögel. Die Böden und das Wasser leiden ebenfalls darunter. Leider leugnen oder ver-

harmlosen Sie das Problem immer noch, wie etwa Ihr Mister Glyphosat, Christian 

Schmidt.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir GRÜNEN haben auch hierzu ein ganz konkretes Konzept auf den Tisch gelegt, 

wie es gehen kann, innerhalb der nächsten zehn Jahre den Gifteinsatz um die Hälfte 

zurückzufahren. Besonders gefährliche Stoffe wie Glyphosat müssen sofort vom 

Markt.

Jetzt werden Sie sich fragen: Was hat das mit Digitalisierung zu tun?

(Peter Winter (CSU): Oder mit dem Nachtragshaushalt!)

Ich stelle dazu eine Gegenfrage: Warum setzen wir nicht endlich einmal autonom ar-

beitende Roboter ein, die Unkraut mechanisch entfernen, statt tonnenweise Ackergifte 

auf die Felder zu spritzen? – Da gibt es Möglichkeiten. Warum fördern Sie – und damit 

sind wir beim Haushalt – solche Programme nicht, damit die Landwirtschaft hier inves-
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tiert und wir auf die Gifte verzichten können? – Dazu sehe ich in Ihrem Haushalt gar 

nichts.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich möchte noch zum Thema Wohnen in Bayern kommen, das von den beiden Kolle-

gen bereits angesprochen wurde. In den Städten Bayerns herrscht eine Wohnungsnot 

– das ist unstrittig. Dies geht so weit, dass Menschen mit Durchschnittseinkommen auf 

einen Teil ihres Lebensstils verzichten und sich einschränken müssen, weil die Mieten 

so hoch sind. Die CSU-Regierung trägt für die Entwicklung in den vergangenen Jah-

ren eine gewaltige Mitverantwortung.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sie haben sich aus dem sozialen Wohnungsbau – und da sind wir wieder beim Haus-

halt – verabschiedet. Beim Haushalt geht es doch darum, was wir in Bayern machen 

wollen. Sie haben sich aus dem sozialen Wohnungsbau verabschiedet.

(Beifall bei den GRÜNEN – Peter Winter (CSU): Dafür brauchen wir Flächen, nur 

nebenbei bemerkt!)

Ihr Finanzminister hat sich doch in den letzten Jahren beim Thema Wohnungsbau 

zum Chef-Privatisierer gemacht, dem die Nöte der ärmeren Menschen in diesem Land 

schlicht egal sind. Angesichts der Wohnungsnot in den Städten hätte ich mir ein Feu-

erwerk der Ideen erhofft, insbesondere dann, wenn die Haushaltskasse so gut gefüllt 

ist wie noch nie – da sind wir wieder beim Haushalt. Wir haben in Bayern so viel Geld 

wie noch nie. Sie haben aber keine kreativen Ideen, um auf dem Wohnungsmarkt end-

lich Abhilfe zu schaffen. Sie könnten zum Beispiel auslaufende Sozialbindungen ver-

längern – Hessen geht diesen Weg. Sie könnten im Landeshaushalt den sozialen 

Wohnungsbau mit einer Summe fördern, die wirklich etwas zum Guten verändert. Sie 

könnten die Genossenschaften besser unterstützen, die für die Schaffung günstigen 

Wohnraums unstrittig ein ganz entscheidender Partner sind.
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(Beifall bei den GRÜNEN)

Sie könnten endlich einmal gegen Bodenspekulationen vorgehen. Ich kenne viele 

CSU-Bürgermeister, die von ihren Probleme berichten: Auf erschlossenen Baugrund-

stücken im Innenbereich wird nicht gebaut. Das ist ein Problem, meine sehr geehrten 

Damen und Herren. Da müssen wir ran.

(Beifall bei den GRÜNEN – Peter Winter (CSU): Was schlagen Sie vor? Enteig-

nung?)

Warum sind Sie nicht so mutig, die Grundsteuer so zu ändern, dass Spekulationen be-

steuert und nicht noch belohnt werden? – Das könnten wir machen. Um das anzuge-

hen, fehlt Ihnen aber der Mut.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte am Schluss noch einen Punkt 

zum Thema Integration ansprechen, ein wirklich leidiges Kapitel: die Arbeitserlaubnis-

se. Auf der einen Seite wollen Geflüchtete arbeiten und sich eine eigene Existenz auf-

bauen. Auf der anderen Seite suchen die Betriebe händeringend nach Nachwuchs 

und finden keine Auszubildenden. Liegt es da nicht nahe, die Interessen beider Sei-

ten, sowohl die der Wirtschaft als auch die der Geflüchteten, zusammenzubringen?

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dem steht aber leider die ideologische Politik der CSU im Weg. Räumen Sie endlich 

Ihre ideologische Blockade aus dem Weg. Schreiben Sie an die Ausländerbehörden, 

dass künftig die Arbeitsaufnahme durch Flüchtlinge zu fördern und nicht zu behindern 

ist. Das kostet nur das Briefporto, aber der Gewinn wäre sowohl für die Flüchtlinge als 

auch für die Betriebe und für das gesamte Land enorm.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Mein sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, egal, ob wir uns Ihren Umgang mit un-

serer Heimat, die Förderung des ländlichen Raums, die Bildungspolitik, den Umwelt-

schutz, den Wohnungsbau oder die Integration Geflüchteter ansehen, wir stellen fest: 

Sie sind so mit sich selbst beschäftigt, dass diese Maßnahmen nur noch eine Neben-

rolle spielen. Sie sind nur noch auf Machterhalt fixiert und nicht auf die Inhalte, die wir 

bewältigen müssen. Das ist verantwortungslos, meine sehr geehrten Kolleginnen und 

Kollegen der CSU-Fraktion.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Auf Ideen brauchen wir bei dieser CSU-Regierung wirklich nicht zu warten. Leider 

kann man nur auf den nächsten Film warten, der im nächsten Herbst in die Kinos 

kommt. Und der heißt: Goodbye, absolute Mehrheit! Das ist gut für die Natur und die 

Menschen in unserem Land.

(Beifall bei den GRÜNEN – Hans Herold (CSU): Abwarten!)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Bevor ich den Kollegen Winter 

zum Rednerpult bitte, gestatten Sie bitte, dass ich einen lieben Gast auf unserer Besu-

chertribüne herzlich willkommen heiße. Zu ihrem Antrittsbesuch ist heute die Botschaf-

terin der Republik Lettland zu uns gekommen. Ich darf ganz herzlich Ihre Exzellenz, 

Inga Skujina, begrüßen. Herzlich willkommen bei uns im Bayerischen Landtag.

(Allgemeiner Beifall)

Herr Peter Winter, Sie sind jetzt dran.

Peter Winter (CSU): Liebe Frau Präsidentin, Exzellenz, meine sehr verehrten Damen 

und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Ludwig Hartmann, das war eine 

tolle Rede für einen Parteitag der GRÜNEN, bei dem du dich als Vorsitzender be-

wirbst. Mit dem Nachtragshaushalt hatte sie wenig zu tun. Auch hast du nur wenige 

Ideen eingebracht.
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(Beifall bei der CSU – Widerspruch bei den GRÜNEN)

Es nur beim Nachtragshaushalt zu belassen und dabei die Leistungen unserer Schu-

len, unserer Kindergärten und unserer Landwirte schlechtzureden, ist kein Beitrag zur 

Weiterentwicklung von Bayern.

(Beifall bei der CSU – Ludwig Hartmann (GRÜNE): Ich wollte nichts schlechtre-

den, sondern nur Vorschläge machen!)

Lieber Kollege Pohl – – Schade, er ist gar nicht da. Ihm würde ich empfehlen, einmal 

aus der Tonne rauszukrabbeln, in der er unseren Finanzminister gern drin sehen 

würde; denn dann würde er sehen, wie es in Bayern aussieht. Liebe FREIE WÄHLER, 

eigentlich ist es schade, dass Sie die Einigung, die wir über alle Fraktionsgrenzen hin-

weg getroffen haben, uns über die Straßenausbaubeiträge vernünftig zu unterhalten, 

verlassen haben, um jetzt wieder populistisch in die Debatte einzusteigen. Was sagen 

Sie meinen Unterfranken, die zu 98 % ihre Beiträge bezahlt haben? Erstatten Sie 

denen die Beiträge zurück, und mit welchem Geld? – Freibier für alle, das ist euer 

Thema!

(Beifall bei der CSU – Hans Herold (CSU): Populismus pur!)

Lieber Harald Güller, in Zeiten wie diesen ist es wirklich schön, Finanzminister zu sein. 

Deshalb kann Markus Söder so einen tollen und perfekten Nachtragshaushalt vorle-

gen. Gut, dass ihr nicht dran seid; denn dann könnten wir keine Rücklagen plündern, 

weil es gar keine gäbe.

(Beifall bei der CSU)

Wir könnten jetzt über viele Punkte reden. Das Geld für die Ganztagsbetreuung in 

Bayern wird gar nicht abgerufen, weil wir so viel Geld zur Verfügung haben. Schaut 

einmal in den Haushalt und macht euch schlau.
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Wir haben in Bayern den höchsten Personalstand bei der Polizei, den wir je hatten. 

Lieber Harald Güller, wie schlecht muss es um die SPD stehen, wenn man auf die Be-

griffe wie "Westentaschenformat" zurückgreifen muss? – Ich trage eine Weste, und in 

einer Westentasche kann eine wunderbare goldene Taschenuhr sein. Unser Goldstück 

ist der Markus Söder, nur damit ihr Bescheid wisst.

(Beifall bei der CSU)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die bayerische Finanzpolitik steht seit jeher für Solidi-

tät und Generationengerechtigkeit. Wir machen keine neuen Schulden und bauen seit 

2012 sogar in großem Umfang alte Schulden ab. Gleichzeitig nutzen wir die finanziel-

len Spielräume für die notwendigen Investitionen in die Zukunftsfähigkeit Bayerns. 

Deshalb danke ich in erster Linie den tüchtigen Bürgerinnen und Bürgern Bayerns, 

den alteingesessenen und denen, die neu zu uns gekommen sind, die dies mit ihrer 

Hände Arbeit möglich machen. Herzlichen Dank an die Bürgerinnen und Bürger Bay-

erns.

(Beifall bei der CSU)

Diesem Anspruch wird unser Nachtragshaushalt 2018 gerecht. Die Pro-Kopf-Verschul-

dung im Freistaat Bayern ist im bundesweiten Vergleich mit 2.249 Euro die niedrigste. 

Mit der Erhöhung der Schuldentilgung im Jahr 2018 auf 1,5 Milliarden Euro werden wir 

unseren Gestaltungsvorsprung weiter ausbauen. Der Anteil der Zinsausgaben sinkt 

auf 1,1 %. Weniger Schuldzinsen bedeuten mehr Gestaltungsmöglichkeiten für die Zu-

kunft. Unser Regierungsentwurf sieht für 2018 vor, dass die finanzpolitischen Leitlinien 

eingehalten werden, auf die sich die Bayerische Staatsregierung und die CSU-Land-

tagsfraktion für den Doppelhaushalt 2017/2018 verständigt haben.

Zum Haushalt ohne neue Schulden: Der Schuldenabbau wird fortgesetzt. Der Ausga-

benanstieg für 2018 ohne die hohen Mehrausgaben in Höhe von 6,3 Milliarden für den 

Länderfinanzausgleich wird auf 3 % begrenzt. Die Bürgerinnen und Bürger Bayerns fi-

nanzieren mit den Steuern, die sie bezahlen, viele schöne Maßnahmen in anderen 
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Bundesländern. Wir wüssten auch, wie wir die 6,3 Milliarden in unser Bayernland in-

vestieren. Aber wir sind in dieser Republik solidarisch, auch wenn es wehtut.

(Beifall bei der CSU)

Die Investitionsausgaben steigen um fast 400 Millionen Euro auf fast 7,2 Milliarden. 

Die Investitionsquote für 2018 erhöht sich von 11,8 % auf 12,1 %. Die Personalausga-

benquote bleibt im Jahr 2018 mit 38,4 % mehr als stabil.

Die Ausgabenschwerpunkte des Nachtragshaushalts 2018 sind insbesondere die Digi-

talisierung, die Bildung, innere Sicherheit, Luftreinhaltung in Städten, Wohnraumförde-

rung und der kommunale Finanzausgleich 2018. Darüber werden wir bei den Nach-

tragshaushaltsverhandlungen noch intensiver diskutieren. Alle Mehrausgaben im 

Nachtragshaushalt 2018 werden vollständig durch Mehreinnahmen gedeckt. Deshalb 

erfolgt keine Finanzierung aus der Rücklage.Auch die im Stammhaushalt vorgesehe-

ne Rücklagenentnahme für den allgemeinen Haushalt entfällt. Das ist ein Zeichen soli-

der Haushaltsführung: keine Finanzierung dauerhafter Ausgaben aus der Rücklage. 

Warum die GRÜNEN von einem zukunftsblinden Nachtragshaushalt sprechen, bleibt 

wie immer ihr Geheimnis. Derselben Meinung ist offenbar auch Henry Stern in seinem 

Kommentar in der "Augsburger Allgemeinen". Aus seiner Sicht klingt es ein wenig 

kleingeistig, wenn SPD und GRÜNE den aktuellen Nachtragshaushalt 2018 als Wahl-

kampfhaushalt brandmarken oder von finanzpolitischer Zukunftsblindheit sprechen. 

Den FREIEN WÄHLERN hingegen ist zum Regierungsentwurf des Nachtragshaus-

halts 2018 wie jedes Jahr nichts anderes eingefallen, als eine Erhöhung des Kommu-

nalanteils am allgemeinen Steuerverbund auf 15 % zu fordern.

(Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Wir fallen halt nicht jeden Monat um!)

Dabei erwähnen Sie natürlich nicht, wie Sie diese Mehrausgaben in Höhe von aktuell 

rund 800 Millionen Euro finanzieren würden. Herr Pohl sollte die von ihm erhobenen 

Forderungen vielleicht in ein Milliarden-Mäntelchen kleiden, damit wir wissen, über 

was wir eigentlich reden. Aber das bleibt sein Geheimnis. Liest man die Pressemittei-
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lung der FREIEN WÄHLER, könnte man den Eindruck bekommen, dass es den baye-

rischen Kommunen gerade besonders schlecht geht und wir in Bayern aktuell einen 

Bildungsnotstand haben. Das Gegenteil ist der Fall. Die Wahrheit sieht anders aus.

(Beifall bei der CSU)

Wir werden nächstes Jahr rund 9,51 Milliarden Euro und damit fast 600 Millionen Euro 

mehr für die bayerischen Kommunen ausgeben. Das wurde übereinstimmend verhan-

delt. Kein FREIER WÄHLER war daran beteiligt.

(Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Eben deswegen!)

Das geschieht alleine über den kommunalen Finanzausgleich. Im langjährigen Finanz-

vergleich schneiden die bayerischen Kommunen besser ab als der Freistaat. Kollege 

Bachhuber hat die Zahlen dazu bereits im Einzelnen dargestellt. Lieber Herr Kollege 

Güller, dass man das so und so rechnen kann, weiß ich auch. Dennoch ist die Realität 

eine andere, als sie beschrieben wird.

Lieber Herr Pohl, lieber Bernhard, es ist schon ein bisschen dreist, davon zu spre-

chen, dass sich der Freistaat auf Kosten seiner Kommunen saniert.

(Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Das habe ich nicht gesagt!)

– Das stand in eurer Pressemitteilung.

Im Rahmen des Bildungspakets sind insgesamt 510 neue Stellen allein im Nachtrags-

haushalt 2018 geschaffen worden. Von einer Unterfinanzierung des bayerischen Bil-

dungssystems kann keine Rede sein.

(Beifall bei der CSU)

Ihr scheint euch auch wirklich keine Gedanken darüber zu machen, wie der Freistaat 

Bayern in Zukunft seine staatlichen Aufgaben kraftvoll erfüllen kann.

(Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Zuhören!)
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Ich bin jedenfalls der Meinung, dass unsere Kommunen nur von einem starken Frei-

staat profitieren, nicht aber von einem schwachen. An dieser Auffassung werden wir 

festhalten. Das werden wir auch weiterverfolgen. Wir stützen und unterstützen unsere 

Kommunen. Das wird über alle Parteigrenzen hinweg bei vielen Veranstaltungen, 

auch von Bürgermeistern der FREIEN WÄHLER, anerkannt.

(Beifall bei der CSU)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Bitte bleiben Sie am Rednerpult. Herr Kollege 

Dr. Fahn hat sich zu einer Zwischenbemerkung gemeldet.

(Peter Winter (CSU): Selbstverständlich, nichts lieber als das! – Allgemeine Hei-

terkeit)

Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WÄHLER): (Vom Redner nicht autorisiert) – Das ist 

mir auch sehr lieb. Ich komme wie Sie aus Unterfranken und habe eine konkrete 

Frage. Den Kommunen geht es so gut wie noch nie. Es gibt sehr viele kommunale 

Förderprogramme. Ich spreche das angekündigte Förderprogramm für die Schwimm-

badsanierung an. Danach habe ich bereits vor 14 Tagen gefragt. Ihr Kollege Herr 

Gibis konnte nicht sagen, wann die zuständige Arbeitsgruppe jetzt endlich tagt. Sie 

haben groß in der Presse verkündet, dass Fördermittel für die Schwimmbadsanierung 

zur Verfügung gestellt werden. Vielleicht können Sie mir heute sagen, ob das noch 

rechtzeitig vor der Landtagswahl von Ihnen beschlossen wird. Das ist ein wichtiger 

Punkt, der uns insbesondere im Landkreis Miltenberg in Unterfranken interessiert. Das 

wissen Sie ganz genau.

Sie haben etwas zu den Straßenausbaubeiträgen gesagt. Das Thema kommt heute 

Mittag noch einmal. Dazu möchte ich sagen, dass Sie auch den Konsens verlassen 

haben, indem Sie vor 14 Tagen die sogenannte "Kann-Regelung" angekündigt haben. 

Diese bringt eigentlich noch mehr Probleme. Wie wollen Sie den Kommunen und Bür-

germeistern der FREIEN WÄHLER insgesamt klarmachen, dass diese "Kann-Rege-
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lung" jetzt die Lösung ist? Das gibt doch nur Streit in den Kommunen. Das ist eine un-

sinnige Lösung.

(Hans Herold (CSU): Das habt ihr doch ausgelöst!)

Peter Winter (CSU): Lieber Herr Kollege Fahn, das ist schon ein starkes Stück, was 

Sie sich hier erlauben. Sie zetteln den Streit an und halten es den anderen vor. Das ist 

unverschämt.

(Beifall bei der CSU)

Über alle Parteigrenzen hinweg gab es den Konsens, im Jahr 2018 wieder neu zu ver-

handeln. Diesen Konsens haben die FREIEN WÄHLER aus rein populistischen Grün-

den verlassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist schlecht für die Kultur 

in diesem Land.

(Beifall bei der CSU – Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Schmarrn, Sie negieren 

alle Gerichtsentscheidungen!)

Herr Kollege Fahn, wir machen auch Pressearbeit. Aber im Gegensatz zu Ihnen erle-

digen wir das, was wir in der Presse verkünden, zusammen mit den kommunalen Spit-

zenverbänden.

(Beifall bei der CSU)

Wir glauben, dass es gut ist, wenn wir das Problem der Schwimmbadsanierung zu-

sammen mit den kommunalen Spitzenverbänden lösen. Das ist so besprochen, und 

das werden wir auch tun.

(Zurufe von den FREIEN WÄHLERN: Wann?)

– Gut Ding braucht Weile. Wir machen nicht wie ihr populistische Ankündigungen, 

sondern sprechen mit den kommunalen Spitzenverbänden. Wir lassen uns nicht trei-

ben, weil wir ein ordentliches Konzept vorlegen wollen.
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(Beifall bei der CSU – Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Ihr redet, wir handeln! – 

Widerspruch bei der CSU)

– Lieber Herr Kollege Pohl, da warten wir drauf. Da sind wir mal gespannt.

(Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Unser Gesetzentwurf zu den Straßenausbau-

beiträgen ist eingebracht!)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Bitte führen Sie keine Dialoge.

Peter Winter (CSU): Frau Präsidentin, das habe ich auch nicht vor. Ich danke Ihnen 

für den Hinweis. Man muss auch nicht über jedes Stöckchen springen, das einem vor-

gehalten wird, schon gar nicht, wenn es dürr und nutzlos ist.

(Beifall bei der CSU)

Der Nachtragshaushalt 2018 ist ein guter und starker Wurf für dieses Land. Deshalb 

danke ich unserem Staatsminister Dr. Markus Söder, seinem Staatssekretär und vor 

allem auch seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Finanzministerium, die diesen 

Entwurf mit auf den Weg gebracht haben. Mit der am 21. Juni dieses Jahres fixierten 

Rückzahlung der letzten noch ausstehenden Milliarde von der Bayerischen Landes-

bank konnte das EU-Beihilfeverfahren Gott sei Dank vorzeitig beendet werden. Die 

BayernLB musste nach der EU-Entscheidung von 2012 bis spätestens 2019 insge-

samt rund fünf Milliarden Euro an den Freistaat Bayern zurückzahlen. Einschließlich 

der letzten Milliarde, die zur Tilgung der BayernLB-Schulden verwendet werden soll, 

hat der Freistaat sogar insgesamt fast 5,5 Milliarden Euro an Zahlungen der BayernLB 

erhalten.

Als Meilensteine bei der Bewältigung der Altlasten der BayernLB möchte ich nur den 

Verkauf der toxischen ABS-Wertpapiere, die Abgabe der ungarischen MKB und den 

Generalvergleich mit Österreich in Sachen Hypo Alpe Adria nennen. Diese erfolgrei-

che Restrukturierung der BayernLB haben wir gemeinsam – darauf lege ich auch Wert 

– im Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags konstruktiv und kritisch begleitet. 
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Möglich wurde die vorzeitige Rückzahlung durch die sehr positive geschäftliche Ent-

wicklung der BayernLB in den letzten Jahren und der damit einhergehenden soliden 

Kapitalausstattung. Die BayernLB ist mit einer nachhaltigen, soliden und harten Kern-

kapitalquote ausgestattet und damit gut für die Zukunft aufgestellt, anders als Landes-

banken anderer Bundesländer, wenn es sie überhaupt noch gibt. Deshalb möchte ich 

den Verantwortlichen der Landesbank und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 

auch einen schweren Weg hinter sich haben, ganz herzlich für diese neue Aufbruch-

stimmung danken. Ich danke aber auch noch einmal dem Finanzminister, dass es ge-

lungen ist, dieses schwierige Kapitel so erfolgreich zu Ende zu bringen.

(Beifall bei der CSU)

Der Masterplan BAYERN DIGITAL II ist unser Investitionsprogramm zur Gestaltung 

der digitalen Zukunft Bayerns. Er umfasst eine Vielzahl von Projekten und Maßnah-

men, die auf mehrere Jahre angelegt sind. Zur Verwirklichung sind allein im Nach-

tragshaushalt 2018 insgesamt 219 Millionen Euro zusätzliche Ausgabemittel sowie 

rund 847 Millionen Euro zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Darun-

ter sind beispielsweise 200 Millionen Euro Verpflichtungsermächtigungen für die Um-

setzung der gigabitfähigen Infrastruktur in ganz Bayern sowie 40 Millionen Euro Aus-

gabemittel und 122,5 Millionen Euro Verpflichtungsermächtigungen für 

Förderprogramme zur Verbesserung der IT-Ausstattung an den Schulen. Insgesamt 

stehen 70 Millionen Euro Ausgabemittel und rund 30 Millionen Euro Verpflichtungser-

mächtigungen für das erfolgreiche Förderprogramm Digitalbonus.Bayern zur Verfü-

gung.

Mit dem Bildungspaket haben wir die Weichen für die Zukunft der bayerischen Schu-

len gestellt. Kernpunkte des Bildungspaketes sind insbesondere das neue bayerische 

Gymnasium, die Stärkung der Grund-, Mittel- und Realschulen, der Ausbau von Inklu-

sion und die Stärkung der Förderschulen, die Zukunftsinitiative Berufliche Bildung und 

die Stärkung der Schulleitungen und der Schulverwaltungen. Zur Verwirklichung die-

ses Bildungspakets sind bereits im Nachtragshaushalt 2018 insgesamt 510 neue Stel-
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len sowie 47 Millionen Euro zusätzliche Ausgabemittel für eine noch bessere Bildung 

in Bayern vorgesehen.

Im Doppelhaushalt 2017/2018 haben wir die Betriebs- und Einsatzausgaben des so-

genannten Polizeibudgets um rund 30 % angehoben. Mit dem Nachtragshaus-

halt 2018 werden wir das Polizeibudget nochmals um rund 30 Millionen Euro auf rund 

428 Millionen Euro erhöhen. Damit starten wir die größte Investitionsinitiative der letz-

ten Jahrzehnte für die bayerische Polizei im Bereich technische Ausstattung und Aus-

rüstung mit modernster Technik.

Mit dem Maßnahmenpaket zur Luftreinhaltung wollen wir die Luftqualität in den baye-

rischen Städten schnell, wirksam und nachhaltig verbessern. Im Regierungsentwurf 

des Nachtrags 2018 ist zur Umsetzung des Maßnahmenpaketes ein Gesamtvolumen 

von 142 Millionen Euro eingeplant. Davon sind rund 9 Millionen Euro Ausgabemittel 

und rund 123 Millionen Euro Verpflichtungsermächtigungen für den Bereich Verkehr 

vorgesehen. Sie sind insbesondere für die Ausweitung des Angebots des ÖPNV ge-

dacht, beispielsweise zum Ausbau von Park-and-Ride-Plätzen und für Anreize zur 

Nutzung des ÖPNV. Daneben unterstützen wir bei der Elektromobilität den Ausbau 

der Ladeinfrastruktur mit weiteren 1,5 Millionen Euro Ausgabemitteln und 1,5 Millionen 

Euro Verpflichtungsermächtigungen, und zwar zusätzlich zu den 2 Millionen Ausgabe-

mitteln und 5 Millionen Euro Verpflichtungsermächtigungen im Stammhaushalt.

Neben der Luftreinhaltung ist der Wohnraummangel in den Ballungsräumen eine riesi-

ge Herausforderung. Auch das haben die Kollegen angesprochen. Neben dem Frei-

staat sind hier vor allem die Städte gefordert, im Rahmen ihres kommunalen Selbst-

verwaltungs- und Planungsrechtes geeignete Lösungen zu finden. Wir führen 

jedenfalls von staatlicher Seite den Wohnungspakt Bayern im Nachtragshaushalt 2018 

fort und bauen ihn weiter aus. Wir erhöhen den Bewilligungsrahmen für die Wohn-

raumförderung um insgesamt rund 63 Millionen Euro auf rund 498 Millionen Euro. Das 

ist fast eine halbe Milliarde. Davon sind 160 Millionen Euro Landesmittel. Das bedeu-

tet gegenüber dem Jahr 2017 eine Steigerung der Landesmittel um rund 87 Millionen 
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Euro. Der Bewilligungsrahmen für den Wohnungsbau beträgt dann insgesamt über 

680 Millionen Euro, wenn man das kommunale Wohnraumförderprogramm und die 

Studentenwohnraumförderung einbezieht. Ich glaube aber nicht, dass das reicht. Wir 

werden auch im Bund neue Instrumente brauchen, auch in steuerlicher Hinsicht, um 

diese Dinge weiter nach vorne zu entwickeln.

Wir kümmern uns auch um das Personal. Ich habe es bereits ausgeführt: Wir haben 

den höchsten Personalstand im Freistaat Bayern, den es je gab. Mit dem im Nach-

tragshaushalt 2016 aufgelegten Wohnungsbauprogramm des bayerischen Finanzmi-

nisteriums sollen von den staatseigenen Wohnungsbaugesellschaften in München und 

Nürnberg 2.000 Wohnungen bis 2020 auf den Weg gebracht werden. Erst letzte 

Woche haben wir im Haushaltsausschuss – wiederum gemeinsam, wie ich betonen 

möchte – ein neues Grundstück von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hier in 

München erworben, auf dem Wohnungen für Staatsbedienstete errichtet werden sol-

len. Damit tragen wir zur Entlastung des angespannten Wohnungsmarktes in Mün-

chen und Nürnberg bei. Vor allem helfen wir gleichzeitig unseren Beschäftigten. Viel-

leicht müssen wir alle gemeinsam noch einmal in die Gesetze schauen und prüfen, ob 

manche Dinge nicht doch einfacher und schneller gehen könnten, damit der Woh-

nungsbau noch zügiger gestartet und verwirklicht werden kann. Es gibt vielerlei Hür-

den in vielen Bereichen; die sollten wir uns einmal gemeinsam vornehmen.

Zur Stärkung der bayerischen Verkehrsinfrastruktur ist für 2018 eine Erhöhung der 

Planungsmittel um 10 Millionen Euro vorgesehen. So sollen die Planungen im Bun-

desfern- und Staatsstraßenbau beschleunigt werden. Damit erreichen die Staatsstra-

ßenbaumittel einschließlich der Planungsmittel und der Mittel für ÖPP-Projekte mit 

dem Regierungsentwurf des Nachtragshaushalts 2018 einen neuen Rekordstand mit 

rund 312,3 Millionen Euro. In den Haushaltsberatungen werden wir prüfen, was noch 

möglich ist.

Die Beratungen im Haushaltsausschuss beginnen am 31. Januar 2018. Wir, die CSU-

Fraktion, werden uns bei den Beratungen insbesondere dafür einsetzen, zielgerichtet 
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in die ländliche Entwicklung, in die Verkehrsinfrastruktur, in den Wohnungs- und Schul-

bau, in die Ausstattung unserer Polizei und in die Kultur des ländlichen Raumes zu in-

vestieren. Lieber Herr Kollege Harald Güller, ich habe dem Finanzminister weitere 

25 Millionen Euro abgetrotzt, sodass es nicht 50 Millionen Euro sind, sondern es wer-

den 75 Millionen Euro sein. Ihr werdet überrascht sein, was uns damit alles einfällt.

(Beifall bei der CSU)

Im Nachtragshaushalt 2018 ersetzen wir die im Stammhaushalt noch vorgesehene 

Rücklagenentnahme für den allgemeinen Haushalt durch Mehreinnahmen. Dadurch 

machen wir unseren Haushalt fit für die Herausforderungen der Zukunft. Wir erhöhen 

den Schuldenabbau auf 1,5 Milliarden Euro im Jahr 2018, um unser Abbauziel zu er-

reichen. Dabei soll uns auch die vorgesehene Entlastung beim Länderfinanzausgleich 

ab 2020 helfen, die unser Ministerpräsident Horst Seehofer wirklich gut für Bayern 

ausgehandelt hat.

(Beifall bei der CSU)

Der Regierungsentwurf des Nachtragshaushalts 2018 verbindet generationengerechte 

Finanzpolitik mit den richtigen Schwerpunkten für eine lebenswerte und erfolgreiche 

Zukunft im Freistaat Bayern. Ich freue mich auf konstruktive, inhaltsreiche und span-

nende Debatten zum Nachtragshaushalt im Januar und im Februar des nächsten Jah-

res. Liebe Kolleginnen und Kollegen: Packen wir es an.

(Lebhafter Beifall bei der CSU)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Weitere Wortmeldungen liegen 

mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Nach § 148 der Geschäftsord-

nung sind beide Gesetzentwürfe dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 

als federführendem Ausschuss zu überweisen. Besteht damit Einverständnis? – Ja-

wohl, das ist der Fall. Dann ist das so beschlossen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen, weil wir 

jetzt in die Mittagspause eintreten. Wir können entweder nach einer halben Stunde mit 

dem Tagesordnungspunkt 20 weitermachen, oder wir warten eine Stunde mit den 

Dringlichkeitsanträgen. Dann müssen wir eine Stunde Mittagspause machen. Also, 

wenn sich die Fraktionen jetzt nicht einigen können – –

(Dr. Simone Strohmayr (SPD): Halbe Stunde! – Zurufe: Halbe Stunde!)

– Also eine halbe Stunde Mittagspause. Dann beginnen wir mit dem Tagesordnungs-

punkt 20. Anschließend behandeln wir dann die Dringlichkeitsanträge. Ist das okay? – 

Einverstanden. Dann machen wir jetzt Mittagspause bis 12.40 Uhr, also eine halbe 

Stunde.

(Unterbrechung von 12.09 bis 12.40 Uhr)

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich eröffne die Sitzung nach der Mittagspause.
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und 
Finanzfragen 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 17/18699 

zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 
und der Bayerischen Durchführungsverord-
nung Finanzausgleichsgesetz (Finanzaus-
gleichsänderungsgesetz 2018) 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Kathari-
na Schulze, Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/20429 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum 
Finanzausgleichsänderungsgesetz 2018 
(Drs. 17/18699) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Florian Streibl, Bernhard Pohl 
u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/20430 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum 
Finanzausgleichsänderungsgesetz 2018 
(Drs. 17/18699) 
hier: Änderung des Art. 1 Abs. 1 FAG 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Florian Streibl, Bernhard Pohl 
u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/20431 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum 
Finanzausgleichsänderungsgesetz 2018 
(Drs. 17/18699) 
hier: Änderung des Art. 13 FAG 

5. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Florian Streibl, Bernhard Pohl 
u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/20432 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum 
Finanzausgleichsänderungsgesetz 2018 
(Drs. 17/18699) 
hier: Änderung des Art. 13d FAG 

6. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Florian Streibl, Bernhard Pohl 
u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/20433 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum 
Finanzausgleichsänderungsgesetz 2018 
(Drs. 17/18699) 
hier: Kompensation der Abschaffung der Stra-
ßenausbaubeiträge durch Neufassung des Art. 
13h FAG 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter zu 1: Martin Bachhuber 
Berichterstatter zu 2: Ludwig Hartmann 
Berichterstatter zu 3-6: Bernhard Pohl 
Mitberichterstatter zu 1: Günther Knoblauch 
Mitberichterstatter zu 2-6: Martin Bachhuber 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für 
Staatshaushalt und Finanzfragen federfüh-
rend zugewiesen. Der Ausschuss für Kom-
munale Fragen, Innere Sicherheit und Sport 
und der Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen haben den Gesetzentwurf 
mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen hat den Gesetzentwurf 
endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Ge-
setzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 
17/20429, Drs. 17/20430, Drs. 17/20431, Drs. 
17/20432 und Drs. 17/20433 in seiner 183. 
Sitzung am 8. Februar 2018 beraten. 



Seite 2 Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode Drucksache 17/20823 

 

 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/20432 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/20429 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/20431 und 17/20433 hat der Ausschuss mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: 1 Zustimmung,  
  4 Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/20430 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

 

3. Der Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere 
Sicherheit und Sport hat den Gesetzentwurf 
und die Änderungsanträge Drs. 17/20429, 
Drs. 17/20430, Drs. 17/20431, Drs. 17/20432 
und Drs. 17/20433 in seiner 86. Sitzung am 
21. Februar 2018 mitberaten. 
 
 

Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/20432 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/20429 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/20431 und 17/20433 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/20430 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

 

4. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen hat den Gesetzentwurf und 
die Änderungsanträge Drs. 17/20429, Drs. 
17/20430, Drs. 17/20431, Drs. 17/20432 und 
Drs. 17/20433 in seiner 83. Sitzung am 
22. Februar 2018 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
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Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/20432 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/20429 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/20431 und 17/20433 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/20430 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Reinhold Bocklet 
In Vertretung 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 17/18699, 17/20823 

Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgeset-
zes und der Bayerischen Durchführungsverord-
nung Finanzausgleichsgesetz   
(Finanzausgleichsänderungsgesetz 2018) 

§ 1 

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 

Das Finanzausgleichsgesetz (FAG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. April 2013 (GVBl 
S. 210, BayRS 605-1-F), das zuletzt durch § 3 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2017 (GVBl. S. 366) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Bayerisches Gesetz über den  
Finanzausgleich zwischen Staat,  

Gemeinden und Gemeindeverbänden   
(Bayerisches Finanzausgleichsgesetz – BayFAG)“. 

2. Art. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Allgemeiner Steuerverbund“. 

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „(Finanzaus-
gleichsjahr)“ gestrichen. 

bb) Satz 3 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nr. 2 wird das Wort „und“ am Ende 
gestrichen. 

bbb) In Nr. 3 wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt. 

ccc) Es wird folgende Nr. 4 angefügt: 

„4. den Gemeinden und Gemeinde-
verbänden im Verbundzeitraum 
zur Erhöhung der Anteilmasse 
nach Abs. 2 Satz 1 überlassen 
werden; der Erhöhungsbetrag 
wird gleichmäßig auf ein Haus-
haltsjahr verteilt.“ 

c) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Vor Satz 1 wird folgender Satz 1 eingefügt: 

„
1
Die Anteilmasse erhöht sich um 

155 000 000 €.“ 

bb) Der bisherige Satz 1 wird Satz 2 und vor 
dem Wort „Anteilmasse“ wird das Wort „er-
höhten“ eingefügt. 

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und das 
Wort „Staatshaushaltsplan“ wird durch das 
Wort „Staatshaushalt“ ersetzt. 

d) In Abs. 3 Satz 2 werden die Wörter „sowie die 
Mittel für Erstattungen entsprechend der Rege-
lung in Art. 10 Abs. 1 Satz 3 des Bayerischen 
Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) an 
Gemeinden und Gemeindeverbände für schul-
pflichtige Personen nach Art. 35 Abs. 1 Satz 2 
Nrn. 2 bis 4 des Bayerischen Gesetzes über 
das Erziehungs- und Unterrichtswesen nach 
Maßgabe des Staatshaushaltsplans“ durch die 
Wörter „nach Maßgabe des Staatshaushalts“ 
ersetzt. 

3. In Art. 1b wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Einkommensteuerersatz“. 

4. In Art. 2 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Gemeindeschlüsselzuweisungen“. 

5. In Art. 3 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Ausgangsmesszahl,  
Sonderschlüsselzuweisungen“. 

6. Art. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Steuerkraftmesszahl“. 

b) In Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 werden nach der Anga-
be „Art. 16“ die Wörter „in der bis 31. Dezem-
ber 2017 geltenden Fassung“ eingefügt. 

7. In Art. 5 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Landkreisschlüsselzuweisungen“. 

8. In Art. 6 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Korrekturregelungen“. 

9. Art. 7 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Finanzzuweisungen,  
Verordnungsermächtigung“. 

b) In Abs. 3 wird die Angabe „BaySchFG“ durch 
die Wörter „des Bayerischen Schulfinanzie-
rungsgesetzes (BaySchFG)“ ersetzt. 
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10. Art. 8 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Grunderwerbsteuerverbund“. 

b) In den Sätzen 2 und 3 werden jeweils nach 
dem Wort „Kommunalanteil“ die Wörter „an 
der Grunderwerbsteuer“ eingefügt. 

11. In Art. 9 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Besondere Finanzzuweisungen“. 

12. Art. 10 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Kommunaler Hochbau“. 

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In dem Satzteil vor Nr. 1 werden die Wör-
ter „zuzüglich der gemäß Art. 1 Abs. 2 be-
reitgestellten Verstärkungsmittel“ gestri-
chen. 

bb) Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. Schulen einschließlich schulischer  
Sportanlagen,“. 

13. In Art. 10a wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Schülerbeförderungskosten“. 

14. Art. 10b wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Krankenhausumlage“. 

b) In Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „(Kommunalan-
teil)“ durch die Wörter „(kommunaler Finanzie-
rungsanteil)“ ersetzt. 

c) In Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Kommunalan-
teil“ durch die Wörter „kommunale Finanzie-
rungsanteil“ ersetzt. 

15. Art. 10c wird folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Bau von Abfallentsorgungsanlagen“. 

b) In Satz 1 werden die Satznummerierung und 
die Angabe „und 25“ gestrichen. 

c) Satz 2 wird aufgehoben. 

16. In Art. 11 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Bedarfszuweisungen“. 

17. Art. 12 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Investitionspauschalen“. 

b) In Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 wird die Angabe 
„Art. 1 Abs. 2 Satz 1“ durch die Angabe „Art. 1 
Abs. 2 Satz 2“ ersetzt. 

18. Art. 13 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund“. 

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„
1
Der Staat stellt den Gemeinden und Ge-

meindeverbänden 52,5 Prozent der auf 
Bayern entfallenden Zuweisungen des 
Bundes, die ihm im Verbundzeitraum zum 
Ausgleich der Übertragung der Ertragsho-
heit an der Kraftfahrzeugsteuer auf den 
Bund zugeflossen sind, zur Verfügung 
(Kommunalanteil am Kraftfahrzeugsteuer-
ersatzverbund).“ 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Kom-
munalanteil“ die Wörter „am Kraftfahr-
zeugsteuerersatzverbund“ eingefügt. 

cc) In Satz 5 wird die Angabe „Art. 13e bis 
13h“ durch die Wörter „den Art. 13e bis 
13g“ ersetzt. 

c) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) 
1
Der Kommunalanteil am Kraftfahr-

zeugsteuerersatzverbund wird nach den 
Art. 13a bis 13g verteilt. 

2
Vorweg sind dem 

Kommunalanteil am Kraftfahrzeugsteuerer-
satzverbund 200 000 000 € als Verstärkungs-
betrag für die Zuweisungen nach Art. 15 zu 
entnehmen. 

3
Für die Höhe der Leistungen nach 

Satz 1 ist die Bewilligung im Staatshaushalt 
maßgebend, soweit dieses Gesetz nichts an-
deres bestimmt.“ 

19. In Art. 13a wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Straßenbau und -unterhalt  
bei größeren Gemeinden“. 

20. In Art. 13b wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Straßenbau und -unterhalt bei  
Landkreisen und kleineren Gemeinden“. 

21. Art. 13c wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Kommunalstraßen, Infrastruktur  
des öffentlichen Personennahverkehrs“. 

b) In Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Kom-
munalanteil“ die Wörter „am Kraftfahrzeug-
steuerersatzverbund“ eingefügt. 

22. Art. 13d wird wie folgt gefasst: 

„Art. 13d 
ÖPNV-Zuweisungen 

Vom Kommunalanteil am Kraftfahrzeugsteu-
erersatzverbund werden jährlich 74 300 000 € für 
Zuweisungen nach Art. 27 des Gesetzes über den 
öffentlichen Personennahverkehr in Bayern ver-
wendet.“ 

23. Art. 13e wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Sanierung von Abwasser- 
entsorgungsanlagen in Härtefällen“. 
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b) In Satz 1 werden nach dem Wort „Kommu-
nalanteil“ die Wörter „am Kraftfahrzeugsteuer-
ersatzverbund“ eingefügt. 

24. Art. 13f wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Kommunales Sonderbaulastprogramm 
Staatsstraßen, Radschnellwege“. 

b) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In dem Satzteil vor Nr. 1 werden nach dem 
Wort „Kommunalanteil“ die Wörter „am 
Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund“ einge-
fügt. 

bb) In Nr. 4 werden die Wörter „selbstständi-
gen Radwegen“ durch die Wörter „Rad-
schnellwegen als selbstständige Radwe-
ge“ ersetzt und das Wort „(Radschnellwe-
ge)“ gestrichen. 

25. Art. 13g wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Erhöhung der Kommunalstraßenmittel  
nach dem Bayerischen Gemeinde-

verkehrsfinanzierungsgesetz“. 

b) Im Wortlaut werden nach dem Wort „Kommu-
nalanteil“ die Wörter „am Kraftfahrzeugsteuer-
ersatzverbund“ eingefügt. 

26. Art. 13h wird aufgehoben. 

27. In Art. 14 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Kostenanteile  
nach § 13 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes“. 

28. Art. 15 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Zuweisungen an die Bezirke“. 

b) In Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „Staatshaus-
haltsplan“ durch das Wort „Staatshaushalt“ er-
setzt. 

29. Art. 16 wird aufgehoben. 

30. Art. 18 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Kreisumlage“. 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 Halbsatz 1 werden das Wort 
„(Umlagesätze)“ durch das Wort „(Kreis-
umlagesätze)“ und das Wort „Umlagesatz“ 
durch das Wort „Kreisumlagesatz“ ersetzt. 

bb) In Satz 4 wird jeweils das Wort „Umlage-
satz“ durch das Wort „Kreisumlagesatz“ 
ersetzt. 

31. Art. 19 wird wie folgt geändert:  

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Festsetzung der Kreisumlage“. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Umlagesätze“ 
durch das Wort „Kreisumlagesätze“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird in Halbsatz 1 das Wort „Um-
lagesätze“ durch das Wort „Kreisumlage-
sätze“ und wird in Halbsatz 2 das Wort 
„Umlagesätzen“ durch das Wort „Kreisum-
lagesätzen“ ersetzt. 

cc) In den Sätzen 3 und 4 wird jeweils das 
Wort „Umlagesätze“ durch das Wort „Kreis-
umlagesätze“ ersetzt. 

32. In Art. 20 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Erhöhte Kreisumlagesätze“. 

33. Art. 21 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Bezirksumlage“. 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 werden das Wort „(Umlagesät-
ze)“ durch das Wort „(Bezirksumlagesät-
ze)“ und das Wort „Umlagesatz“ durch das 
Wort „Bezirksumlagesatz“ ersetzt. 

bb) In Satz 5 wird jeweils das Wort „Umlage-
satz“ durch das Wort „Bezirksumlagesatz“ 
ersetzt. 

34. Art. 22 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Festsetzung der Bezirksumlage“. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Umlagesätze“ 
durch das Wort „Bezirksumlagesätze“ er-
setzt. 

bb) In Satz 2 wird in Halbsatz 1 das Wort „Um-
lagesätze“ durch das Wort „Bezirksumla-
gesätze“ und wird in Halbsatz 2 das Wort 
„Umlagesätzen“ durch das Wort „Bezirks-
umlagesätzen“ ersetzt. 

cc) In den Sätzen 3 und 4 wird jeweils das 
Wort „Umlagesätze“ durch das Wort „Be-
zirksumlagesätze“ ersetzt. 

35. In Art. 23 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Erörterung des Entwurfs des  
Finanzausgleichs, Entscheidungsgrundlagen“. 

36. Art. 23a wird Art. 24 und wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Verordnungsermächtigungen“. 

b) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 1 werden nach der Angabe „Art. 10b 
Abs. 2“ die Wörter „jeweils maßgebend 
sind“ eingefügt. 

bb) In Nr. 6 wird das Wort „Kommunalanteil“ 
durch die Wörter „kommunale Finanzie-
rungsanteil“ ersetzt. 



Seite 4 Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode Drucksache  17/20981 

 

cc) In Nr. 11 wird das Wort „Kommunalanteils“ 
durch die Wörter „kommunalen Finanzie-
rungsanteils“ ersetzt. 

c) Abs. 3 wird aufgehoben. 

d) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3. 

37. Der bisherige Art. 24 wird Art. 25 und es wird fol-
gende Überschrift eingefügt: 

„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“. 

 

§ 2 

Änderung der Bayerischen Durchführungs-
verordnung Finanzausgleichsgesetz 

Die Bayerische Durchführungsverordnung Finanz-
ausgleichsgesetz (FAGDV) vom 19. Juli 2002 (GVBl. 
S. 418, BayRS 605-10-F), die zuletzt durch § 2 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 473) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1, 2 und 4 wird jeweils die An-
gabe „FAG“ durch die Angabe „BayFAG“ er-
setzt. 

b) Abs. 2 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 2. 

d) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3 und in Satz 1 
wird die Angabe „FAG“ durch die Angabe 
„BayFAG“ ersetzt. 

e) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 4 und die An-
gabe „FAG“ wird durch die Angabe „BayFAG“ 
und die Angabe „v. H.“ wird durch das Wort 
„Prozent“ ersetzt. 

f) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 5 und wird wie 
folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Abs. 1 bis 3 
und 5“ durch die Angabe „Abs. 1, 2 und 4“ 
ersetzt. 

bb) In den Sätzen 2 bis 4 wird jeweils die An-
gabe „FAG“ durch die Angabe „BayFAG“ 
ersetzt. 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nr. 2 wird die Angabe „FAG“ durch 
die Angabe „BayFAG“ ersetzt. 

bbb) In Nr. 3 werden nach der Angabe 
„Art. 16 FAG“ die Wörter „in der bis 
31. Dezember 2017 geltenden Fas-
sung“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „FAG beträgt 
10 %“ durch die Wörter „BayFAG beträgt 
10 Prozent“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 wird jeweils die 
Angabe „FAG“ durch die Angabe „BayFAG“ 
ersetzt. 

3. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 10 
Grunderwerbsteuerverbund“. 

b) In Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „Bewer-
tungsgesetz in der jeweils gültigen Fassung“ 
durch die Wörter „des Bewertungsgesetzes“ 
ersetzt. 

c) In Abs. 3 wird die Angabe „Absatz 2“ durch die 
Angabe „Abs. 2“ ersetzt. 

4. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 11 
Krankenhausumlage“. 

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „FAG“ durch die 
Angabe „BayFAG“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 wird das Wort „Kommunalanteils“ 
durch die Wörter „kommunalen Finanzie-
rungsanteils“ ersetzt. 

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Kommunalanteil“ 
durch die Wörter „kommunale Finanzie-
rungsanteil“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Kommunalanteil“ 
durch die Wörter „kommunalen Finanzie-
rungsanteil“ ersetzt. 

5. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „FAG“ durch die 
Angabe „BayFAG“ ersetzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) In dem Satzteil vor Nr. 1 wird die An-
gabe „FAG“ durch die Angabe „Bay-
FAG“ ersetzt. 

bbb) In Nr. 2 werden die Wörter „(be-
schränkt-öffentliche Wege)“ durch die 
Wörter „nach Art. 53 Nr. 2 des Baye-
rischen Straßen- und Wegegesetzes 
(BayStrWG)“ ersetzt. 

cc) In Satz 3 wird jeweils die Angabe „FAG“ 
durch die Angabe „BayFAG“ und werden 
die Wörter „des Bayerischen Straßen- und 
Wegegesetzes“ durch die Angabe „Bay-
StrWG“ ersetzt. 

b) In Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „Absatz 1“ 
durch die Angabe „Abs. 1“ ersetzt. 
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6. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 wird die Angabe „FAG“ durch die 
Angabe „BayFAG“ ersetzt. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 1 wird die Angabe „FAG“ durch die 
Angabe „BayFAG“ ersetzt. 

bb) In Nr. 4 wird das Wort „Hundertsätze“ 
durch das Wort „Prozentsätze“ ersetzt. 

cc) In Nr. 5 wird die Angabe „FAG“ durch die 
Angabe „BayFAG“ ersetzt. 

dd) In Nr. 7 wird die Angabe „FAG“ durch die 
Angabe „BayFAG“ und werden die Wörter 
„Hundertsätze (Umlagesätze)“ durch das 
Wort „Umlagesätze“ ersetzt. 

c) In Abs. 3 wird die Angabe „Absatz 2“ durch die 
Angabe „Abs. 2“ und wird die Angabe „FAG“ 
durch die Angabe „BayFAG“ ersetzt. 

7. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird jeweils die Angabe „FAG“ 
durch die Angabe „BayFAG“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „die für die 
Zurechnung nach § 1 Abs. 2 maßgebende 
Zahl der in den Unterkünften zur Erstauf-
nahme untergebrachten Personen, die im 
Melderegister nicht erfasst sind, jährlich 
bis zum 1. August sowie“ gestrichen und 
die Angabe „FAG“ durch die Angabe „Bay-
FAG“ ersetzt. 

b) In den Abs. 2 und 3 wird jeweils die Angabe 
„FAG“ durch die Angabe „BayFAG“ ersetzt. 

8. In § 5 in der Überschrift und in den Abs. 1, 2 und 3 
Satz 1, §§ 7, 8 Satz 1 und 3, § 9 Satz 1, § 12 
Abs. 2, § 15 in der Überschrift und in den Sätzen 1 
und 2, § 16 in der Überschrift und in Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4, § 18 in der Überschrift, 
§ 19 Abs. 1, § 20 Abs. 1 Satz 1 und § 21 wird je-
weils die Angabe „FAG“ durch die Angabe „Bay-
FAG“ ersetzt. 

 

§ 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 
in Kraft. 

 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 
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